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Abschnitt 1: Grundlegendes zur Sportordnung

Praambel

Die Deutsche Triathlon Union (DTU) ist der vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) allein zustandige
und anerkannte Sportfachverband in Deutschland fir Triathlon, Paratriathlon, Winter-Triathlon, Duathlon,
Aquathlon, Swim & Run, SwimRun, Aquabike, Bike & Run und verwandte Multisportarten (= DTU-Sportarten)
und entspricht einem Verein im Sinne des deutschen Privatrechts.

Zur Durchfihrung und Umsetzung der satzungsgemaBen Zwecke und Aufgaben erlasst die DTU Ordnungen.
Die vorliegende Sportordnung (Sp0) ist das in Deutschland geltende Regelwerk, das fiir alle DTU-Sportarten

gilt.

Diese Sportordnung dient dazu, dass international, national und regional erbrachte Leistungen in den DTU-
Sportarten objektiv unter gleichen Wettkampfbedingungen erbracht und verglichen werden kdnnen.

81 Grundlage und Einordnung
1.1 Die vorliegende SpO wurde vom Prasidium der DTU am 23.02.2025 genehmigt.
1.2 Die SpO ist eine weitere Ordnung im Sinne des § 4 Abs. 2 der Satzung der DTU.

1.3 Die DTU hat die SpO fur die wettkampfmaBige Austlibung der DTU-Sportarten in Deutschland derge-
stalt beschlossen, dass sie mit den zwingenden Normen des Regelwerks von World Triathlon (WT)und
der Européischen Triathlon Union (ETU) Ubereinstimmt und dennoch deutschlandspezifische Gege-
benheiten und Erfordernisse bertcksichtigt.

1.4 In Fallen, in denen die Sp0O keine Regelung trifft, sind bei Deutschen Meisterschaften, Qualifikations-
wettkdmpfen fir internationale Meisterschaften sowie fir die Wettkdmpfe der Triathlon-Bundesliga
(1. und die 2. Bundesligen) erganzend die Regeln von WT heranzuziehen.

1.5 Die SpO wird im Gesamtregelwerk der DTU bei sportlichen Wettkdmpfen insbesondere durch fol-
gende Ordnungen erganzt:

Veranstalterordnung (Va0)
Anti-Doping-Code (ADC)
Kampfrichterordnung (KrQ)
Disziplinarordnung (Dz0)

Rechts- und Verfahrensordnung (RVO)
Ligaordnung(Lig0O)

"0 Q00T

Sollte eine Bestimmung der hier unter a), c) und f) genannten Ordnungen mit einer Regelung der Sp0
unvereinbar sein, so gilt die entsprechende Bestimmung der SpO0.

§2 Beschluss und Geltungsbereich

2.1 Die SpO gilt auf dem Verbandsgebiet der DTU.

2.2 Diese SpO qilt fur alle Wettkampfteilnehmenden an nationalen und internationalen Wettkdampfen in
Deutschland (ausgenommen bei ETU- und WT-Wettkdmpfen, hier gilt das Regelwerk von WT), welche

von der DTU oder einem ihrer Mitgliedsverbédnde genehmigt wurden.

2.3 Alle vorangegangenen DTU-Sportordnungen verlieren mit dieser Beschlussfassung ihre Giltigkeit.




§3
3.1

Zweck
Der Zweck der SpO ist:

a. allen Wettkampfteilnehmenden geordnete Wettkampfbedingungen und Chancengleichheit zu
bieten,

b. groBtmdgliche Sicherheitsstandards zu setzen und mdgliche Gefahren fir die Gesundheit aller
Wettkampfteilnehmenden zu minimieren,

c. die Einhaltung der geltenden Wettkampfregeln zu Uberwachen, ohne dabei die Wettkampfteil-
nehmenden in unnotiger Weise einzuschranken,

d. Wettkampfteilnehmende, die diese geltenden Wettkampfregeln missachten, entsprechend zu
sanktionieren.

Abschnitt 2: Grundlagen des Sports
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4.1

4.2

4.3

4.4

§5

5.1

5.2

5.3

§6

6.1

6.2

Gesundheit

Wettkampfteilnehmende gemaB § 2.2 dirfen nur mit entsprechenden gesundheitlichen Vorausset-
zungen an den Start gehen. Die Verantwortung hierfir tragen die Wettkampfteilnehmenden selbst.

Flr Wettkampfteilnehmende bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres gilt:
Die Erziehungsberechtigten haben sicherzustellen, dass die Teilnahme nur bei Vorliegen der gesund-
heitlichen Voraussetzungen erfolgt.

Bei Meldung tGber oder durch einen Verein oder eine Abteilung:

Dem Verein oder der Abteilung muss die Erlaubnis eines Erziehungsberechtigen vorliegen, um min-
derjahrige Wettkampfteilnehmende fiir einen Wettkampf melden zu dirfen. Mit Abgabe dieser Mel-
dung wird versichert, dass die vorstehende Erlaubniserklarung vorliegt und die Gemeldeten ihre
Sportgesundheit nachweisen konnen. Der Nachweis der Sportgesundheit darf zum Zeitpunkt der Ab-
gabe der Meldung nicht langer als ein Jahr zurlckliegen.

Eine medizinische Untersuchung von Wettkampfteilnehmenden auf ihre Sportgesundheit findet bei
Wettkampfen nicht statt.

Anti-Doping

Doping ist verboten. Genaueres bestimmt der Anti-Doping-Code (ADC) der Deutschen Triathlon
Union.

Die Anti-Doping Regeln von WT, der WADA, NADA und der DTU finden vollinhaltlich Anwendung. Wett-
kampfteilnehmende und Guides, die die DTU-Sportarten wettkampfmaBig austiben, sind verpflichtet,
sich mit dem Regelwerk sowie den Verfahren bezuglich Kontrollen, Strafen und Einsprichen vertraut
zu machen.

Wettkampfteilnehmende, gleich welcher Sportart, die wegen VerstoBes gegen die Antidopingbe-
stimmungen gesperrt sind, diirfen an keiner Veranstaltung eines vom |0C oder der ICAS anerkannten
Verbandes teilnehmen.

Umweltschutz

Die Austbung der DTU-Sportarten findet Uberwiegend in der freien Natur statt. Somit flihlen sich die
DTUundihre Landesverbande dem Erhalt und dem Schutz der Umwelt in besonderem MaBe verpflich-
tet. Daher sind Mitglieder, Veranstaltende und Wettkampfteilnehmende verpflichtet durch ihr Verhal-
tenund ihre Ausristung groBtmagliche Ricksichtnahme auf die Umwelt zu nehmen.

Bereits im Vorfeld und besonders im Verlauf der Veranstaltung sollen Wettkampfteilnehmende durch
ihr Verhalten die Natur nicht mehr als unvermeidbar belasten. Dies gilt auch fir am Wettkampf offizi-
ell tatig werdende Personen sowie betreuendes Helferpersonal.




§7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Grundlagen

Oberste Grundséatze sind sportliche Fairness und die Einhaltung der in der Satzung der DTU, dieser
SpO0 und den Ubrigen Ordnungen der DTU niedergelegten Regeln. Es ist verboten, sich unter Verlet-
zung dieser Grundsatze und Regeln Vorteile zu verschaffen.

Wettkampfteilnehmende sind flr die technische Sicherheit ihrer Ausristung selbst verantwortlich
und haben darauf zu achten, dass sie den Ordnungen der DTU entspricht.

Wettkampfteilnehmende dirfen wahrend des Wettkampfes keine Kommunikationsgerate wie Mobil-
telefone, Smart Watches oder Funkgerate in einer Art und Weise benutzen, die sie vom Wettkampf-
geschehen ablenken. ,Vom Wettkampfgeschehen ablenken”beinhaltet - ist jedoch nicht begrenzt auf
- Telefonieren, Senden und Empfangen von Textnachrichten, Abspielen von Musik, Verwendung so-
zialer Medien sowie Fotografieren. Das regelwidrige Benutzen von Kommunikationsgeraten wird mit
Disqualifikation geahndet.

Wettkampfteilnehmende diirfen sich gegenseitig weder behindern noch gefahrden oder im Wett-
kampfablauf stéren. Das Trainieren, Aufwarmen oder Auslaufen auf den Wettkampfstrecken wah-
rend des laufenden Wettkampfes ist verboten.

Dem vorgegebenen Streckenverlauf ist zu folgen. Muss eine der Strecken verlassen werden, so ist der
Wettkampf an der derselben Stelle fortzusetzen.

Wird der Wettkampf aufgegeben, so sind die am nachsten erreichbaren Offiziellen davon in Kenntnis
zu setzen. Die Startnummer ist abzunehmen. Nach Méglichkeit muss die Strecke sofort verlassen
werden.

Die Annahme fremder Hilfe, einschlieBlich durch andere Wettkampfteilnehmende, ist verboten, so-
weit die Sp0O keine Ausnahmen vorsieht. Eine Annahme fremder Hilfe ist auch das nicht aktive Ableh-
nen ungewollter fremder Hilfe. Als Ausnahmen gelten Hilfen durch hierfir von Veranstaltenden ein-
gesetzte Personen, die allen Wettkampfteilnehmenden gleichermaBen gewahrt werden. Zudem kon-
nen Ausnahmen zu dieser Regelung bei Mannschaftswettbewerben und Ligawettkdmpfen gelten.
Diese sind in Ligadurchfihrungsbestimmungen, Ausschreibungen zum Wettkampf, dieser SpO oder
in der LigaO zu finden. Ausnahmen gelten auch im Fall von Notfallen, um Gesundheitsgefahrdungen
zuvermeiden. Eine nicht abschlieBende Erlauterung zu geltenden Ausnahmen ist in Anlage 2 ersicht-
lich.

Wettkampfteilnehmende dirfen weder Begleitung noch Schrittmacherdienste zu FuB oder mittels
Fahrzeuge annehmen, sich begleiten und / oder betreuen lassen. Als Betreuung ist insbesondere zu
werten:

a. DasVoraus- oder Nebenherfahren oder -laufen.
b. Das personengebundene Reichen von Verpflegung, Getranken, Schwammen und / oder Beklei-
dungssticken.

Personliche Verpflegung darf nur bei Mittel- und Langdistanzwettbewerben und dort ausschlieBlich
an den offiziell vorgesehenen Verpflegungsstellen von offiziellen Helfenden oder eigenen Betreuen-
den angereicht werden.

Gestattet ist jedoch, sich vom Streckenrand aus mit Informationen versorgen zu lassen, sofern
dadurch weder Wettkampfablauf noch andere Wettkampfteilnehmende stérend beeintrachtigt wer-
den.

Die Wettkampfteilnehmenden begegnen sich untereinander sowie gegeniber Kampfrichtenden, Hel-
fenden, Veranstaltenden und Zuschauenden, mit Hoflichkeit, Anstand und Respekt.

Das Entsorgen von Gegenstanden auBerhalb der gekennzeichneten Verpflegungs- oder Wegwerfzo-
nen ist untersagt.




7.1

7.12

7.13

§8

8.1

8.2

8.3

Manipulationen an Startnummern insbesondere zum Nachteil des Aufdruckes sind verboten. Alle
Wettkampfteilnehmenden sind fir die Feststellung ihrer Identitat gegentiber den Wettkampfoffiziel-
len und dem Wettkampfgericht selbst verantwortlich.

Setzen Veranstaltende Limitzeiten fir Teilabschnitte oder ein Gesamtzeitlimit, so dirfen Wett-
kampfteilnehmende, die diese Limitzeiten verfehlen, den Wettkampf nicht fortsetzen und kénnen
nach § 15 aus dem Wettkampf genommen werden.

Ein Anhalt fir die Genehmigung oder das Verbot von zum Wettkampf zugelassenen Ausriistungen be-
findet sich in Anlage 2 zu dieser Sp0. Diese Anlage kann durch die Technische Kommission (TK) der
DTU in der laufenden Saison erganzt oder geandert werden. Die finale Entscheidung zur Zulassung
oder zum Verbot obliegt jedoch den fiir den Wettkampf eingesetzten Einsatzleitenden des Wett-
kampfgerichts. Anderweitige auBergewdhnliche Ausriistung bleibt bis zu einer anders lautenden Ent-
scheidung von Einsatzleitenden ungenehmigt.

DTU-Sportarten

Die DTU-Sportarten bestehen grundsatzlich aus mindestens zwei der folgenden Disziplinen:
a. Schwimmen

b. Radfahren

c. Laufen

Die Reihenfolge der Disziplinen in den jeweiligen DTU-Sportarten ist wie folgt festgelegt:

Triathlon: Schwimmen - Radfahren - Laufen

Cross-Triathlon: Schwimmen - Mountainbikefahren - Querfeldeinlauf
Duathlon: Laufen - Radfahren - Laufen

Cross-Duathlon: Querfeldeinlauf - Mountainbikefahren - Querfeldeinlauf
Paratriathlon: Schwimmen - Radfahren - Laufen

Winter-Triathlon: Laufen - Mountainbikefahren - Ski-Langlauf
Aquathlon: Laufen - Schwimmen - Laufen

Swim & Run: Schwimmen - Laufen

SwimRun Laufen und Schwimmen im unbestimmten Wechsel
Aquabike: Schwimmen - Radfahren

Bike & Run: Radfahren - Laufen

Die Disziplinen sind in der genannten Reihenfolge zu absolvieren.

Die DTU-Sportarten sind allesamt Kombinationen aus mehreren Einzelsportdisziplinen, die unmittel-
bar hintereinander und ohne Unterbrechung der Wettkampfgesamtzeit erfolgen. Die entsprechend
erforderlichen Wechselvorgénge zwischen den einzelnen Teildisziplinen (in den Wechselzonen) sind
somit wesentliche Bestandteile eines Wettkampfes und sind charakteristisch flir diese Sportarten.




89 Distanzen

9.1 Die hier angefiihrten Wettkampf-Distanzen gelten als vorgesehene Standard-Distanzen. Abweichun-
gen bei der Olympischen Distanz/Kurzdistanz von +/- 10% in den einzelnen Teildisziplinen auf Grund
ortlicher Gegebenheiten und lokaler Bedingungen sind erlaubt.

Wettbewerb Schwimmen Radfahren Laufen
Team Relay 0,2-0,3km 5-8km 1.2-2,0km
Orientiert | Supersprintdistanz |0,25-0,5km 6,5-13km 1,7-3,5km
an World
Triathlon- | Sprintdistanz 0,5-0,75 km 18 -22 km 4,5-55km
(WT) Stan- Olympische Distanz
dard-Dis- be\/N. iurzdistanz 1.5km 40km 10km
tanzen
Mitteldistanz 1,9 km-2,9 km 80 km -90 km 18 km-22 km
Langdistanz 3 km -4 km 91km -200 km 22 km - 42,2 km

§10 Altersklassen

10.1 Die Altersklassen sind flir alle Geschlechter gleich. Die Zugehérigkeit zu einer Altersklasse wird durch
das Geburtsjahr bestimmt. Die entsprechende Altersklasse ergibt sich aus dem Jahr, in dem der
Wettkampf stattfindet, abziglich des Geburtsjahres der jeweiligen Wettkampfteilnehmenden.

10.2 Wettkampfteilnehmende werden getrennt nach Geschlecht(m/w)und Altersklassen gewertet. Wett-
kampfteilnehmende mit diversem Geschlecht werden der Wertungsklasse des mannlichen Ge-
schlechts zugeordnet.

10.3 Es gelten folgende Einteilungen und Abklrzungen in den Wertungsklassen:

Altersklasse | Alter Altersklasse | Alter Altersklasse | Alter
Schiler D 6 -7 Jahre AK16-17 16 - 17 Jahre AK50 50 - 54 Jahre
Schiler C 8 -9 Jahre AK18-19 18 -19 Jahre AK 55 55 -59 Jahre
Schiler B 10 - 11 Jahre AK 20 20 -24 Jahre AK 60 60 - 64 Jahre
Schiler A 12 -13 Jahre AK 25 25-29 Jahre AK 65 65 - 69 Jahre
Jugend B 14 - 15 Jahre AK 30 30 - 34 Jahre AK 70 70 - 74 Jahre
Jugend A 16 - 17 Jahre AK 35 35 -39 Jahre AK 75 75 -79 Jahre
Junioren 18 - 19 Jahre AK 40 40 - 44 Jahre AK 80 80 - 84 Jahre
U 23 18 - 23 Jahre AK 45 45 - 49 Jahre AK 85 85 - 89 Jahre
Elite ab 18 Jahre Bei Bedarf weitere Altersklassen in 5 Jahresabschnitten

10.4 Far Wettkampfteilnehmende in der Altersklasse AK 16 - 17 ist eine Teilnahme an Wettkdmpfen Uber

diein § 36.1letzte Zeile (Jugend A) aufgefiihrten maximalen Distanzen méglich.




Abschnitt 3: Sanktionierung bei RegelverstoBen

§N
.

1.2

n.3
.4
§12

12.1

12.2

§13

13.1

13.2

13.3

Sanktionen bei VerstéBen gegen die Regeln der DTU

Wettkampfteilnehmende, die die Regeln der DTU missachten, werden entsprechend der nachfolgen-
den Regelungen sanktioniert. Als Sanktionen kommen in Betracht:

Verwarnung,

Zeitstrafe,

Disqualifikation,

sofortiger Ausschluss vom laufenden Wettkampf,
Sperre.

®oo oo

Verwarnung, Zeitstrafe, Disqualifikation und sofortiger Ausschluss werden durch das Wettkampfge-
richt (vgl. § 12) ausgesprochen.

Sollte ein Rennen aufgrund auBerer Umstande abgebrochen und im Anschluss neu gestartet werden,
konnen Wettkampfteilnehmende, die bereits disqualifiziert oder mit sofortigem Ausschluss belegt
wurden nicht erneut starten. Alle anderen bis dahin erteilten Sanktionierungen inkl. DNF, DNS und
Disqualifikationen aufgrund Uberrundungen (z.B. bei Ligawettkdmpfen oder entsprechenden Wett-
kampf spezifischen Regelungen) werden gestrichen und die Wettkampfteilnehmenden kénnen er-
neut starten.

Verfahren und Zustandigkeit fiir eine Sperre ergeben sich aus § 49.
Eine nicht abschlieBende Auflistung von RegelverstdBen findet sich in der Anlage 1zu dieser Ordnung.
Wettkampfgericht

Die am Veranstaltungstag von der DTU und/oder vom Landesverband eingesetzten Kampfrichtenden
bilden unter Leitung der/des Einsatzleitenden das Wettkampfgericht. Es stellt sicher, dass die Wett-
kampfe nach den Ordnungen der DTU durchgefiihrt werden und dass das offizielle Ergebnis festge-
stellt wird. Dazu muss sich das Wettkampfgericht auf den Wettkampfstrecken bewegen und ist be-
fugt, MaBnahmen geman §§ 13 - 16 zu treffen.

Bei nicht wettkampflizenzpflichtigen Veranstaltungen mit bis zu 200 Wettkampfteilnehmenden, bei
denen kein Preisgeld gezahlt wird, kdnnen von Veranstaltenden, Personen ohne Kampfrichterlizenz
zu Kampfrichtenden fur die Dauer des Wettkampftages ernannt werden.

Verwarnung

Eine Verwarnung kann im laufenden Wettkampf im Falle eines nicht schwerwiegenden VerstoBes ge-
gendie Regeln der DTU ausgesprochen werden. Nicht schwerwiegend ist der RegelverstoB insbeson-
dere, wenn er unbeabsichtigt, nicht fortgesetzt oder ohne Erzielung eines konkreten Vorteils began-
gen wird.

Verwarnt werden kann, wer eine Regelverletzung unbeabsichtigt begeht und diese korrigiert werden
kann, z.B.

a. beieinfachen RegelverstdBen, deren Zweck ein Zeitvorteil ist, der durch einfache MaBnahmen
(z.B. Ansprache) durch das Wettkampfgericht wieder aufgehoben werden kann.

b. beiVerstdBen gegen Gebote, deren Ziel es in erster Linie ist, einen Vorteil im Wettkampf zu un-
terbinden, der Vorteil aber noch nicht eingetreten ist oder durch Korrektur noch aufgehoben wer-
den kann.

Die Verwarnung ist wie folgt mitzuteilen: Akustisches Signal, Ansprechen mit der Startnummer, und
Aufforderung den RegelverstoB zu beseitigen.




13.4 Ignorieren Wettkampfteilnehmende die Aufforderung den RegelverstoB zu beseitigen, sind sie zu dis-
qualifizieren(vgl. § 15).

8§14 Zeitstrafe

14.1 Eine Zeitstrafe kann im laufenden Wettkampf ausgesprochen werden, wenn Wettkampfteilneh-
mende gegen das Verbot des Windschattenfahrens verstoBen oder sonstige Vergehen (siehe Anlage
1) geahndet werden missen.

14.2 Die Zeitstrafe ist wie folgt mitzuteilen:

a. Windschattenfahren: Akustisches Signal, Ansprechen mit der Startnummer, Zeigen der blauen
Karte unter Mitteilung der Zeitstrafe und Aufforderung, den RegelverstoR zu beseitigen.

b. Sonstige Vergehen: Akustisches Signal, Ansprechen mit der Startnummer, Zeigen der gelben
Karte unter Mitteilung der Zeitstrafe und Aufforderung, den RegelverstoR zu beseitigen.

c. Kann die Verwarnung im Ausnahmefall nicht persénlich mitgeteilt werden, ist diese Zeitstrafe
den Wettkampfteilnehmenden am Wechselplatz bekannt zu geben. Ist eine Penalty Box auf der
Laufstrecke vorhanden, erfolgt die Bekanntgabe der sog. Mikrozeitstrafe durch Aushang an der
Penalty Box. Von den Ausnahmen erfasst sind nur solche RegelverstoBe, die objektivdem Beweis
zuganglich sind.

14.3 Die Dauer der Zeitstrafe betragt:

a. Windschattenfahren auf der

e Supersprintdistanz 15 Sek.
e Sprintdistanz 30 Sek.
e Kurzdistanz 1 min.
e Mitteldistanz 2 min.
e Langdistanz 3 min.

b. Fursonstige Vergehen und Mikrozeitstrafen auf der:

e Supersprintdistanz 5 Sek.
e Sprintdistanz 10 Sek.
e Kurzdistanz 15 Sek.
e Mitteldistanz 30 Sek.
e Langdistanz Tmin.

14.4 Zeitstrafen kdnnen abgegolten werden durch:

a. Anhaltenin einer Penalty Box
b. Anhaltenin der Wechselzone

c. Anhalten auf der Laufstrecke (Stop & Go)
d. Addition der Zeitstrafe auf die Endzeit

In den Féllen a. - c. wird die Zeitstrafe wie folgt abgegolten:

Elite Elite Altersklassen
Windschattenfreigabe | Windschattenverbot | Windschattenverbot
Start Stop & Go WZ1 Stop & Go WZ1 Stop & Go WZ1
Schwimmen | Lauf Penaltybox Lauf Penaltybox Stop & Go WZ1
WZ1 Lauf Penaltybox Lauf Penaltybox Verwarnung in WZ1
Radfahren Lauf Penaltybox Rad Penaltybox Rad Penaltybox
WZ2 Lauf Penaltybox Lauf Penaltybox Verwarnung in WZ2
Laufen Lauf Penaltybox Lauf Penaltybox Stop & Go Laufstrecke

14.5 Beinicht Abgelten der Zeitstrafe in einer vorgesehenen Penalty-Box sind Wettkampfteilnehmende zu
disqualifizieren.




14.6

§15

16.1

16.2

16.3

15.4

15.5

§16

16.1

16.2

§17

17.1

Bei Mittel- und Langdistanzen sind Zeitstrafen auf der Radstrecke in einer Penaltybox abzusitzen.
Disqualifikation
Eine Disqualifikation ist im laufenden Wettkampf

a. bei schwerwiegendem RegelverstoB, der durch Verwarnung oder Zeitstrafe nicht angemessen
sanktioniert werden kann, oder
b. beiMittelund Langdistanz
e flirmehr als zwei Zeitstrafen (gelbe und blaue Karten)
c. beiSupersprint-, Sprint- und Kurzdistanz, Jugend- und Schilerwettkdmpfen
e beimehrals zwei Zeitstrafen fiir sonstige Vergehen oder,
e beimehralszweiZeitstrafen mit einem WindschattenverstoB und einem sonstigen Vergehen
oder,
e beimehr als einer Zeitstrafe fir WindschattenverstoR

auszusprechen.
Vor einer Disqualifikation muss keine Verwarnung ausgesprochen werden.

Die Disqualifikation ist wie folgt mitzuteilen: Akustisches Signal, Ansprechen mit der Startnummer,
Zeigen der Roten Karte unter Mitteilung der Disqualifikation.

Wettkampfteilnehmende kdnnen im Fall einer Disqualifikation den Wettkampf fortsetzen, werden je-
doch nicht in die Wertung genommen. Gegen eine Disqualifikation kann der Athlet Protest gem. § 45
einlegen.

Auch wenn wahrend des laufenden Wettkampfes die rote Karte nicht gezeigt wurde, kdnnen Disqua-
lifikationen durch Einsatzleitende ausgesprochen werden, falls durch

a. Mitglieder des Wettkampfgerichtes,
b. der Rennleitung, oder durch
c. diePolizei

ein dies rechtfertigender Sachverhalt zur Kenntnis gebracht wird. Ein solcher Sachverhalt liegt auch
dann vor, wenn Wettkampfteilnehmende bei der Anmeldung falsche Angaben machen oder unter
falschem Namen starten.

Zusatzlich kann das Schiedsgericht kann nach Einlegen und Verhandeln eines Protests gem. § 45 SpO
Disqualifikationen aussprechen.

Ausgesprochene Disqualifikationen sind durch geeignete Medien an einem vorher bekannt gegebe-
nen Ort zu verdffentlichen, der allgemein zuganglich sein muss.

Sofortiger Ausschluss vom laufenden Wettkampf

Wettkampfteilnehmende sind vom Wettkampfgericht wegen grob unsportlichen Verhaltens, Beleidi-
gungen oder Tatlichkeiten sofort vom Wettkampf auszuschlieBen. Vor einem sofortigen Ausschluss
muss keine Verwarnung ausgesprochen werden.

Der sofortige Ausschluss ist wie folgt mitzuteilen: Akustisches Signal, Ansprechen mit der Startnum-

mer, Zeigen derroten Karte, bei laufendem Wettkampf verbunden mit der Aufforderung diesen sofort
zu beenden.

Sperre

Die Startberechtigung zu Wettkdmpfen kann fur eine bestimmte Zeitdauer oder dauerhaft entzogen
werden (Sperre).




17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

Eine Sperre kann in folgenden Fallen ausgesprochen werden:

a. \Verletzung der Satzung oder einer der Ordnungen der DTU.

b. Grobes unsportliches Verhalten in und auBerhalb von Wettkdmpfen. Grobes unsportliches Ver-
halten liegt in der Regel vor bei Beschimpfungen, Beleidigungen jegliche Belastigung mit sexuel-
lem Bezug und/oder tatlichen Angriffen gegeniber bzw. auf Wettkampfteilnehmende, Angeho-
rige des Wettkampfgerichts, Offizielle oder sonstige an einem Wettkampf beteiligte Personen.

c. Startbei einem Wettkampf ohne Startberechtigung.

d. Falschangaben in Bezug auf die Angabe des Namens, des Vornamens, des Geschlechts, des Al-
ters und/oder des Geburtstages im Rahmen der Beantragung eines DTU-Startpasses oder in der
Meldung zu einem Wettkampf. Auf Antrag eines Vereins kann ein Landesverband auch eine
Sperre aussprechen, sofern bei der Angabe des Vereins falsche oder erganzende Angaben ge-
macht wurden. Antragsberechtigt ist der Verein, dem die Person angehért, die die Angabe vor-
nimmt.

e. VerstoB gegen die Wechselbestimmungen.

f.  Start durch DTU-Startpass Inhabende bei einem nicht durch die DTU oder einen der Landesver-
bande genehmigten Wettkampf.

Im Fall eines VerstoBes gegen das Dopingverbot findet der ADC Anwendung.

Ist eine Sperre ausgesprochen, ist wahrend der festgesetzten Zeitdauer der Sperre eine Startberech-
tigung i.S.v. § 40 dieser Sp0 ausgeschlossen. Fur diesen Zeitraum wird der Startpass entzogen und
samtliche sonstige Berechtigungen, wie z.B. eine etwaige Kaderzugehdrigkeit, stehen nicht zu.

Die Zeitdauer einer befristeten Sperre betragt im MindestmaB zwei Wochen und darf im HochstmaB
zwei Jahre nicht Uberschreiten. Die Sperre kann zur Bewahrung ausgesetzt werden, wenn zu erwar-
ten ist, dass schon von ihrer Anordnung eine ausreichende Wirkung ausgeht. Die Bewahrungsfrist
darf nicht langer als zwei Jahre dauern. Die Bewahrung soll widerrufen werden, wenn erneut ein Ver-
stoBi.S.v. §17.2 begangen wird.

Bei der Festsetzung der Zeitdauer der Sperre ist der Grundsatz der VerhaltnismaBigkeit zu beachten.
Die festgesetzte Zeitdauer der Sperre muss in einem angemessenen Verhaltnis zu dem sanktions-
wirdigen Verhalten stehen. Dabei sind die Schwere des VerstoBes und das MaB des Verschuldens zu
berlicksichtigen.

Abschnitt 4: Schwimmen

§18
18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

Allgemeines

Uber den Schwimmstil werden keine Vorschriften gemacht.

Wettkampfteilnehmenden ist es zur eigenen Sicherheit erlaubt, sich wahrend des Schwimmens an
geeigneten Stellen festzuhalten. Dabei darf sich kein Vorteil verschafft werden. In einem Notfall soll-
ten Wettkampfteilnehmende einen Arm heben und nach Hilfe rufen. Nachdem Hilfe vom Rettungs-

personal oder durch Kampfrichtende geleistet wurde, darf der Wettkampf nicht fortgesetzt werden.

Wettkampfteilnehmende sollten ihre Startnummer zumindest einmal sichtbar auf Oberarm, Handri-
cken oder Schwimmmo{tze tragen.

Wird eine Schwimmmoitze gestellt, so haben Wettkampfteilnehmende diese zu tragen.

Beim Schwimmen darf die von Veranstaltenden ausgegebene Startnummer (Druckform) nicht getra-
gen werden.

Augenbrillen und Gesichtsmasken sind beim Schwimmen gestattet.

Verboten sind Hilfsmittel wie z.B. Flossen, Handschuhe, Socken/Strimpfe, Paddles, Schnorchel.




18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

§19

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

§20

20.1

20.2

Verboten ist jede Form von Schmuck, der einen selbst oder andere Wettkampfteilnehmende gefahr-
den oder verletzen kann.

Aufblasbare Rettungsbojen sind erlaubt, solange sie nicht ausgeldst sind. Wird die Rettungsboje aus-
geldst, muss der Wettkampf sofort beendet werden.

Findet das Schwimmen in einem Schwimmbad statt, so missen Wettkampfteilnehmende die Wand
am Ende der Bahn mit einem Kérperteil berthren.

Das Einschwimmen vor der Startlinie ist bis 3 Minuten vor dem Start erlaubt.

Wettkampfteilnehmende, die andere sperren, behindern oder den eigenen Vorteil unfair durchset-
zen, werden mit einer Zeitstrafe oder mit Disqualifikation bestraft.

Start beim Schwimmen

Prinzipiell sind Starts vom Land oder vom Wasser aus mdéglich. Landstarts sind in unmittelbarer Nahe
des Ufers durchzufihren, wobei eine Bodenmarkierung oder ein Startband die genaue Startlinie er-
sichtlich macht. Wasserstarts sind so durchzufiihren, dass alle Wettkampfteilnehmenden im Wasser
sind und eine Startleine die Startlinie ersichtlich macht.

Gibt es mehrere Startwellen, haben Wettkampfteilnehmende in der ihnen zugewiesenen Startwelle
zu starten. Der Start in einer friheren Startwelle flhrt zur Disqualifikation. Bei Start in einer spateren
Startwelle, zahlt die Zeit der urspriinglich zugewiesenen Startwelle.

Im Falle eines Fehlstarts von wenigen Wettkampfteilnehmenden, ist der Start glltig und die Wett-
kampfteilnehmenden mit Fehlstart erhalten eine gelbe Karte. Im Falle eines Fehlstarts vom GroBteil
des Feldes wird der Start wiederholt.

Bei Altersklassen - Wettkdmpfen kann ein Rolling Start durchgefihrt werden.

Haben Wettkampfteilnehmende beim Rolling Start mehr als eine Startzeit gelistet, gilt die friihere.

Bekleidung beim Schwimmen

Die Mindestbekleidung ist eine geschlechterspezifische Badebekleidung in Form einer Badehose
oder eines Badeanzuges.

Die maximale Gesamtmaterialstérke eines Kélteschutzanzuges darf 5 mm nicht Uberschreiten. Er
darf aus nicht mehr als 3 Einzelteilen bestehen, und zwar

e einer Kopf-/Gesichtsmaske,
e einem Oberkorper-und
e einem Unterkorperteil.

Ein langarmiger Kalteschutzanzug muss einlagige Armel mit gleichmaBigen Armflichen ohne Uber-
lappungen, Lamellen, Taschen 0.3. haben. Es darf dadurch beim Schwimmen zu keiner VergréBerung
der Armflachen kommen.




20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

§ 21

21.1

21.2

21.3

Schwimmanzige sind verboten bei:

Deutschen Meisterschaften der Elite / U23

Deutschen Meisterschaften der Junioren

Deutschen Meisterschaften Jugend A und B
Qualifikationswettkdmpfen flr internationale Meisterschaften
Wettkdmpfen der Triathlon-Bundesliga (1. und die 2. Bundesligen)

Bei allen anderen Wettkdmpfen innerhalb der DTU gilt:
Tragen Wettkampfteilnehmende Schwimmanziige sind diese nach dem Schwimmen ganz auszuzie-
hen.

Kalteschutzanziige und Schwimmanzige dirfen nicht Gbereinander getragen werden.

Ist das Schwimmen mit Kélteschutzanzug verboten, darf die Schwimmbekleidung keine Kdrperstellen
an den Armen unterhalb der Ellbogen und unterhalb der Knie bedecken.

Ist das Schwimmen mit Kalteschutzanzug verboten, darf die Schwimmbekleidung keinen Auftrieb er-
zeugen.

Ist die Benutzung von Kalteschutzanzlige vorgeschrieben, muss der Kélteschutzanzug den Rumpf be-
decken.

Wassertemperatur, Lufttemperatur und Kélteschutz

Die Wassertemperatur wird vom Wettkampfgericht eine Stunde vor dem Wettkampf entlang der
Wettkampfstrecke in einer Tiefe von 60 cm gemessen. Die niedrigste dabei gemessene Temperatur
ist die offizielle Wassertemperatur.

Die Lufttemperaturist eine Stunde vor dem Start im Startbereich zu messen und ist die offizielle Luft-
temperatur.

Beide Temperaturen werden umgehend zusammen mit der daraus resultierenden Konsequenz (Kal-
teschutzanzug verboten, erlaubt oder verpflichtend) durch Einsatzleitende bekanntgegeben.

Einsatzleitende legen die Benutzung der Kalteschutzanziige unter Beachtung der Wasser- und Luft-
temperatur gem. § 21.3 und §21.4 fest.

Liegt die Wassertemperatur unter 14,0 °C, darf ein Schwimmen nicht durchgefiihrt werden.
Bei einer Lufttemperatur unter 15,0 °C und gleichzeitiger Wassertemperatur von unter 22,0 °C,

legt folgende Tabelle fest, ob ein Kalteschutzanzug benutzt werden kann, benutzt werden muss
oder das Schwimmen verboten ist. § 21.4 findet keine Bertcksichtigung.

Lufttemperatur unter

15°C | 14°C [ 13°C | 12°C | 11°C 10°C | 9°C 8°C 7°C 6°C 5°C

22°C| kann | kann | kann | kann | kann | kann | muss | muss | muss | muss erbo
21°C | kann | kann | kann | kann | kann | muss | muss | muss | muss erbo erbo
20°C| kann | kann | kann | kann | muss | muss | muss | muss erbo erbo erbo
19°C | kann | kann | kann | muss | muss | muss | muss erbo erbo erbo erbo
18°C | kann | kann | muss | muss | muss | muss erbo erbo erbo erbo erbo
17°C | kann | muss | muss | muss | muss erbo erbo erbo erbo erbo erbo
16°C | muss | muss | muss | muss erbotilVerbotlVerbotfVerbotliVerbotf§iVerbotfiVerbo
15°C | muss | muss | muss erbo erbo erbo erbo erbo erbo erbo erbo
14°C erbo erbo erbo erbo erbo erbo erbo erbo erbo erbo erbo

Wassertemperatur unter




21.4

Die nachfolgende Tabelle regelt den Gebrauch eines Kalteschutzanzuges bei Temperaturen auBer-

halb der Glltigkeit von § 21.3:

Schwimm- Alters- Wasser- Kalteschutz-
strecke klasse Temperatur anzug
oder Messwert
bis 1500 m Elite 14,0-15,9°C muss
16,0-19,9°C kann
>=20,0°C nein
1501 m und mehr Elite 14,0-15,9°C muss
16,0 - 21,9°C kann
>=22,0°C nein
bis 1500 m Altersklassen 14,0-15,9°C muss
bis AK(55-59) | 16,0 -21,9°C kann
>=22,0°C nein
1501 m Altersklassen 14,0-15,9°C muss
und mehr bis AK (55-59)
16,0 - 24,5°C kann
>=24,6°C nein
Alle Distanzen Altersklassen 14,0-15,9°C muss
ab AK(60-64) 16,0 - 24,5°C kann
>=24,6°C nein

Bei Qualifikationswettkampfen flr internationale Meisterschaften kann auf Antrag durch den Aus-
schuss Leistungssport an das Prasidium der DTU hiervon abgewichen werden.

Abschnitt 5: Radfahren

§22 Allgemeines

22.1 Um die Gefahrdung Dritter auszuschlieBen, dirfen Wettkampfteilnehmende nur mit technisch ein-
wandfreiem Material an der Veranstaltung teilnehmen.

22.2 Die StraBenverkehrsordnung (StVQ) ist einzuhalten. Von der Polizei gemeldete Zuwiderhandlungen
werden wie RegelverstdBe geahndet.

22.3 Die Mindestbekleidung sind Einteiler oder Oberteil und Hose.
22.4 Die Startnummer ist deutlich sichtbar auf der Riickseite zutragen.
22.5 Liegerader und Fahrrader ohne Freilauf sind verboten.

22.6 Gefahrliches und gefahrdendes Fahrverhalten wird als RegelverstoB geahndet. Darunter fallt auch
rechts Uberholen bei Rennen mit Windschattenverbot.




§23
23.1

23.2

23.3

23.4

235

23.6

Ausriistung und Sitzposition beim Radfahren
Das verwendete Fahrrad darf allein durch menschliche Muskelkraft vorwartsbewegt werden.

Verkleidungen sind verboten. Als Verkleidungen gelten alle Vorrichtungen oder Materialien (ein-
schlieBlich Klebeband und Behalter), die an der Struktur des Fahrrads oder an der Bekleidung oder
dem Kérper von Wettkampfteilnehmenden angebracht, befestigt oder eingearbeitet werden und ge-
eignet sind die Aerodynamik zu beeinflussen, sofern sie nicht von einer Ausnahme gem. dieser Sp0O
betroffen sind.

§23.3,8§23.6und § 31der Sp0 sind zu beachten.

Eine nicht abschlieBende Auflistung zur Erlauterung inkl. der Ausnahmen, ist in der Anlage 2 enthal-
ten. § 7.13 der SpO gilt uneingeschrankt.

Lenkeranbauteile missen so positioniert sein, dass im Falle eines Unfalles Verletzungen vermieden
werden. Fir den Anbau von Behaltnissen jeglicher Art insbesondere flir Getranke-, Werkzeug-, Er-
satzteil- oder Nahrungsbehalter gilt § 23.6 der Sp0 in Verbindung mit der Anlage 2.

Jedes Rad muss eine Vorder- und Hinterradbremse haben, die getrennt voneinander bedienbar sind.
Bremshebel dirfen nicht nach vorne ragen.

Gestattet ist das Mitfiihren von Werkzeugen und Ersatzteilen; nicht jedoch das Mitfiihren oder Aus-
wechseln von Laufradern und Rahmen. Bei Rennen mit Windschattenfreigabe ist das Wechseln von
Laufradern in Pit-Stopps erlaubt.

Mitgefiihrte Behalter insbesondere fir Getranke, Werkzeuge, Ersatzteile oder Nahrungsmittel mis-
sen aus unzerbrechlichem Material sein und sind inkl. deren Befestigung unter Beachtung der nach-
folgenden Punkte erlaubt.

Grundsatzlich:

Die Regelung fir das Heck gilt ab der Sattelstlitze entgegen Fahrtrichtung.

Die Regelung fir das Oberrohr gilt ab dem Ansatz des beweglichen Anteils des Lenkkopfes bis zur
Sattelstlitze. Die Regelung fir den Lenker und alle Lenkeranbauten gilt ab dem beweglichen Teil des
Lenkkopfes in Fahrtrichtung.

a. Heck:
Alle angebrachten Halterungen, Behalter, Flaschenhalter etc. missen komplett in einen imaginar
gesetzten Rahmen von 30x30cm passen. Flaschen dirfen darliber hinausstehen. Maximal sind 2
Flaschen bis jeweils 1Liter Inhalt erlaubt.

b. Ausnahme Heck: Im Rahmen integrierte Getrankesysteme, dirfen
e groBerals 30x30cmsein,
e insgesamt nicht mehrals 2 Liter enthalten,
e  aberdie vertikale Linie durch die Hinterachse nicht Uberragen.
Zusétzlich durfen keine Anbauten entsprechend der Heck-Regelung angebracht werden.

c. Oberrohr: Alles, was am Oberrohr befestigt wird,
e darf die komplette Lange nutzen,
e aber nur maximal 10 cm ab Oberkante Oberrohr gemessen hoch und
e nicht breiter als das Oberrohr selbst sein.
Bei Kombination mit angebauten, beweglichen Teilen am Lenker muss ein Gelenk vorhanden sein.
Kein Korperteil darf auf Teilen der Rahmenkonstruktion oder der Anbauteile aufgelegt werden.




d. Lenker:
Gemessen von der untersten Kante der Ellbogen-/Armauflage (falls keine vorhanden ist, von der
untersten Kante des Ellenbogens des Athleten in der beabsichtigten Aero-Position) miissen sich
alle angebrachten Gegenstande auf dem Lenker oder Armauflieger (Flaschen, Halterungen, Behal-
ter, etc.)innerhalb von
e maximal 25 cmin Richtung des Sattels und
e maximal 20 cmin der Héhe und
. maximal bis zum vordersten Punkt des Lenkers oder des Armaufliegers und
e maximal bis 0,5 cm zum héchsten Punkt des Vorderrades
befinden.
Kein Korperteil darf auf den angebrachten Gegenstanden, Flaschen, Halterungen, Behaltern etc.
aufgelegt werden.
Die Arme dirfen von oben nicht iberdeckt werden. Insgesamt sind 2 Liter an Volumen erlaubt.

Die folgenden Komponenten sind von dieser Regelung ausgenommen, unterliegen aber weiterhin
den Bestimmungen der §§ 23.2, 23.3und 23.9

- Fahrradcomputer

- Fahrradcomputerhalterung

- Grundkonstruktion Anteile Armauflieger

- Handgriffe*

- Schalthebel

*Der Handgriff umfasst den strukturellen Teil des Lenkers, der von der Hand des Athleten in der
beabsichtigten Aero-Position umschlossen wird.

Beispielgrafik
Beispielgrafik Ohne MaRstab

Ohne MaRstab o MeRpunkt

e. Das Mitfihren von Behaltnissen am Korper von Wettkampfteilnehmenden ist untersagt.

f. Das Einfihren oder Anbringen jeglicher Gegenstande in die Bekleidung an Armen und Beinen ist
untersagt.

Fir Wettkdmpfe mit Windschattenfreigabe ist die Regelung nach § 31 SpO maBgeblich.




23.7

23.8

23.9

23.10

23.1

23.12

23.13

23.14

23.15

23.16

23.17

23.18

Die Nutzung einer Helmkamera oder einer am Fahrrad angebrachten Kamera ist ausschlieBlich nach
Genehmigung durch Einsatzleitende erlaubt.

Das Rad ist ebenfalls mit der Startnummer - sofern angeboten - zu versehen. Diese Nummer soll deut-
lich von links lesbar sein.

Armauflagen und Auflieger (Triathlon-Aufsatze) sind als Teil des Lenkers erlaubt, solange die Arme
dabeinicht von oben Gberdeckt werden und der Auflieger nicht Gber die Vorderkante der Vorderrades
hinausragt.

Rohrenden am Lenker mlssen verschlossen sein.

Kein Laufrad darf mit einem Mechanismus versehen sein, der es beschleunigen kann.

Einsatzleitende kdnnen bei extremen Witterungsbedingungen das Verwenden von Scheibenradern
aus Sicherheitsgriinden untersagen.

Scheibenbremsen sind erlaubt.

Spiegel sind verboten.

Laufréder in Speichenkonstruktion kénnen speichenarm sein (weniger als 12), sofern diese keine
Jmesserartigen Speichen besitzen. Vorderrader missen gespeicht (konventionell oder speichenarm
aus Kunststoff) sein.

Beim Radfahren ist nachfolgende Sitzposition zulassig

a. die FuBe auf den Pedalen

b. die Hande am Lenkerund
c. der Sitz auf dem Sattel

i r e r~
Ob O b Abbildung 1zulassige Sitzposition

Zusatzlich ist beim Windschattenverbot das Ablegen der Unterarme auf die Armauflagen und Auflie-
ger erlaubt.

r"i "O Abbildung 2 zulassige Sitzposition (Windschattenverbot)

Abbildung unzulassige Sitzposition (Ausnahmeregelung fiir Cross Veranstaltungen in Abschnitt 15)

0, 5%0: 310} >




§ 24

24.1

24.2

§25
25.1

25.2

25.3

Radhelm

Bei allen Wettkdmpfen ist ein radsportspezifischer Helm mit geschlossenem Kinnriemen zu tragen,
dessen Aufbau den Bestimmungen eines anerkannten Priifinstituts entspricht und der folgende Be-
dingungen - festzustellen durch eine Sichtprifung - erfillt:

a. Korrekter Sitz auf dem Kopf

b. Keine erkennbaren Beschadigungen

c. Nutzung von unbeschadigten, nicht dehnbaren Halteriemen, die an mindestens drei Stellen mit
der Schale verbunden und mittels eines Sicherheitssystems (nicht Klett 0. .) schlieBbar sind.

Wahrend des Wettkampfes ist der Helm vor der unmittelbaren Aufnahme des Rades bis zum Abstellen
desselben in der Wechselzone so geschlossen zu tragen, dass es den Bestimmungen zum Tragen des
Helmes beim Check-In entspricht.

Aus Griinden der Sicherheit wird empfohlen, einen entsprechend gepriften und zugelassenen Helm
wahrend des Radfahrens am Veranstaltungstag auch vor und nach dem Wettkampf geschlossen zu
tragen.

Windschattenverbot

Windschattenfahren hinter oder seitlich neben einem anderen Wettkampfteilnehmenden ist verbo-
ten.

Wettkampfteilnehmende, die nicht deutlich genug zu erkennen geben, diese Bestimmungen einzu-
halten, sind mit einer Zeitstrafe oder ggf. einer Disqualifikation wegen Unsportlichkeit zu bestrafen.

Ubersicht zum Windschattenfahren:

Jugend A U ?3/ Elite Altersklas-
Junioren sen

Para
Triathlon

Triathlon
Team Relay erlaubt erlaubt erlaubt erlaubt
Super Sprintdistanz erlaubt erlaubt erlaubt verboten
Sprintdistanz erlaubt erlaubt erlaubt verboten verboten

Kurzdistanz erlaubt erlaubt verboten verboten

Mittel- und Langdis-

verboten
tanz

verboten verboten

Duathlon
Team Relay erlaubt erlaubt erlaubt
Super Sprintdistanz erlaubt erlaubt erlaubt verboten
Sprintdistanz erlaubt erlaubt erlaubt verboten verboten
Kurzdistanz erlaubt erlaubt verboten verboten

Mittel- und Langdis-

tanz verboten verboten verboten
Winter-Triathlon,
Cross-Triathlon Auf allen Distanzen erlaubt
Cross-Duathlon
Bike & Run verboten verboten verboten verboten verboten
Aquabike verboten verboten verboten verboten verboten




§26

26.1

26.2

26.3

§27

27.1

27.2

273

§28

28.1

28.2

28.3

28.4

§29

29.1

§30

30.1

30.2

Windschattenzone

Die Windschattenzone ist 12m lang, gemessen von der Vorderkante des Vorderrades von vorausfah-
renden Wettkampfteilnehmenden bis zur Vorderkante des Vorderrades von nachfolgenden Wett-
kampfteilnehmenden.

Die Windschattenzone von zweispurigen motorisierten Fahrzeugen ist 35m lang, die von Motorradern
ist 15m lang, jeweils gemessen unmittelbar hinter dem Fahrzeug.

Wettkampfteilnehmenden ist es nicht gestattet, in der Windschattenzone von Rennbegleit-, Medien-
oder sonstigen Fahrzeugen zu fahren.

Einfahren und Passieren der Windschattenzone

Von hinten aufholende Wettkampfteilnehmende haben die Windschattenzone von vorausfahrenden
Wettkampfteilnehmenden so schnell wie méglich zu durchqueren.

Der Uberholvorgang muss nach 25 Sekunden abgeschlossen sein.

Ausnahme: Wettkampfteilnehmende kénnen in folgenden Situationen in die Windschattenzone an-
derer Wettkampfteilnehmenden einfahren:

a. anVerpflegungsstationen,
b. im Bereich 500 m vor und hinter der Wechselzone.

Weitere Ausnahmen werden in der Ausschreibung und/oder in der Wettkampfbesprechung festge-
legt.

Definition von ,Uberholt” beim Radfahren

Wettkampfteilnehmende gelten als Gberholt, wenn deren Vorderrad hinter dem Vorderrad Uberholen-
der Wettkampfteilnehmender ist.

Uberholte Wettkampfteilnehmende miissen si_ph erkennbar und kontinuierlich aus dem Windschat-
ten zurlckfallen lassen. Ein Kontern durch Uberholen aus diesem Windschattenbereich qilt als
Windschattenfahren und wird entsprechend bestraft.

Uberholte Wettkampfteilnehmende miissen die Windschattenzone innerhalb von 25 Sek. verlassen,
danach greift das Windschattenverbot.

Mehrere ohne Erfolg aufeinanderfolgende Uberholversuche kénnen zu einer Zeitstrafe fiihren.

Blockieren

Wettkampfteilnehmende haben auf der duBeren Seite der Radstrecke zu fahren und diirfen keine ge-
fahrlichen Situationen hervorrufen, indem sie andere Wettkampfteilnehmende blockieren. Als blo-
ckieren gilt, wenn Vorausfahrende ohne Grund in der Mitte der Radstrecke fahren und Nachfol-
gende am Uberholen gehindert werden. Blockieren wird mit einer Zeitstrafe geahndet.

Windschattenfreigabe

Auf Antrag kdnnen die DTU bzw. die Landesverbande je nach Zustandigkeit das Windschattenfahr-
verbot aufheben und die Windschattenfreigabe ggf. unter Auflagen genehmigen. Dabei sind die Re-
gularien fir Wettkdmpfe mit Windschattenfreigabe einzuhalten (entsprechend Va0).

Bei Windschattenrennen ist das Windschattenfahren nur zwischen Wettkampfteilnehmenden er-
laubt, die in der gleichen Wertungsklasse (méannlich oder weiblich) starten.




§31
311
312
31.3
3.4
31.5

31.6

Ausriistung bei Rennen mit Windschattenfreigabe

Es dirfen nur geschlossene Dreiecksrahmen verwendet werden.

Es missen beide Laufrader von Speichenkonstruktion sein.
Scheibenlaufrader sind verboten.

Es ist nur der klassische Rennradlenker mit maximal 50 cm Breite erlaubt.
Auflieger (Triathlon-Aufsatze) sind verboten.

Getrankebehélter sind nur innerhalb des Dreieckrahmens erlaubt.

Abschnitt 6: Laufen

§32

32.1

§33

33.1

33.2
33.3

33.4

Allgemeines
Wettkampfteilnehmende dirfen:

a. Laufenodergehen,
b. Den Fahrradhelm nicht mit auf die Laufstrecke nehmen.

Ausriistung beim Laufen

Fahrt die Laufstrecke auch nur teilweise Uber ungeschitzten Waldboden, so ist der Gebrauch von
Spikes untersagt.

Die Mindestbekleidung sind Einteiler oder Oberteil und Hose.
Die Startnummer ist deutlich sichtbar auf der Vorderseite zutragen.

Jegliche Mittel (bspw. Stécke), die das Vorankommen durch Schieben oder Ziehen mit den Armen un-
terstutzen, sind untersaqt.

Abschnitt 7: Wechselzone

§34
34.1

34.2

34.3

344

34.5

Verhalten in der Wechselzone
Der Radhelm ist beim Check-In mit geschlossenem Kinnriemen auf dem Kopf zu tragen.

Nach der Kontrolle (Check-In)ist das Rad auf dem zugewiesenen Platz abzustellen und der Helm muss
sich mit ged6ffnetem Kinnriemen am Rad befinden.

Die verwendete Ausristung flr den Wettkampf ist an der von Veranstaltenden vorgesehenen Stelle
zu deponieren und im Verlauf des Wettkampfes von den Wettkampfteilnehmenden auch wieder dort
zu platzieren.

Wettkampfteilnehmende haben - wenn z.B. eine Box fiir die Ausriistung bereitgestellt wird - jegliches
bereits genutztes Equipment nach dem Wechsel in dieser Box zu verstauen. Wird keine Box oder ahn-
liches zur Verfligung gestellt, ist die gesamte Ausristung in unmittelbarer Nahe zum eigenen Fahrrad
zu deponieren.

Wettkampfteilnehmende diirfen Wechselzonen nur an den dafiir vorgesehenen und gekennzeichne-
ten Eingangen und Ausgangen betreten bzw. verlassen.




34.6

34.7

34.8

34.9

34.10

34.1

34.12

34.13

34.14

Wechselzonen durfen nur von Wettkampfteilnehmenden, offiziell Helfenden, akkreditiertem Medien-
personal, dem Wettkampfgericht, Technischen Delegierten sowie im Bedarfsfalle von Rettungs- und
Sicherheitskraften betreten werden.

Wenn eine Umkleidezone und/oder Tltenablage fir die Rad- und Laufbekleidung eingerichtet wird,
so hat sich an dem zugewiesenen Radstellplatz der Wettkampfeilnehmenden mit Ausnahme der Rad-
schuhe, des Helmes, der Startnummer und ggf. einer Brille kein weiterer Ausristungsgegenstand zu
befinden. Eingerichtete Zonen zur Taschenablage flr sonstige Ausristung sind zu nutzen.

Ist innerhalb der Wechselzone ein Umkleidebereich eingerichtet, so ist das Umziehen nur in dieser
extra abgesperrten und kenntlich gemachten Umkleidezone gestattet.

Kalteschutzanziige und Schwimmanziige missen im Umkleidebereich oder in der Wechselzone am
jeweiligen Wechselplatz des Wettkampfteilnehmenden ganz ausgezogen werden. Vom Schwimmziel
bis zum Umkleidebereich/Wechselplatz darf der Kalteschutzanzug lediglich vom Oberkérper entfernt
werden.

Das Ausziehen des Kalteschutzanzugs muss in einer sogenannten Pre-Transition-Area erfolgen, so-
fern diese unabhangig von der eigentlichen Wechselzone direkt nach dem Schwimmen eingerichtet
ist. Weiteres regeln Durchfiihrungsbestimmungen und/oder die Ausschreibung.

Innerhalb der Wechselzone ist es verboten, mit dem Rad zu fahren.

Wettkampfteilnehmende haben ihr Rad selbst aufzunehmen und eigenhandig wieder an dem ihnen
zugewiesenen Platz abzustellen. Eine Radannahme durch offiziell Helfende gilt als besondere Hilfe-
stellung und ist nur zuldssig, wenn diese in der Ausschreibung oder Wettkampfbesprechung ange-
kiindigt wurde.

Das Aufsteigen aufs Rad hat friihestens nach und das Absteigen vom Rad, spatestens vor einer vor-
gesehenen Auf- oder Abstiegszone (-linie) zu erfolgen.

Markierungen des Wechselplatzes jeglicher Art sind nicht zuldssig und kénnen, ohne Information an
die Wettkampfteilnehmenden, vom Wettkampfgericht entfernt werden.

Check-In Zeiten sind einzuhalten. Ein verspateter Check-In kann dazu fihren, dass Wettkampfteil-
nehmende nicht starten kénnen. In Ausnahmefallen kann ein verspateter Check-In mit Zustimmung
von Veranstaltenden und dem Verhangen einer Mikrozeitstrafe zugelassen werden.

Abschnitt 8: Ziel

§35

35.1

35.2

35.3

Zieleinlauf

Wettkampfteilnehmende haben den Wettkampf ordnungsgemaB beendet, wenn ein Teil des Oberkor-
pers (nicht Kopf, Hals, Arme, Hiiften oder Beine) die Ziellinie passiert.

Elektronische Hilfsmittel(z.B. Zeitnahme-Chip, Zielkamera) zur Ermittlung der Einlaufreihenfolge und
zur Erstellung der Ergebnisliste sind erlaubt.

Kommt es bei einem Wettkampf zu einem sehr knappen Zieleinlauf, entscheidet das Wettkampfge-
richt Giber die jeweilige Platzierung nach Priifung aller diesbezliglich vorhandener Beweismittel (z.B.
Zielkamera, Einlaufprotokoll).




Abschnitt 9: Besondere Regelungen fir Jugendliche und Schiiler

§ 36 Begrenzung der Wettkampfdistanzen
36.1 Die Startberechtigung ist fir bestimmte Altersklassen aus gesundheitlichen Grinden im Hinblick auf
die zu absolvierenden Distanzen und die maximale Ablauflange beschrankt. Die Bestimmung der Al-
tersklassen ergibt sich aus § 10.1.
Altersklasse | 112X maximale Strecken in km
Ablauflange
Triathlon Duathlon Swim & Run| Aquabike | Bike & Run
SchilerD 570m 0.05-1-0,2 |0,2-1-0,2 0,05-0,2 |0,05-1 1-0,2
Schiler C 570m 01-25-04 |04-25-04 |01-0/4 01-25 25-04
Schuler B 570 m 02-5-1 1-5-0/4 02-15 02-5 5-0,4
Schiler A 570m 04-10-25 |2-10-1 0.4-3,0 0,4-10 10-2,5
Jugend B 6,20m 04-10-25 |2-10-1 0,4-3,0 0,4-10 10-2,5
Jugend A Sprintdistanz |5-20-2,5 0.8-5,0 0,8-20 20-5
Die Maximaldistanzen flir Jugend und Schiler im Crossduathlon und Crosstriathlon sind in § 68.2 und
§ 75.2 geregelt.
36.2 Die in § 36.1genannten Standarddistanzen dirfen durch Wettkampfteilnehmende innerhalb eines Ta-
ges in der Summe nicht Gberschritten werden.
36.3 Fir Jugendliche vor Vollendung des 18. Lebensjahres, die nicht mehr in der Jugend A startberechtigt
sind, ist die Maximaldistanz die Olympische Distanz.
36.4  Die Dauer von Zeitstrafen fiir Schiler (D/C/B/A) und Jugend (B/A) betragt
Altersklasse Windsschattenfahren | Sonstige Vergehen
Schiler D/C keine Zeitstrafe, Regelung Gber Stop and Go
Schiler B 10 Sek. Stop and Go
Schiler A/ Jugend B 15 Sek. 5 Sek.
Jugend A 30 Sek. 10 Sek.
Das Abgelten der Zeitstrafen erfolgt gem. § 14.4 a) bis d).
8§37 Schwimmen
37.1 Fir Schiiler (D/C/B/A) hat die Wassertemperatur mindestens 19,0 °C zu betragen.

Altersklasse Max. Schwimmstrecke * Wassertemperatur Schwimmen
SchilerD 50m Gilt far alle Schuler | nein
<19°C
Schiiler C 100m 19,0-21,9°C ja*
Schiiler B 200m >=22°C ja
Schiler A 400 m

*Bei einer Wassertemperatur von 19,0 - 21,9 °C kann die maximale Schwimmstrecke auf 50 % verkiirzt

werden.




37.2

37.3

§38

38.1

38.2

§39

39.1

Bei einer AuBentemperatur von unter 14,0 °C kann nach dem Schwimmen eine Pause von 15 min er-
folgen. AnschlieBend wird mit den beim Schwimmen festgestellten Zeiten in entsprechender Reihen-
folge gestartet. Betragt die AuBentemperatur zur Startzeit unter 12,0 °C, ist auf das Schwimmen im
Freien zu verzichten.

Betragt beim Schwimmen in Hallenb&dern die AuBentemperatur weniger als 12 °C, ist eine Pause von
15 Minuten verpflichtend. Die Zeit beginnt, nachdem alle Wettkampfteilnehmenden das Wasser ver-
lassen haben. AnschlieBend wird mit den beim Schwimmen festgestellten Zeiten in entsprechender
Reihenfolge gestartet.

Die nachfolgende Tabelle regelt den Gebrauch eines Kalteschutzanzuges fir Jugend B und A:

Altersklasse | Max. Wasser- Schwimmen Kalteschutzanzug
Schwimmstrecke temperatur

Jugend B 400 m <17°C nein -
17,0-18,9°C ja muss
19,0-21,9°C ja kann
>=22,0°C ja nein

Jugend A Bis 800m 14,0-15,9°C ja muss
16,0-19,9°C ja kann
>=20,0°C ja nein

Starten Jugend B und Schiler A zusammen, gelten fur die Benutzung des Kalteschutzanzugs die Re-
geln der Schdler A.

Radfahren

Zum technisch einwandfreien Zustand gehdért im Schiler- und Jugendbereich die Verwendung der
vorgeschriebenen maximalen Ablauflédnge (siehe § 36.1). Bei Qualifikationswettkdmpfen fir internati-
onale Meisterschaften kann auf Antrag durch den Ausschuss Leistungssport an das Prasidium der
DTU hiervon abgewichen werden.

Bei Landesmeisterschaften soll und bei Deutschen Meisterschaften darf die maximale Ablauflange
nur ohne nachtragliche Eingriffe an der Schaltung erreicht werden.

Laufen

Schiler und Jugendliche bis einschlieBlich Jugend A missen mit Schuhen laufen.

Abschnitt 10: Grundlagen zur Teilnahme an Wettkdampfen

§40

40.1

§ 41

41.1

41.2

Allgemeine Teilnahmevoraussetzungen

Grundsatzlich ist jedermann berechtigt, an einem Wettkampf im Geltungsbereich dieser SpO teilzu-
nehmen (allgemeine Startberechtigung), sofern nicht besondere Kriterien gem. dieser Ordnung vo-
rausgesetzt sind.

Wettkampfanmeldung

Um an einem Wettkampf im Geltungsbereich dieser SpO teilzunehmen, sind die rechtzeitige Anmel-
dung und die Bezahlung der Teilnahmegebiihr gemaB den Ausschreibungsunterlagen der Veranstal-
tenden erforderlich. Wettkampfteilnehmende haben die Anmeldeformulare der Veranstaltenden voll-
standig und wahrheitsgemaB auszufdllen.

Das Setzen von Meldefristen enthalt keine Selbstbindung der Veranstaltenden, d.h. Meldungen kon-
nen in begriindeten Fallen auch vorher abgelehnt oder spater noch angenommen werden. Dies gilt
nicht fur Deutsche Meisterschaften.




41.3

§ 42

42.1

§ 43

43.1

43.2

43.3

43.4

43.5

43.6

43.7

43.8

§ 44

441

Mit der Anmeldung erkennen Wettkampfteilnehmende die Wettkampfordnungen der DTU (Sportord-
nung (Sp0), Veranstalterordnung (Va0), Ligaordnung (Lig0), Anti-Doping-Code (ADC), Kampfrichter-
ordnung (KrQ), Rechts- und Verfahrensordnung (RV0), Disziplinarordnung(Dz0)) und die Bedingungen
der Veranstaltenden gemaB der Ausschreibung fir sich als verbindlich an.

Wettkampfbesprechung

Wettkampfteilnehmende gemaR § 2.2 und Mannschaftsfihrende sollen an Wettkampfbesprechun-
gen der Veranstaltenden teilnehmen. Die dort erteilten Anweisungen fir den Wettkampf sind ver-
bindlich.

DTU-Wettkampflizenz (DTU-Tageslizenz, DTU-Startpass)

Ist ein Wettkampf gem. Gebiihrenordnung (Geb0) lizenzpflichtig, ist die Startberechtigung fiir einen
solchen Wettkampf abhangig vom Besitz einer DTU-Wettkampflizenz (sog. DTU-Startpass oder DTU-
Tageslizenz). Der DTU-Startpass wird von der DTU ausgegeben. Die Tageslizenz ist spdtestens am
Wettkampftag Gber den Veranstaltenden zu erwerben.

Der DTU-Startpass stellt eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Wettkampfteilnehmenden mit
Startpass und der DTU dar (DTU-Startpassvertrag). Durch den DTU-Startpassvertrag ist das gesamte
geltende Regelwerk der DTU (Satzung und sémtliche Ordnungen) bindend.

Der Erwerb eines DTU-Startpasses setzt entweder die Mitgliedschaft in einem Verein voraus, der ei-
nem Triathlon-Landesverband der DTU angeschlossen ist oder in einer Organisation, die ein auBeror-
dentliches Mitglied der DTU ist. Es ist aber nicht erforderlich, dass der Verein ein reiner Triathlon-
Verein ist. Auslandische Wettkampfteilnehmende haben bei Wettkdmpfen im Verbandsgebiet der
DTU, die eine besondere Startberechtigung erfordern, soweit sie nicht iber einen DTU-Startpass ver-
flgen, entweder die Lizenz ihres Heimatverbandes vorzuweisen oder eine DTU-Tageslizenz zu erwer-
ben.

Der DTU-Startpass muss von Antragsstellenden in schriftlicher Form beantragt werden. Der DTU-
Startpass kann jederzeit beantragt werden. Bei Meisterschaften darf nur fir den Verein gestartet
werden, der auf dem beantragten DTU-Startpass benannt ist.

Bei Neubeantragung eines DTU-Startpasses beginnt die Giltigkeit des Startpasses mit der Ausstel-
lung des Startpasses durch die DTU und endet am 31.12. des entsprechenden Jahres.

Bei Vereinswechsel oder -austritt muss der DTU-Startpass unverzlglich abgemeldet und ggf. ein
neuer Startpassantrag gestellt werden.

Der DTU-Startpass muss als Original (analog oder digital per DTU-App) bei allen Veranstaltungen un-
aufgefordert bei der Startpasskontrolle/Startunterlagenausgabe vorgezeigt werden.

Die ndheren Einzelheiten zum DTU-Startpass sind in den Startpassbedingungen der DTU geregelt.

Bestimmungen zum Vereinswechsel

Wird der Verein gewechselt, muss bis zum 01.12. des laufenden Jahres durch die Wechselnden eine
schriftliche Erklarung zum Wechsel gegenliber dem abgebenden Verein angezeigt werden. Dieser
Verein hat den Landesverband bis zum 30.12. des laufenden Jahres tiber den Wechsel zu informieren.
Far die Abmeldung des Startpasses gelten die Regelungen in den Startpassbedingungen.




44.2  Die Entscheidung Uber die Freigabe seitens des Vereins hat schriftlich zu erfolgen. Die Freigabe kann
nur aus wichtigem Grund, der in der Entscheidung anzugeben ist, verweigert werden. Die Entschei-
dung des Vereins muss Wechselnden bis zum 15.12. des laufenden Jahres mitgeteilt werden. Nach
Ablauf der Frist qilt die Freigabe als erteilt. Gegen die Verweigerung der Freigabe kénnen beschwerte
Wechselnde das Verbandsgericht des Landesverbandes, dem der bisherige Verein angehort, anrufen.
Sofern der Wechsel unter Uberschreitung der Grenzen eines Landesverbandes erfolgt oder der bis-
herige Landesverband kein eigenes Verbandsgericht hat, ist das Verbandsgericht der DTU zustandig.

44.3 Den fristgerechten Zugang nach § 44.1 haben Wechselnde, den nach § 44.2 hat der Verein zu bewei-
sen.

44.4  Alterund neuer Verein haben die beteiligten Landesverbande von jedem Wechsel zu informieren. Ein
etwaig zu leistender Ausbildungskostenersatzistin § 2 GebO der DTU festgelegt.

Abschnitt 11: Rechtsmittel

§ 45 Protest zum Schiedsgericht
451 Ein Protest zum Schiedsgericht kann eingebracht werden gegen:

die Wettkampfbedingungen,

Erteilen oder Versagen der Zulassung zum Wettkampf durch Veranstaltende,

eine Disqualifikation durch das Wettkampfgericht,

das vorlaufige Ergebnis, sowie

das Verhalten von Wettkampfteilnehmenden, inkl. der durch diese genutzte Ausristung.

®oo oo

Eingebrachte Proteste missen Ihre Begriindungen in den Ordnungen der DTU finden.
45.2 Protestausschluss oder Einschrankung:

Zu4b.ie.

. Ein Protest kann nur darauf gestlitzt werden, dass eine Regelverletzung seitens des Wettkampf-
gerichtes vorliegt, nicht darauf, dass tatsachliche Feststellungen des Wettkampfgerichtes un-
zutreffend sind.

Proteste gegen Tatsachenentscheidungen sind unzulassig.

Proteste gegen eine Disqualifikation wegen NichtverbliBung einer Zeitstrafe werden darauf un-
tersucht, ob eine Regelverletzung seitens des Wettkampfgerichts zur Zeitstrafe gefiihrt hat und
nicht auf die Disqualifikation selbst.

Zu4b.e.
»  Proteste gegen das Verhalten von Wettkampfteilnehmenden sind nicht zulassig, sofern das an-
gezeigte Verhalten zu einer Zeitstrafe fuhren wirde.

45.3 Protestberechtigt sind:

a. Wettkampfteilnehmende (bei Minderjéhrigen Vertretung durch eine volljadhrige Person), die ge-
maB § 45.1betroffen sind,

b. Akkreditierte Offizielle der Vereine, Landesverbande oder der DTU, fir deren Wettkampfteilneh-
mende sofern diese gemaB § 45.1betroffen sind.




45.4

45.5

45.6

8§46

46.1

46.2

46.3

48.4

48.5

Ein Protest muss

schriftlich (mit Formular gem. Downloadbereich der DTU)

unter Hinterlegung einer Protestgebtihr in der Hohe von Euro 50,00 (flinfzig) und
unter Angabe eines genau formulierten Protestgrundes,

bei Einsatzleitenden

unter Beachtung der Fristen gem. §45.5

eingebracht werden.
Das Formular ist durch das Wettkampfgericht am Wettkampftag vorzuhalten.
Die Weiterleitung des Protests an das Schiedsgericht erfolgt durch Einsatzleitende unmittelbar.

Fristen zur Einreichung eines Protests:

Zu45.1a.undb.
e  Spatestens eine Stunde vor dem ersten Start.

Zu45.1¢c.undd.
e  Spatestens 30 Minuten nach Verdffentlichung des vorlaufigen Ergebnisses.

Sind alle Wettkampfteilnehmenden im Ziel, wird das vorladufige Ergebnis durch Aushang bekanntge-
geben. Ort und Zeitpunkt des Aushangs sind durch Veranstaltende mitzuteilen.
Der Zeitpunkt des Aushangs ist durch Einsatzleitende zu dokumentieren.

Zu4b.e.
e  Spatestens 30 Minuten nach Zieleinlauf von Protest einbringenden Wettkampfteilnehmenden
oder deren Protestberechtigten.

Proteste nach Ablauf der Fristen gem. §45.5 sind unzuldssig.
Wird innerhalb der Fristen gem. §45.5 kein Protest eingelegt, wird das Ergebnis durch Einsatzleitende
offiziell festgestellt.

Bei stattgegebenem Protest wird das Ergebnis unter Berlcksichtigung der Entscheidung des
Schiedsgerichts durch Einsatzleitende offiziell festgestellt.

Zusammensetzung des Schiedsgerichts

Bei Wettkdmpfen soll ein Schiedsgericht aus drei Personen gebildet werden. Seine namentliche Zu-
sammensetzung muss spatestens am Tag des Wettkampfes bekanntgegeben werden.

Das Schiedsgericht setzt sich wie folgt zusammen:

a. Einer offiziellen Person des zustandigen Verbandes.

b. Einer offiziellen Person des Veranstaltenden, die nach Mdglichkeit im Besitz einer Kampfrichter-
lizenz sein sollte.

c. Bei einer Landesverbandsveranstaltung: Einem/Einer Kampfrichtenden der/die nicht Mitglied
des am gleichen Tag eingesetzten Wettkampfgerichtes sein darf bzw. bei einer DTU- Veranstal-
tung: Einem/Einer Bundeskampfrichtenden der/die nicht Mitglied des am gleichen Tag einge-
setzten Wettkampfgerichtes sein darf.

Mitglieder des Schiedsgerichts dirfen nicht gleichzeitig Wettkampfteilnehmende sein.

Wird vom zustadndigen Verband eine/ein Technische/r Delegierte/r (TD) berufen, {bernimmt
diese/dieser automatisch den Posten des Kampfrichtervertreters im Schiedsgericht.

Die/Der berufene Technische Delegierte Gbernimmt den Vorsitz des Schiedsgerichts.
Ist keine/kein Technische/r Delegierte/r berufen Gbernimmt die offizielle Person des zustandigen
Verbandes den Vorsitz des Schiedsgerichts.




46.6

§ 47

47.1

47.2

Bei Wettkdmpfen, bei denen kein Schiedsgericht gem. § 46.1und § 46.2 gebildet werden kann, leiten
Einsatzleitende den Protest an das jeweils zustandige Landesverbandsprasidium weiter. In diesen
Fallen ist das Landesverbandsprasidium das Schiedsgericht im Sinne der SpO.

Ablauf der schiedsgerichtlichen Verhandlung

Das Schiedsgericht behandelt alle am Wettkampftag ordnungsgeman eingebrachten Proteste und
trifft Entscheidungen dariber.

Das Schiedsgericht muss dabei wie folgt vorgehen:

a. DerFestlegung des Zeitpunktes und des Ortes der Verhandlung.

Der Zeitpunkt ist dabei so zu wahlen, dass es allen Betroffenen maglich ist daran teilzuneh-
men.
= Betroffene konnen sein:

- Protesteinreichende Wettkampfteilnehmende

- Vom Protest betroffene Wettkampfteilnehmende

- Veranstaltende

- Mitglieder des Wettkampfgerichts
Vereine (Vertretende Personen)
Der Ort soll grundsatzlich geeignet sein die Verhandlung nicht 6ffentlich zu fihren. Nicht 6f-
fentlich bedeutet, der Ort soll nicht allgemein zuganglich sein und vor Blicken und Zuhoéren
schitzen.

b. Festlegung eines Protokollfiihrenden innerhalb des Schiedsgerichts und Sicherstellung der Pro-
tokollierung von:

Namen, Adressen, Erreichbarkeiten, ggf. Verein aller Betroffenen

Aussagen aller Betroffenen und ggf. Zeugen

Fragestellungen des Schiedsgerichts

Zeitablauf der Verhandlung

Auflistung der Beweismittel

Grundlagen zur Entscheidung des Schiedsgerichts (§ Satzung, § Ordnungen der DTU)
Abstimmung zur Entscheidung

Entscheidung und Begriindung

Zur Protokollierung ist das Formular aus dem Downloadbereich der DTU zu nutzen.

c. Mitteilung an alle Betroffenen und ggf. Zeugen und Mitglieder des Wettkampfgerichts Uber Zeit
und Ort der Verhandlung.

d. Hinweisdurchdie/den Vorsitzende/n an die Mitglieder des Schiedsgerichts Gber Inhalt und Grund
der Verhandlung Stillschweigen zu wahren.

e. Verlesungdeseingebrachten Protestsim Wortlaut zu Beginn der Verhandlung durch die/den Vor-
sitzende/n.

f.  Anho6rungaller vom Protest betroffenen Personen und ggf. Zeugen(z.B. Wettkampfteilnehmende
oder entsprechend befugte Vertretung, Mitglieder des Wettkampfgerichts).

Die Anh6rung hat gemeinsam mit allen Betroffenen stattzufinden.

Betroffene konnen sich umfassend, auch zu Zeugenaussagen und Beweismitteln, duBern.
Zeugen sind nur im Rahmen der Zeugenanhorung zur Verhandlung zugelassen.

Die Anhorung kann durch das Schiedsgericht zur internen Beratung unterbrochen werden.

g. Berlcksichtigung von Beweismitteln im Rahmen der Anhérung.

Eingebrachte Beweismittel missen zu Beginn der Verhandlung benannt werden. Wahrend
der Verhandlung eingebrachte Beweismittel finden keine Berlicksichtigung.
Beweismittel konnen sein (nicht abschlieBende Aufzahlung):
»= Unterlagen(z.B. Ausschreibung, Protokolle)
= Technische Mdglichkeiten (z.B. Film-, Bild-, Tonaufnahmen, Zeitmessgeréate)
= im Wettkampf benutzte Ausriistung
Beweismittel sind allen Betroffenen wahrend der Verhandlung zuganglich zu machen.
Alle behandelten Beweismittel sind als Anlage vollinhaltlich dem Protokoll beizufligen.




47.3

47.4

47.5

§ 48

48.1

48.2

48.3

8§49

49.1

49.2

h. Beratung nach abgeschlossener Anhorung und Berlicksichtigung der Beweismittel innerhalb des
Schiedsgerichts (ohne weitere Personen).
e Berlcksichtigung der Satzung der DTU/des LV
e Berlcksichtigung der Ordnungen und Durchfiihrungsbestimmungen der DTU/des LV

i. Entscheidung nach abgeschlossener Beratung.
e Nach bestem Wissen und Gewissen.
e Durch Abstimmung mit einfacher Mehrheit.

j.  Sofortige Bekanntgabe der Entscheidung an die Betroffenen und Einsatzleitende.

Die Entscheidung ist den Betroffenen mit

e Begrindung,
allen Anlagen (Verhandlungsprotokoll, Beweismittel) und
Rechtsbehelfsbelehrung,
durch die/den Vorsitzende/n des Schiedsgerichts,
innerhalb von zwei Wochen,

e per Einwurfeinschreiben
zuzustellen.

Hierzu ist das im Downloadbereich der DTU befindliche Muster mit der entsprechenden Rechts-
behelfsbelehrung zu nutzen.

Wird einem Protest stattgegeben, wird die Protestgeblhr zurlickerstattet. Wird ein Protest abge-
lehnt, geht die Protestgeblhr an die Geschaftsstelle der DTU (Veranstaltungen, bei denen die DTU als
Veranstalter oder Lizenzgeber auftritt) bzw. an die Geschéftsstellen der Landesverbande (bei Lan-
desverbandsveranstaltungen).

Gegen Entscheidungen des Schiedsgerichts bei Veranstaltungen der Landesverbande kann das Ver-
bandsgericht des Landesverbandes angerufen werden, in dessen Verbandsgebiet die betreffende
Veranstaltung stattgefunden hat. Hat der betreffende Landesverband kein eigenes Verbandsgericht,
ist das Verbandsgericht der DTU zustandig.

Gegen Entscheidungen des Schiedsgerichts bei Veranstaltungen der DTU ist das Verbandsgericht der
DTU zustandig.

Verbandsgericht

Das zusténdige Verbandsgericht kann nur angerufen werden, soweit dies nach der SpO vorgesehen
ist. Eine Anrufung des Verbandsgerichts gegen Entscheidungen des Schiedsgerichts zu den Wett-
kampfbedingungen ist unzul3ssig.

Die Anrufung hat durch Einreichung einer mit einer Begrindung versehenen Schrift bei der Ge-
schéaftsstelle des zustandigen Verbandsgerichts zu erfolgen. Die Frist betragt vier Wochen ab Zustel-
lung der angefochtenen Entscheidung.

Im Ubrigen finden die Regelungen der RVO Anwendung.

Sperre - Zustandigkeit und Verfahren

Zustandig fr die Verhangung einer Sperre sind die Disziplinarkommissionen der jeweils zustéandigen
DTU-Landesverbande (LV-DisKom), in dem der Verein des/der betroffenen Athleten/Athletin seinen
Sitz hat; hilfsweise ist der Wohnsitz des/der Athleten/Athletin maBgeblich. Die Zustandigkeit der LV-
DisKom erstreckt sich nicht auf den Fall einer Sperre wegen eines VerstoBes gegen die Anti-Doping-
Regeln. Insoweit gilt der ADC. Hat der LV keine DisKom, entscheidet das Prasidium des jeweiligen LV.
Naheres regelt die Disziplinarordnung der DTU bzw. der Landesverbande.

Die LV-DisKoms werden auf Antrag tatig. Antragsbefugt sind die einzelnen Mitglieder des Prasidiums
der DTU, die Vorstande der Landesverbande sowie Betroffene bzw. Geschadigte.




49.3

49.4

49.5

49.6

49.7

49.8

Die LV-Diskom entscheidet im schriftlichen Verfahren, falls sie nicht von sich aus, eine mindliche
Verhandlung anordnet. Im Fall einer mindlichen Verhandlung haben Ladungen unter Wahrung einer
Frist von zwei Wochen ab Antragsstellung gem. § 49.2 per Einwurfeinschreiben zu erfolgen. Eine
mindliche Verhandlung findet nicht 6ffentlich statt, es sei denn, der/die beschuldigte Athlet/in be-
antragt eine 6ffentliche Verhandlung.

Vor der Entscheidung muss dem/der beschuldigten Athleten/Athletin unter Wahrung einer ange-
messenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme eingerdumt werden. Die Aufforderung zur Stellung-
nahme ist dem/der Athleten/Athletin per Einwurfeinschreiben zu Gbermitteln. Der Sachverhalt ist
durch die LV-DisKom so ausreichend zu ermitteln, dass die Grundlagen fiir eine sachgerechte Ent-
scheidung unter Wahrung der Grundsatze fir ein faires Verfahren gewonnen werden. Die Zuziehung
eines rechtsanwaltlichen Beistands oder einer rechtsgeschaftlichen Vertretungist dem/der beschul-
digten Athleten/Athletin erlaubt.

Beratung und Beschlussfassung der LV-DisKom sind geheim. Die Entscheidung ergeht mehrheitlich.
Sie ist schriftlich abzusetzen, zu begriinden, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und
dem/der Athleten/Athletin per Einwurfeinschreiben zuzustellen. Die Sperre beginnt am Tage der Zu-
stellung des Beschlusses, es sei denn, hierin ist etwas anderes bestimmt. Ihre Dauer berechnet sich
nach den §§ 187 bis 193 des Birgerlichen Gesetzbuches.

Wird eine Sperre verhangt, tragt der/die beschuldigte Athlet/Athletin seine/ihre Kosten und Auslagen
und die des Landesverbands. Wird keine Sperre verhangt, tragt der Landesverband die Kosten und
Auslagen des/der beschuldigten Athleten/Athletin und die des Landesverbands. Kosten und Ausla-
gen fur die Hinzuziehung eines rechtsanwaltlichen Beistands werden nicht erstattet.

Die Sperre soll unter Nennung des Namens des/der Athleten/Athletin, des Grundes flr die und der
Dauer der Sperre in einem zu diesem Zweck eingerichteten Bereich im DTU-Veranstaltungs-Kalender
flr die Zeitdauer der Sperre veroffentlicht werden. Hiervon kann abgesehen werden, wenn ein per-
sOnliches Interesse des/der Athleten/Athletin an einer Nichtveroffentlichung Gberwiegt.

Gegen die Entscheidung der LV-DisKom Uber die Verhdngung einer Sperre kann der/die beschwerte
Athlet/in das Verbandsgericht der DTU anrufen. Die Anrufung des Verbandsgerichts hat keine auf-
schiebende Wirkung.

Abschnitt 12: Wettkampfformen

§50

50.1

50.2

50.3

50.4

50.5

Meisterschaften

Die Durchflihrung von Meisterschaften (z.B. Deutsche Meisterschaften oder Landesmeisterschaften)
ist grundsatzlich einmal pro Kalenderjahr in jeder in dieser Sportordnung angefihrten DTU-Sportar-
ten Uber samtliche Distanzen mdglich. Auch kdnnen Meisterschaften fir bestimmte Altersklassen
(wie z.B. Altersklassen- oder Nachwuchsmeisterschaften) durchgefiihrt werden.

Die DTU beschlieBt, auf welchen Distanzen und in welchen Altersklassen Deutsche Meisterschaften
durchgefihrt werden. Deutsche Meisterschaften sind jedenfalls nur auf den entsprechenden genann-
ten Distanzen maglich.

Die DTU ist berechtigt fur ihre Deutsche Meisterschaften eine Meldefrist festzulegen. Die DTU-Lan-
desverbande sind berechtigt, diese Regelung in Bezug auf ihre Landesmeisterschaften zu Gberneh-
men.

Welche Landesmeisterschaften einmal pro Kalenderjahr durchgefiihrt werden, regeln die jeweiligen
Landesverbande.

Alle Wettkampfteilnehmenden, die unter Einhaltung der SpO das Ziel erreichen, werden in ihren Al-
tersklassen gewertet. Dies qgilt nicht fir Wettkampfteilnehmende, die fir die Elite-Wertung gemeldet
sind.




50.6

50.7

50.8

50.9

§ 51

511

51.2

Gewertet werden:

a. beiDeutschen Meisterschaften alle Wettkampfteilnehmenden, die einen giiltigen DTU-Startpass
und die deutsche Staatsblrgerschaft besitzen und sich bis zum Meldeschluss gemeldet haben.
Verspatet eingehende Meldungen kdnnen nichtin die Meisterschaftswertungaufgenommen wer-
den.

b. beilLandesmeisterschaften alle Wettkampfteilnehmenden, die einen giltigen DTU-Startpass be-
sitzen und einem Verein des Landesverbandes angehdéren, in dem die Landesmeisterschaften
stattfinden. Die Regelung fir die Schiler-Wertung obliegt den Landesverbanden.

c. Wettkampfteilnehmende mit Tageslizenz kénnen nicht in die Meisterschaftswertung aufgenom-
men werden.

Wettkampfteilnehmende, die neben der deutschen Staatsangehorigkeit noch weitere Staatsangeho-
rigkeiten besitzen, diirfen bei Deutschen Meisterschaften nur dann gewertet werden, wenn

e imgleichen Jahr,

e beiinternationalen Wettkdmpfen,

e ausschlieBlich unter deutscher Flagge (Staatsangehdrigkeit)

gestartet wurde.

Meldungen zu Deutschen Meisterschaften an den Veranstaltenden erfolgen,

e im Triathlon der Jugend A/ B und Junioren Uber den betreffenden Landesverband,
o flrElite/ U23 im Triathlon auf der Sprint- und Kurz-Distanz tber die DTU,

e beiallen anderen Meisterschaften Elite / U23 und Altersklassen direkt.

Um als Meisterschaft gewertet werden zu kdnnen, missen mindestens zwei Segmente absolviert
werden.

Mannschaftswertungen

Eine Mannschaftswertung kann bei jeder Veranstaltung durchgefiihrt werden (Ausnahme: s. § 51.5).
Bei Deutschen Meisterschaften sind Technische Delegierte vor der Entscheidung zur Durchfihrung
einer Mannschaftswertung mit einzubeziehen.

Bei allen anderen Veranstaltungen sollten Einsatzleitende mit einbezogen werden.

Mannschaftswertungen werden wie folgt vorgenommen:

a. Eine Mannschaft besteht entweder aus jeweils drei Wettkampfteilnehmerinnen der Damenwer-
tung oder drei Wettkampfteilnehmenden der Mannerwertung, deren Zeiten addiert werden.
b. Esist gleichglltig, welchen Altersklassen die drei Wettkampfteilnehmenden angehoren.
Ausnahmen:
o BeiDeutschen Meisterschaften gilt § 51.4.
e BeiderDurchfihrungvon Ligen kann die Altersklasseneinteilungin den jeweiligen Ligadurch-
fihrungsbestimmungen geregelt werden.
c. Jede Mannschaft muss aus Wettkampfteilnehmenden desselben Vereines / derselben Abteilung
bestehen.
Ausnahme:
e Beider DM Jugend/ Junioren und/ oder beim Landervergleich missen die Mannschaftsmit-
glieder demselben Landesverband angehoren.
d. Indie Mannschaftswertung kommen alle Mannschaften von Vereinen, von denen mindestens drei
Wettkampfteilnehmende den Wettkampf ordnungsgemaB beendet haben.
e. Die drei Zeitschnellsten jedes Vereines werden als 1. Mannschaft des Vereines gewertet, die
nachsten drei Zeitschnellsten desselben Vereines als seine 2. Mannschaft usw.




51.3

51.4

51.6

§52

52.1

52.2

52.3
§53

53.1

53.2

53.3

Wettkampfteilnehmende sind im Rahmen der Anmeldung zum Wettkampf fir die einheitliche
Schreibweise ihres Vereinsnamens verantwortlich. Vor dem Start haben Wettkampfteilnehmende
anhand der Startliste zu priifen, ob aufgrund von Schreibfehlern eine Mannschaftswertung fehlerhaft
sein kdnnte. Proteste gegen selbstverschuldete Fehlregistrierung sind nach Abschluss des Wett-
kampfes unzulassig. Veranstaltende und Zeitmessunternehmen sind nicht verpflichtet die Schreib-
weise der Vereinsnamen zu Uberprifen.

Bei Deutschen Meisterschaften der Altersklassen im Triathlon und Duathlon tber die Sprint- und
Kurz-Distanz werden Mannschaftswertungen in 10-Jahresabschnitten beginnend bei Sprint- mit AK
16-17 und bei Kurz - Distanz mit AK 18-19 vorgenommen. Wettkampfteilnehmende der AK 16-17 und der
AK 18-19 werden in die Mannschaftswertung der AK20 integriert.

Innerhalb der Wertungsklasse Elite gibt es keine Mannschaftswertung.

Ligawettkampfe

Der Ligabetrieb wird vom Ausschuss der Triathlon-Bundesliga fir 1. Bundesliga und 2. Bundesligen
sowie den Ligaausschiissen der Landesverbande fir Ligen unterhalb der 2. Bundesligen geregelt.

Auf Antrag von Startpass Inhabenden kann durch die DTU das Recht eingeraumt werden, fiir einen
anderen Verein als den Verein, Uber den der Startpass beantragt wurde, in der 1./ 2. Bundesliga / Re-
gionalliga zu starten (Zweitstartrecht). Das Zweitstartrecht kann pro Saison nur einmal und nur fiir
einen Verein beantragt werden. Fir jede Saison ist ein neuer Antrag erforderlich. Einzelheiten zum
Zweitstartrecht regeln die jeweiligen Ligastatuten.

Die Art und Weise der Durchfliihrung von Ligawettkdmpfen regelt die Ligaordnung(LigO).

Staffelwettkdmpfe

Staffelwettk@mpfe kénnen Uber die jeweiligen Wettkampfstrecken aller Altersklassen durchgefuhrt
werden.

Eine Staffel besteht aus mindestens zwei Wettkampfteilnehmenden.
Die maximalen Streckenldngen und das jeweilige Mindestalter der Einzeldisziplinen ergeben sich un-

ter anderem aus den einschldgigen Tabellen der Fachverbande. Das Mindestalter der jeweiligen Staf-
felteilnehmenden ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:

Distanz Schwimmen Radfahren Laufen
Supersprint 14 Jahre 12 Jahre 12 Jahre
Sprint 14 Jahre 12 Jahre 12 Jahre
Kurz 14 Jahre 15 Jahre 14 Jahre
Mittel 14 Jahre 17 Jahre 16 Jahre
Lang 14 Jahre 18 Jahre 18 Jahre

Das Mindestalter ergibt sich aus dem Jahr, in dem der Wettkampf stattfindet, abziiglich des Geburts-
jahres der jeweiligen Wettkampfteilnehmenden.

FirJugendliche vor Vollendung des 18. Lebensjahres diirfen keine zwei Einzeldisziplinen nacheinan-
der absolviert werden.

Bei Staffelveranstaltungen entfallt die Wettkampflizenzpflicht (Startpass- oder Tageslizenz).

Abschnitt 13: Teamwettkampfe

§ 54

54.1

Definition

Teamwettbewerbe sind Rennen, in denen eine Mannschaft (nachfolgend Team genannt) die bekann-
ten Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen in dieser Reihenfolge nacheinander gemeinsam
absolviert. Teamwettkdampfe kdnnen aus zwei Teilwettkdmpfen bestehen.




§55

55.1

55.2

§56
56.1

56.2

56.3
56.4
§57
57.1

57.2

57.3

§58

58.1
§59

59.1
§ 60
60.1
60.2
60.3

60.4

60.5

§ 61

61.1

Zusammensetzung des Teams

Minimal drei, maximal finf Wettkampfteilnehmende, aus dem gleichen Landesverband und dem glei-
chen Verein bilden ein Team. Die einzelnen Wettkampfteilnehmenden kdnnen den Altersklassen ab
Jugend A angehdren.

Die Wettkampfteilnehmenden mussen im Besitz eines glltigen Startpasses der DTU und Mitglieder
ihres Landesverbandes und eines Vereins sein.

Allgemeines
Die Streckenlangen betragen 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen.

Gegenseitige Hilfe innerhalb der einzelnen Teams ist gestattet solange sich die Teammitglieder in
derselben Runde befinden.

Esist eine einheitliche Bekleidung zu tragen.

Disqualifizierte Wettkampfteilnehmende haben die Strecke sofort zu verlassen.

Start und Zeithahme

Die Teams mussen 5 Minuten vor ihrer Startzeit im Vorstartbereich vollzéhlig angetreten sein.

Die Gesamtzeit des Teams wird ungeachtet der geplanten Startzeit von der tatsachlichen Startzeit an
gerechnet.

Im Falle von gleichen Gesamtzeiten mehrerer Teams entscheidet die schnellere Laufzeit.

Schwimmen

Die Teams starten geschlossen.
Wechselzone

Die Teams muissen die Wechselzone zum Radfahren geschlossen verlassen.

Radfahren

Es gelten die Regelungen flir Windschattenrennen.

Mitglieder eines Teams dirfen innerhalb ihres Teams im Windschatten fahren.

Teams untereinander ist Windschattenfahren jedoch untersagt.

Jedes Team hat einen Abstand von mindestens 25 (finfundzwanzig) Metern zum vorausfahrenden
Team einzuhalten. Der Uberholvorgang des lberholenden Teams muss innerhalb von 1 Minute abge-

schlossen sein.

Begleitfahrzeuge diirfen den Teams in einem Abstand von 10(zehn) Metern folgen, es muss jedoch ein
Abstand von mindestens 50 (fiinfzig) Metern zum nachfolgenden Team sichergestellt sein.

Zieleinlauf

Ein Team hat das Ziel erreicht und wird gewertet, wenn vier (bei fiinf Startenden), drei (bei vier Star-
tenden) bzw. zwei (bei drei Startenden) Wettkampfteilnehmende des Teams die Ziellinie Gberquert
haben.




Abschnitt 14: Team Relay

§62

62.1

§63

63.1

63.2

§ 64
64.1
§65
65.1
§ 66

66.1

Formen des Wettkampfes

Es konnen Team-Staffel-Wettbewerbe gemaB der nachfolgenden Tabelle stattfinden (Angaben in Ki-
lometer, fiir die Schwimmdistanz in Meter):

Wettkampfform Distanzen
Triathlon 3x 3x(250+6,6+1,6)
4 x Mixed 4x(250-300 +5-8 +1,5-2)
Duathlon 3x 3x(2+8+1)
4 x Mixed 4x(2+8+1)
Winter 3x 3x(2-3+ 4-5+ 3-4)
4 x Mixed 4x (2-3 + 4-5 + 3-4)
Cross Triathlon | 3x 3x (200 + 4-5+1,2-1,6)
4 x Mixed 4x (200 + 4-5+1,2-1,6)
Cross Duathlon | 3x 3x(1,2-1,6 + 4-5+0,6-0,8)
4 x Mixed 4x(1,2-1,6 + 4-5+0,6-0,8)
Definitionen
Mixed Relay

Ein Team besteht aus vier Wettkampfteilnehmenden. Je 2 in der mannlichen und in der weiblichen
Wertungsklasse, die in der Reihenfolge: weiblich, mannlich, weiblich, mannlich starten. Alle von lhnen
absolvieren nacheinander einen kompletten Triathlon/Duathlon. Die Zeit zahlt vom Start des ersten
Teammitglieds bis zum Zieleinlauf des vierten Teammitglieds. Die Zeit lauft wahrenddessen ununter-
brochen.

3 x Relay
Ein Team besteht aus drei Wettkampfteilnehmenden derselben Wertungsklasse (mannlich/weiblich).

Alle absolvieren einen kompletten Triathlon/Duathlon. Die Zeit zahlt vom Start des ersten bis zum Zie-
leinlauf des dritten Teammitglieds. Die Zeit lauft wahrenddessen ununterbrochen.

Startberechtigungen

Es gelten die Regeln der Sp0. Wettkampfteilnehmende missen mindestens 16 Jahre alt sein.

Meisterschaften

Es kdnnen Deutsche Meisterschaften und LV-Meisterschaften stattfinden.

Ergebnisse

Bei der Deutschen Meisterschaft kann mehr als ein Team pro LV gemeldet werden, es zahlt aber nur
das Ergebnis des besten Teams. Die LV kdnnen diese Regelung fir die LV-Meisterschaft analog an-
wenden.

Abschnitt 15: Crosstriathlon

§67

67.1

Aligemein

Alle Regelungenin den Abschnitten 4 - 8 zu den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen finden
vollinhaltlich Anwendung.




§68

68.1

68.2

§69

69.1

69.2

69.3

69.4

§70
70.1
§71

71.1

Distanzen beim Crosstriathlon

Die hier angefuhrten Wettkampf-Distanzen gelten als vorgesehene Standard-Distanzen.

Wettbewerb Schwimmen Radfahren Laufen
Orientiertan | Team Relay 0,2-0,25 km 4-5km 1,2 -1,6 km
WT-Standard- | sprintdistanz 0,6-0,7km 10 - 12 km 3-4km
Distanzen Kurzdistanz 1,0-1,5 km 20 - 30 km 6-10 km
Maximaldistanzen fur Schiler und Jugend
Altersklasse Ablauflange Schwimmen Radfahren Laufen
Schiiler A
CEr keine 0,3 km 5- 6 km 1,5-2 km
Jugend B
Jugend A 0,5 km 10 - 12 km 3-4Kkm

Besonderheiten im Crosstriathlon

Das Windschattenfahrverbot ist bei Cross-Veranstaltungen aufgehoben. § 30.2 findet keine Anwen-
dung.

Es muss mit einem Fahrrad ohne Auflieger gefahren werden. Die maximale ReifengroBe betragt 29
Zoll, minimale Reifenbreite 1,5 Zoll. Barends sind erlaubt.

Die Ablauflangen im Schiiler- und Jugendbereich entfallen bei Cross-Veranstaltungen.

Nachfolgende Sitzposition ist(entgegen § 23.17) beim Cross - wie bei der Abfahrt - erlaubt:

lf' ) \-1. i

N NS

Besonderheiten aller Meisterschaften beim Crosstriathlon

Klassische Rennradlenker sind verboten.

Lizenzpflicht beim Crosstriathlon

Bei Cross-Veranstaltungen, die nicht Deutsche Meisterschaften, Landesmeisterschaften oder Cup-

Wettkampfe sind, entfallt die Startpass- oder Tageslizenzpflicht.




Abschnitt 16: Duathlon

§72

72.1

§73

73.1

Allgemein

Alle Regelungen in den Abschnitten 5 - 8 zu den Disziplinen Laufen und Radfahren finden vollinhaltlich
Anwendung.

Distanzen im Duathlon

Die hier angefiihrten Wettkampf-Distanzen gelten als vorgesehene Standard-Distanzen. Abweichun-
geninden einzelnen Teildisziplinen von +/-10% auf Grund ortlicher Gegebenheiten und lokaler Bedin-
gungen sind fir Sprint-, Kurz-, Mittel- und Langdistanz erlaubt.

Wettbewerb Laufen Radfahren Laufen
2x2 Mixed Relay*
3x Same Gender Relay*{ 1,5 -2 km 5-8km 0,75-1km
4x Mixed Relay*
Supersprintdistanz 1.7-3.5km 5-8km 0,85-1,75km
Sprintdistanz 5km 20 km 2,5km
WT - 5 km 30 km 5 km
Standard- Kurzdistanz
Distanzen 10 km 40 km 5km
Mitteldistanz 10 km 60 km 10 km
10 km 120 km 20 km
Langdistanz
20 km 150 km 30 km

Abschnitt 17: Crossduathlon

§74

74.1

§75

75.1

75.2

Allgemein

Alle Regelungen in den Abschnitten 5 - 8 zu den Disziplinen Laufen und Radfahren sowie in Abschnitt
15 zum Cross-Triathlon finden vollinhaltlich Anwendung.

Distanzen im Crossduathlon

Die hier angefihrten Wettkampf-Distanzen gelten als vorgesehene Standard-Distanzen.

Wettbewerb Laufen Mountainbike Laufen
Teamstaffel 1,2-1,6 km 4-5Kkm 0,6-0,8km
WT -Standard-
Distanzen
Sprintdistanz 3-4Km 10 -12 km 1.5-2km
Kurzdistanz 6-8km 20-25km 3-4Km

Maximaldistanzen fur Schiler und Jugend

Altersklasse Ablauflange Laufen Radfahren Laufen
Schaler A keine 15-2km 5-6 km 0,75 - Tkm
Jugend B

Jugend A 3-4Km 10-12 km 1,56-2km




Abschnitt 18: Swim & Run

§76
76.1

76.2

§77

77.1

Definition
DTU Swim & Run-Wettkampfe bestehen aus Schwimmen und Laufen.

Alle Regelungen in den Abschnitten 4, 6 - 8 zu den Disziplinen Schwimmen und Laufen finden vollin-
haltlich Anwendung.

Lizenzpflicht beim Swim & Run

Bei Swim & Run-Veranstaltungen, die nicht Deutsche Meisterschaften, Landesmeisterschaften oder
Cup-Wettkdmpfe sind, entfallt die Startpass- oder Tageslizenzpflicht.

Abschnitt 19: SwimRun

§78

78.1

§79

79.1

79.2

§ 80

80.1

80.2

80.3

§81

81.1

81.2

Definition
SwimRun ist ein Teamsport mit zwei Wettkampfteilnehmenden und erfolgt in mehrfachen Wechseln

aus Laufen und Schwimmen. Nichtmotorisierte Hilfsmittel sind dabei grundsatzlich erlaubt. Alle Aus-
ristungsgegenstande werden vom Start bis zum Ziel von den Wettkampfteilnehmenden mitgeflhrt.

Distanzen

Die Distanzen (Gesamtkilometer in der Addition der Schwimm- und Laufstrecke) untergliedern sich
in:

a) Supersprint unter 10 Km

b) Sprint 10 Km bis 20 Km
c) SwimRun 20 Km bis 45 Km
d) UltraSwimRun 45 Km und mehr

Der Wettkampf muss aus mindestens je zwei Teilstrecken Schwimmen und Laufen bestehen.

Verhaltensregeln

Neben Ricksichtnahme sind die Wettkampfteilnehmenden auch zur gegenseitigen Hilfe in Notsitua-
tionen verpflichtet. Hilfe zur Uberwindung der Strecke dirfen Wettkampfteilnehmende ausnahmslos
von anderen Wettkampfteilnehmenden annehmen.

SwimRun ist ein naturverbundener Sport. Jegliche Verunreinigung der Natur ist zu unterlassen. Zu-
widerhandlungen fliihren ausnahmslos zur Disqualifikation.

Der Abstand zwischen den Teammitgliedern darf maximal 10 Meter betragen.

Ausriistung / Schutz der Gesundheit

Es sind grundsétzlich sdmtliche nichtmotorisierte Hilfsmittel zum Einsatz erlaubt - § 18.7 kommt nicht
zum Tragen. Alle Ausristungsgegenstande sind vom Start bis ins Ziel mitzuflhren. Andernfalls droht
die Disqualifikation. Auftriebshilfen durfen eine GréBe von 100 x 60 cm nicht Ubersteigen. Flossen sind
nur bis zu einer GroBe von max. 15cm Flossenldnge gestattet. Ein Neoprenanzug kann wéhrend des
Wettkampfes getragen werden. Verbote und Gebote werden in der Ausschreibung oder am Wett-
kampftag bekanntgegeben.

Die Verwendung von Verbindungsleinen kann aus Sicherheitsgriinden fur bestimmte Streckenab-
schnitte zu Land und/oder Wasser untersagt werden.




81.3

81.4

81.5

§82

82.1

82.2

82.3

82.4

§83

83.1

Erlaubte Gegenstande wie bspw. Bojen oder Pfeifen und ahnliches kdnnen in der Ausschreibung als
Pflichtgegenstande festgelegt werden. Diese muissen der Sicherheit von Wettkampfteilnehmenden
dienen. Die Nutzung von Bojen fihrt nicht zur Beendigung der Wettkampfteilnahme

Das Tragen der Startnummer (Druckform)ist auch beim Schwimmen gestattet.

Veranstaltende haben in Absprache mit Technischen Delegierten und dem Wettkampfgericht MaB-
nahmen zu treffen, um das gesundheitliche Risiko fir Wettkampfteilnehmende aufgrund von Tempe-
raturen in einem verantwortungsvollen Rahmen zu halten. Dies kann die Verpflichtung zum Tragen
aber auch das Verbot des Tragens eines Neoprenanzuges beinhalten. Infrage kommen auch entspre-
chende Anpassungen des Streckenverlaufes. Die Regelungen der Sp0 bezliglich Temperaturgrenzen
gelten nicht. Veranstaltende haben ihre MaBnahmen zum Schutz der Gesundheit von Wettkampfteil-
nehmenden zu dokumentieren.

Teilnahmeberechtigungen

SwimRun ist ein Teamsport und wird in Teams zu zwei Wettkampfteilnehmenden ausgetragen. Wer-
tungen finden in den Wertungsklassen mannlich, weiblich und mixed statt. Abgewandelte Formate
wie beispielsweise Einzelstartende oder Staffeln sind maglich.

Wettkampfe flr Schiler und Jugendliche bis einschlieBlich Altersklasse Jugend A sind gesondert
auszuschreiben. Jugendliche der Altersklasse Jugend A dirfen an SwimRun-Wettkdampfen in den
Distanzen Supersprint und Sprint teilnehmen. Fir die Distanzen SwimRun und UltraSwimRun missen
Wettkampfteilnehmende das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Alternativ kann ein Team Uber die maximalen Distanzen gemaB der folgenden Tabelle starten, sofern
volljahrige Wettkampfteilnehmende den Minderjahrigen gegenlber erziehungsberechtigt sind:
Schdler A > Supersprint

Jugend B > Sprint

ab Jugend A > SwimRun

Spezielle Kinder- und Jugendveranstaltungen sind mdglich. Das vorliegende Regelwerk kann hierzu

in Zusammenarbeit von Veranstaltenden, den Technischen Delegierten und dem Wettkampfgericht
verandert werden. Ausgenommen sind Anderungen der Teilnahmeberechtigung.

Disqualifikation

Disqualifikation eines Teammitglieds flihrt automatisch zur Disqualifikation des gesamten Teams.

Abschnitt 20: Aquathlon

§84
84.1

84.2

84.3

84.4

Definition
Aquathlon-Wettkdmpfe bestehen aus Laufen, Schwimmen und Laufen.

Alle Regelungen in den Abschnitten 4, 6 - 8 zu den Disziplinen Schwimmen und Laufen finden vollin-
haltlich Anwendung.

Bei einer Wassertemperatur unter 22° C wird ein Swim & Run durchgefiihrt mit maximalen Strecken-
langen gemal der Tabelle unter § 85.1.

Wettkampfteilnehmende duirfen die offizielle Badekappe und eine Schwimmobrille auf dem ersten
Lauf mitfihren und in der Wechselzone tragen.




§85

85.1

§86

86.1

Distanzen im Aquathlon

Die hier angefiihrten Wettkampf-Distanzen gelten als vorgesehene Standard-Distanzen. Abweichun-
geninden einzelnen Teildisziplinen von +/-10% auf Grund ortlicher Gegebenheiten und lokaler Bedin-
gungen sind erlaubt.

Wettbewerb Laufen Schwimmen Laufen
WT-Standard- | gprintdistanz 1,25 km 0,5 km 1,25 km
Distanzen

Sprintdistanz 0,5 km 2,5 km

>22 Grad Wasser

Kurzdistanz 2,5 km Tkm 2,5 km

Kurzdistanz Tkm 5 km

>22 Grad Wasser

Langdistanz 5km 2 km 5km

Langdistanz 2 km 10 km

>22 Grad Wasser

Lizenzpflicht beim Aquathlon

Bei Aquathlon-Veranstaltungen, die nicht Deutsche Meisterschaften, Landesmeisterschaften oder
Cup-Wettkampfe sind, entfallt die Startpass- oder Tageslizenzpflicht.

Abschnitt 21: Aquabike

§87
87.1

87.2

§88

88.1

Definition
DTU-Aquabike-Wettkdmpfe bestehen aus Schwimmen und Radfahren.

Alle Regelungen in den Abschnitten 4, 5, 7und 8 zu den Disziplinen Schwimmen und Radfahren finden
vollinhaltlich Anwendung.

Lizenzpflicht beim Aquabike

Bei Aquabike-Veranstaltungen, die nicht Deutsche Meisterschaften, Landesmeisterschaften oder
Cup-Wettkdmpfe sind, entfallt die Startpass- oder Tageslizenzpflicht.

Abschnitt 22: Bike & Run

§89
89.1

89.2

§ 90

90.1

Definition
Bike & Run - Wettkdmpfe bestehen aus Radfahren und Laufen.

Alle Regelungen in den Abschnitten 5 - 8 zu den Disziplinen Radfahren und Laufen finden vollinhaltlich
Anwendung.

Lizenzpflicht beim Bike & Run

Bei Bike & Run-Veranstaltungen, die nicht Deutsche Meisterschaften, Landesmeisterschaften oder
Cup-Wettkdmpfe sind, entfallt die Startpass- oder Tageslizenzpflicht.




Abschnitt 23: Para Triathlon

§91

911

§92

92.1

92.2

92.3

§93

93.1

Wettkdampfe fiir Wettkampfteilnehmende mit Behinderung

Bei Para Triathlon Wettkdmpfen qgilt die DTU-Sportordnung sowie die DBS-Sportordnung sinngeman
mit folgenden spezifischen Erganzungen:

a. Bei Teilnahme an nationalen Titelkdmpfen missen Wettkampfteilnehmende gemanR § 95 klassifi-
ziert sein. Die World Triathlon Paratriathlon Athlete Classification Rules (Appendix G of the WT
Competition Rules) gelten sinngemas.

b. Wettkampfteilnehmende, die im Rahmen von Deutschen Meisterschaften vor Ort von einem DTU-
/WT-/DBS-Klassifizierenden als "nicht klassifizierbar" (> 1212 Punkte/NE) bewertet werden, dirfen
auBerhalb der Wertung teilnehmen. Die Teilnahme kann dem Klassifizierer - Team als abschlie-
Bende Bewertung des Klassifizierungsergebnisses dienen.

c. Wettkampfteilnehmende, die Katheter, Urinbeutel oder ahnliche Urin-Ableitungshilfsmittel ver-
wenden, missen zu jeder Zeit verhindern, dass deren Inhalt frei werden kann. Das gilt fir Wett-
kampf und die Klassifizierung gleichermaBen.

Teilnahme an nationalen Meisterschaften und an dem DTU Para Cup

Bei Meisterschaften ist unter Angabe der Startklasse ein DTU-Startpass vorzulegen. Ein Start unter
falscher Angabe der Paratriathlon-Startklasse flihrt zur Disqualifikation.

Far die Wertung bei Meisterschaften und beim DTU Para Cup ist ein gliltiger DTU-Startpass erforder-
lich.

Eine Teilnahme ohne DTU-Startpass ist ausnahmslos nur auBerhalb der in § 92.2 genannten Wertun-
gen moglich.

Startklassen

Das Para Triathlon-Startklassensystem der DTU folgt dem evidenzbasierten Klassifizierungssystem
der World Triathlon Para Athlete Classification Rules in der jeweils glltigen Fassung. In diesem Sys-
tem werden Bewegungs- und Funktionalitatseinschrankungen, die die Wettkampfteilnehmenden bei
der Auslibung des Sportes beeintrachtigen, in Gruppen zusammengefasst.

Klassifizierung und Startklassen

a. Wird die Klassifizierung fiir die paralympische Sportart Para Triathlon durchlaufen,
wird ein ermittelter Punktewert zugeordnet. Dieser Punktewert entscheidet dartiber,
in welcher der neun Startklassen angetreten werden darf.

b. Den GroBteil eines ermittelten Punktewerts (643 - 1211,9) machen Muskelfunktions-
tests aus, die fir die drei Disziplinen (Schwimmen, Radfahren und Laufen) herangezo-
gen und gewichtet werden. Ein Drittel des Werts geht auf das sogenannte ,Functional
Ability Pro-file"(FAP) zurlick; dieses setzt sich aus Triathlon-spezifischen Technik-
tests zusammen (WT).

c. Akzeptierte Bewegungseinschrankungen im Sinne dieser SpO in Analogie zum WT
System sind:




93.2 Die derzeitigen internationalen neun DTU Para Triathlon Startklassen sind in Analogie zu Appendix G
WT Competition Rules (http://www.triathlon.org/about/downloads_category/paratriathlon) wie
folgt:

a. PTWC?: stark eingeschrankte Handbike-/Rennrollstuhl-Wettkampfteilnehmende

e Indieser Klasse miissen ein Liege-Handbike (recumbent handcycle) und einen Rennrollstuhl

verwendet werden (max. 463 Punkte).

Art der Behinderung / Bewegungs- oder
Funktions-Einschrankung

Beispiele von gesundheitlichen Griinden, die zu
solchen Behinderungen/ Bewegungs- oder
Funktions-Einschrankungen fithren konnen.

Beeintrachtigung der Muskelkraft

Ist die Einschrankung oder das nicht vorhan-
den sein der Fahigkeit, die Muskulatur wil-
lentlich zu kontrahieren, wodurch die Bewe-
gung oder Kaftentwicklung begrenzt ist.

Rickenmarksverletzung, muskulare Dystrophie,
Verletzungen des Brachial-Plexus, Erbsche Lah-
mung, Polio, Spina bifida, Guillain-Barré-Syn-
drom.

Eingeschréankte passive Beweglichkeit
Einschrankungen oder vélliger Verlust der
passiven Beweglichkeit in einem oder meh-
reren Gelenken.

Ankylose (Gelenksteife), Arthrogryposis, Gelenk-
kontrakturen; nicht jedoch keine Hypermobilitat
der Gelenke

GliedmaBenverlust

Vélliger oder teilweiser Verlust von Knochen
oder Gelenken in Folge eines Traumas oder
als angeborene Fehlbildung.

Amputationen nach Unfall oder Krankheit (Infek-
tionen oder Tumore), GliedmaBenverlust von Ge-
burt an sowie angeborene Fehlbildungen.

Spastiken/ muskulire Hypertonie
Hypertonie ist eine erh6hte Muskelspannung
und eine verminderte Fahigkeit eines Mus-
kels zur Dehnung, die durch eine Schadigung
des zentralen Nervensystems verursacht
wird.

Zerebralparesen (friihkindlich oder nach Verlet-
zungen des Gehirns), Multiple Sklerose.

Ataxie

Ataxie auBert sich durch unkoordinierte Be-
wegungen, die durch eine Schadigung des
zentralen Nervensystems verursacht wer-
den.

Zerebralparesen, Hirnschadigungen, Multiple
Sklerose, Friedreich Ataxie, Spinozerebellare
Ataxien (SCA)und andere neurodegenerative Er-
krankungen.

Athetose
Athetose duBert sich durch kontinuierliche
langsame unwillkirliche Bewegungen.

Zerebralparesen (friihkindlich oder traumatisch)

Sehbehinderungen

Myopia, Tunnelvision, Kalnienk-Vision, Skotom
(blinder Fleck), Retinitis pigmentosa, Glaukom
(Griiner Star), Maculadegeneration (Gelber Fleck),
kongenitaler Katarakt (Grauer Star, angeboren).

PTWC2: weniger stark eingeschrankte Handbike-/Rennrollstuhl-Wettkampfteilnehmende
e Indieser Klasse miissen ein Liege-Handbike (recumbent handcycle) und einen Rennrollstuhl

verwendet (max. 640 Punkte) werden.

PTS2: schwerwiegende Bewegungseinschrankungen

e Sowohlauf der Radstrecke als auch in der Laufdisziplin nutzen die Wettkampfteilnehmenden
Prothesen oder ahnliche unterstitzende Hilfsmittel. Die Verwendung von Handbike/Renn-
rollstuhlist nicht erlaubt (max. 909,9 Punkte).
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d. PTS3: erhebliche Bewegungseinschrankungen
e Sowohlauf der Radstrecke als auch in der Laufdisziplin nutzen die Wettkampfteilnehmenden
Prothesen oder ahnliche unterstiitzende Hilfsmittel. Die Verwendung von Handbike/Renn-
rollstuhlist nicht erlaubt (910 - 979,9 Punkte).
e. PTS4: maBige Bewegungseinschrankungen
e Sowohlauf der Radstrecke als auch in der Laufdisziplin nutzen die Wettkampfteilnehmenden
Prothesen oder ahnliche unterstitzende Hilfsmittel. Die Verwendung von Handbike/Renn-
rollstuhlist nicht erlaubt (380 - 1091,9 Punkte).
f. PTSb: leichte Bewegungseinschrankungen
e Sowohlauf der Radstrecke als auch in der Laufdisziplin nutzen die Wettkampfteilnehmenden
Prothesen oder ahnliche unterstitzende Hilfsmittel. Die Verwendung von Handbike/Renn-
rollstuhlist nicht erlaubt (1092 - 1211,9 Punkte).
g. PTVI: Vollstandige Erblindung: IBSA/IPC B1
o Die Benutzung eines Tandems verpflichtend. Es ist ein Guide wahrend des gesamten Ren-
nens obligatorisch. PTVI1 Wettkampfteilnehmende miissen wahrend des gesamten Rennens
eine verdunkelte Brille tragen.
h. PTVI2: starke Sehbehinderung: IBSA/IPC B2
o Die Benutzung eines Tandems verpflichtend. Es ist ein Guide wahrend des gesamten Ren-
nens obligatorisch.
i.  PTVI3: schwache oder teilweise Sehbehinderung: IBSA/IPC B3
e Die Benutzung eines Tandems verpflichtend. Es ist ein Guide wahrend des gesamten Ren-
nens obligatorisch.

93.3 Para Triathlon Medaillen-Wettkampfe
Die sechs Medaillen-Wettkampfe setzen sich aus den folgenden Startklassen zusammen:

PTWC: Para Wettkampfteilnehmende der Startklassen PTWC1und PTWC2 starten zusammen.
PTS2;

PTS3;

PTS4;

PTS5;

PTVI: Para Wettkampfteilnehmende der Startklassen PTVI1, PTVI2 und PTVI3 starten zusammen.

o oooTo

8§ 94 Distanzen
94.1 Es gelten die Distanzen gemé&B § 9.1(Triathlon) und § 73.1(Duathlon) der Sportordnung

94.2 Mixed Relay Para Triathlon
Ein Team besteht aus drei Teammitgliedern unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlichen
Startklassen gem. § 93.2. Alle absolvieren einen kompletten Triathlon. Die Zeit 1duft wdhrenddessen
ununterbrochen. Die maximale Punktzahl darf pro Team nicht mehr als 18 sein. Je nach Streckenver-
héltnissen missen PTWC und PTVI Wettkampfteilnehmende auf Position 1 oder 3 gesetzt werden. Zu
beachten sind zum Beispiel hierbei die Wechsel zwischen den Startenden sowie der Zieleinlauf.

PTWC1 | PTWC2 | PTS2 PTS3 PTS4 PTS5 PTVI PTVI2-3
M 4 5 2 2 4 6 5 7
w 3 4 1 1 3 5 4 6

94.3 DTU Para Cup
Der DTU Para Cup ist eine Rennserie, die in den Durchfihrungsbestimmungen Para Triathlon geregelt
ist.

94.4 Para Wettkampfteilnehmende unterschiedlicher Klassen (PTWC1/PTWC2 und PTVI1 - PTVI3) starten
gemeinsam in einer Welle. Dabei kommt ausschlieBlich Uber die Sprintdistanz ein Intervall Start Sys-
tem von WT, der sogenannte Staggered Start, zum Einsatz.
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PTVI1 PTVI2/PTVI3 PTVI1 PTVI2/PTVI3
Manner Manner Frauen Frauen
Sprint Triathlon 00:00 2:51 00:00 3:21
Sprint Duathlon 00:00 2:35 00:00 3:02
PTWCI PTWC2 PTWCI PTWC?2
Manner Manner Frauen Frauen
Sprint Triathlon 00:00 3:00 00:00 3:38
Sprint Duathlon 00:00 2:44 00:00 3:18

Klassifizierung

Alle Para Wettkampfteilnehmenden missen vor einem Wettbewerb von Para Triathlon-Klassifizie-
renden klassifiziert oder vorlaufig eingestuft worden sein. Dabei wird erwartet, dass

a. vorder erstmaligen Klassifizierung eine arztliche Bescheinigung der Bewegungseinschrankung
bzw. Sehbehinderung vorliegt,

b. Anwesenheit bei der Klassifizierung gegeben ist,

c. wenigstens eine Bewegungs-/Funktionseinschrankung von mindestens 15% im Sinne der WT
Para Athlete Classification Rules PART THREE Section 8. Minimum Impairment Criteria vorliegt.

Para Wettkampfteilnehmende, deren Klassifizierung als bestéatigt gilt (Status "confirmed"in der World
Triathlon Classification Masterlist in der jeweils giltigen Fassung), werden nur nach einer grundle-
genden Anderung der WT-Klassifizierungsordnung erneut klassifiziert.

Klassifizierungen durch WT haben Vorrang vor der nationalen Klassifizierung, d.h. es gilt die héher-
wertige Klassifizierungsentscheidung bis zu einer weiteren Klassifizierung durch WT.

Wettkampfbesprechung

Vor jedem Para Triathlon Wettbewerb ist die Teilnahme an einer Wettkampfbesprechung fir Wett-
kampfteilnehmende, Guides und Helfende obligatorisch.

Wettkampfteilnehmende die der Wettkampfbesprechung fernbleiben, kénnen vom Wettkampf aus-
geschlossen werden.

Zugelassene Helfende fiir Para Wettkampfteilnehmende

Helfende sind grundsatzlich zugelassen, aber nicht verpflichtend. Para Wettkampfteilnehmende sind
fir die Eignung ihrer Helfenden selbst verantwortlich. Helfende sind bei der Anmeldung anzugeben.
Wenn Wettkampfteilnehmende keinen Helfenden haben, kann der Veranstaltende diese zur Verfi-
gung stellen.

Die Anzahl der Helfenden richtet sich nach der Startklasse und ist wie folgt zugelassen:

a. PTS2bisPTSb=je1

b. PTWClund PTWC2=je?2

c. FurPTVI bis PTVI3 Gbernehmen jeweils die Begleitenden (Guide/Pilot) die Funktion von Helfen-
den; es sind keine weiteren Helfenden zugelassen. .
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Helfende dirfen den Para Wettkampfteilnehmende unterstitzen bei,

a. dem An-und/oder Ablegen von Prothesen oder anderen zugelassenen orthopadischen Hilfsmit-
teln,

b. dem Wechsel von Rollstuhlin Handbike und/oder Rennrollstuhl,

c. dem Ablegen wettkampfspezifischer Kleidung(z.B. Kélteschutzanzug)

d. der Reparaturvon Reifen oder anderem Equipment.

Helfende missen mit der Sportordnung vertraut sein.

Helfenden ist es nicht gestattet, Wettkampfteilnehmende nach dem Schwimmausstieg, der Wech-
selzone oder auf den Strecken anzuschieben oder zu tragen. Zuwiderhandlungen fihren zur soforti-
gen Disqualifikation. Ausnahmen werden in der Ausschreibung/Wettkampfbesprechung festgelegt.

Schwimmausstieg - Ablegen des Kalteschutzanzugs

Para Wettkampfteilnehmende aller Startklassen dlrfen ihren Kélteschutzanzug bereits unmittelbar
am Schwimmausstieg in einem dafiir vorgesehenen Bereich (Pre-Transition Area) ausziehen. Der Kél-
teschutzanzug muss in die Wechselzone gelegt werden.

Dabeiist es Helfenden nicht gestattet, Wettkampfteilnehmende in die Wechselzone zu schieben oder
zu tragen. Sollte dies aus Grlinden der Sicherheit erforderlich sein, ist dies vor dem Wettkampf mit
dem Wettkampfgericht abzustimmen.

Stellen Veranstaltende speziell geschulte Helfende beim Schwimmausstieg zur Verfligung, dirfen
nurdieseindenunmittelbaren Ausstiegsbereich. Persénliche Helfende sind erst in der Pre-Transition
Area zugelassen.

Zur Unterstitzung von Helfenden vor Ort sollen Veranstaltende verschiedenfarbige Schwimmkappen
zur Verfligung stellen. Dabei bedeutet die Farbe:

a. Rot: Wettkampfteilnehmende missen vom Ausstieg zur Pre-Transition Area getragen werden;
obligatorisch fir PTWC1und PTWC2 Wettkampfteilnehmende.

b. Gelb: Wettkampfteilnehmende bendtigen Gehhilfe, um zur Pre-Transition Area zu gelangen.

c. Grinoder WeiB: Wettkampfteilnehmende bendtigen keine fremde Hilfe.

Fahrrader, Tandems oder Handbikes dirfen nicht als Fortbewegungsmittel zwischen Schwimmaus-
stieg und Wechselzone verwendet werden.

Wechsel

Mit Ausnahme der PTWC1und PTWC2 Wettkampfteilnehmenden missen sich alle anderen an die Auf-
stiegs- und Abstiegszone am Ende der Wechselzone halten.

PTWC1 und PTWC2 Wettkampfteilnehmende missen mit dem Handbike in der Wechselzone in
Schrittgeschwindigkeit fahren. Sie missen an der Auf- und Abstiegslinie stoppen.

Para Wettkampfteilnehmenden ist ein besonderer Bereich in der Wechselzone zur Verfligung zu stel-
len. Die Breite des jeweiligen Wechselzonenbereiches soll nach Moglichkeit zwei Meter betragen. Da-
bei soll der Bereich moéglichst nahe an der Aufstiegs-/Abstiegslinie sein. Sitzgelegenheiten sind zur
Verfligung zu stellen.

Blindenhunde sind zu keinem Zeitpunkt in der Wechselzone erlaubt.

Schwimmen

Gestartet werden Para Triathlon-Rennen ausschlieBlich im Wasser.
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Ein Australian Swim Exit(Landgang)ist fir Para Wettkampfteilnehmende nicht bindend. Sollten meh-
rere Runden zu schwimmen sein, missen sie das Wasser nicht verlassen.

Hilfsmittel, die einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kdnnen, sind beim Schwimmen verboten. Pro-
thesen und/oder Orthesen sind Hilfsmittel im Sinne dieser Ordnung. lhre Verwendung flhrt zur Dis-
qualifikation. Erlaubt sind nur von WT freigegebene Schwimmbhilfsmittel zur Fixierung der Beine von
PTWC1 Para Wettkampfteilnehmenden gemaB des WT Para triathlon approved kneebraces.

Das Tragen von Kalteschutzanziigen ist bis zu einer Wassertemperatur von 24,6° erlaubt. PTWC Wett-
kampfteilnehmende diirfen Neoprenhosen ohne Einschrankungen tragen (Dicke: 5mm +/- 0,3mm).
Zur Errechnung der Wassertemperatur bei einer Lufttemperatur von 156°C oder geringer ist die Tabelle
unter §21.3 a. und b. zu nutzen.

Darliber hinaus gelten unterhalb einer Wassertemperatur von 18°C folgende Bedingungen:

Schwimmstrecke Kalteschutzanzug verpflich- Maximale Verweildauer
tend unter:
Bis 750 m 18°C 45 min.
Bis 1.500 m 18°C 1Std. 10 min.

In einem Para Triathlon Sprint-Rennen gelten 45 Minuten als Zeitlimit. Uberschreiten Wettkampfteil-
nehmende diese Zeit und sind dabei mehr als 100 Meter vom Schwimmausstieg entfernt, missen sie
unverzlglich vom Begleitboot aus dem Wasser geholt werden und sind aus der Wertung zu nehmen.

Oberhalb einer Wassertemperatur von 32°C oder unterhalb von 15°C wird das Schwimmen
gestrichen. Der Wettbewerb wird als Para Duathlon ausgetragen.

Beim Schwimmen im Freiwasser missen PTVI1und PTVI2 Wettkampfteilnehmende mit ihren Guides
verbunden sein. Dabei darf der Abstand zwischen dem Kopf von Wettkampfteilnehmenden und dem
Kopf von Guides zu keiner Zeit mehrals 1,5 m betragen. Guides dirfen Wettkampfteilnehmende weder
ziehen noch schieben. Esist ein elastisches Band (hell und/oder leuchtend) zu verwenden, das im ent-
spannten Zustand nicht langer als 1 m sein darf. Das elastische Band kann an jeder beliebigen Stelle
des Kérpers von Wettkampfteilnehmenden befestigt sein. Falls ein Schwimmen im Becken unter den
oben genannten Voraussetzungen nicht durchfiihrbarist (mehrere Wettkampfteilnehmende auf einer
Bahn), darf der Abstand von Kopf bis Kopf maximal 3 m betragen. Ein Seil ist im Becken nicht zwin-
gend erforderlich.

Radfahren

In Para Triathlon-Rennen gilt Windschattenverbot.

In Para Triathlon-Rennen beinhaltet der Begriff Fahrrad auch Handbikes und Tandems. Diese Fahrra-
der missen den geltenden UCI-Regeln entsprechen. Mit Beinen angetriebene Liegerader und Dreira-

der (Trikes) sind nicht erlaubt.

PTWC Wettkampfteilnehmende missen Handbikes in Liegeposition verwenden. Die Startnummer ist
auf der Riickseite der Riickenlehne sichtbar anzubringen.

Alle Fahrrader miissen mit Muskelkraft (durch Arme oder Beine) betrieben werden. Motorisierungen
aller Art sind ausnahmslos verboten und fihren zur sofortigen Disqualifikation.

Verschalungen oder Front-Verkleidungen an Fahrradern sind verboten.

Zusatzliche Haltegriffe am Lenker oder Halterung am Pedal flr Prothesen sind erlaubt, verboten sind
starre Befestigungen, die Wettkampfteilnehmende im Falle eines Sturzes an das Fahrrad binden.

Blindenhunde sind auf der Radstrecke zu keiner Zeit erlaubt.
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PTVI B1 Wettkampfteilnehmende missen auf der Radstrecke eine verdunkelte Brille tragen.

Die maximale Steigung bzw. das maximale Gefalle auf der Radstrecke soll 12% an der steilsten Stelle
nicht Ubersteigen.

Laufen

Para Wettkampfteilnehmende dirfen auf der Laufstrecke Prothesen, Orthesen, Kriicken, Exoske-
lette oder nicht motorisierte Gehhilfen (Rollator) verwenden. Die Verwendung von Prothese und Kri-
cke zur gleichen Zeit ist jedoch nicht erlaubt.

Die Lange der Prothesen muss dabei den in Abschnitt 3.3 Determining Maximum Allowable Standing
Height (MASH) der World Para Athletics Classification Rules and Reqgulations entsprechen.

PTWC Wettkampfteilnehmende unterliegen auf der Laufstrecke ebenfalls dem Windschattenverbot.

PTWC Wettkampfteilnehmende verwenden auf der Laufstrecke einen Rennrollstuhl. Es gilt Helm-
pflicht.

Werden PTWC Wettkampfteilnehmende auf der Laufstrecke iiberholt, diirfen sie den Uberholenden
nicht behindern.

Das Tragen von Laufschuhen bzw. Prothesen/Orthesen ist auf der Laufstrecke fur die Startklassen
PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTVI und Guides obligatorisch.

PTVI Wettkampfteilnehmende und Begleitende missen mit einem Verbindungsseil miteinander ver-
bunden sein wahrend sie in Bewegung sind und dirfen maximal in einem Abstand von 0,5 m vonei-
nander laufen. Begleitende dirfen PTVI Wettkampfteilnehmende weder stiitzen noch tragen.

Blindenhunde sind auf der Laufstrecke zu keiner Zeit erlaubt.

PTVI B1 Wettkampfteilnehmende missen auf der Laufstrecke eine verdunkelte Brille tragen.

Abschnitt 24: Wintertriathlon
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Allgemeines

Falls die WT-Wettkampfregeln und die DTU-Sportordnung nicht greifen, dann konnen Technische De-
legierte oder Einsatzleitende in Zusammenarbeit mit Veranstaltenden auf die Regeln von UCI, FIS und
IAAF zurtckgreifen.

Wintertriathlon-Veranstaltungen bestehen aus Laufen, Mountainbikefahren und Skilanglauf. Die Teil-
disziplinen sind in dieser Reihenfolge zu absolvieren und nach Méglichkeit auf Schnee durchzufihren.

Im gesamten Verlauf des Wettkampfes ist von Wettkampfteilnehmenden jeweils eine Startnummer
deutlich sichtbar auf der Vorder- und Riickseite des Oberkorpers zu tragen(Druckversion oder Leib-
chen).

In der Teildisziplin "Skilanglauf" konnen bestimmte Streckenbereiche nur fir klassische oder Freistil-
Technik freigegeben oder markiert sein.
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Distanzen beim Wintertriathlon

Die hier angefuhrten Wettkampf-Distanzen gelten als vorgesehene Standard-Distanzen.

Wettbewerb Laufen Radfahren Skilanglauf
WT-Standard- Team Relay 2-3km 4-5km 3-4km
Distanzen Sprintdistanz 3-4km 5-6km 5-6km

Kurzdistanz 7-9km 12 - 14 km 10-12 km

Laufen beim Wintertriathlon
Laufschuhe mit Spikes sind grundsatzlich erlaubt. Der Gebrauch kann jedoch auch verboten werden.
Fdr Elite, Jugend A und Junioren sowie bei Qualifikationswettkdmpfen ist ein Schuhwechsel nach

dem Laufen zwingend vorgeschrieben. Diese Regel gilt nicht fir Wettkampfteilnehmende der ande-
ren Alters- oder Wertungsklassen.

Mountainbike beim Wintertriathlon

Der kleinste Reifenumfang bei einem Mountainbike darf nicht weniger als 26 x 1,5 Inch/Zoll.
Stollen-, Spike- und profillose Reifen sind erlaubt. Spikes dirfen nicht I&nger als 5 mm sein.
Auflieger sind verboten.

Rennlenker sind verboten.

Windschattenfahren ist erlaubt. Es kann gegebenenfalls bei der Ein- und Ausfahrt der Wechselzone
untersagt werden.

Alle Teile des Rades - mit Ausnahme des Rahmens - diirfen von den Wettkampfteilnehmenden selbst
ohne fremde Hilfe unter laufender Zeitnahme und mit eigenem Werkzeug ausgetauscht werden.

Der Radabschnitt bei Winter-Triathlon Wettkdmpfen wird als Cross-Country Strecke Uber Schnee
durchgefihrt und kann teilweise tUber normale StraBen und Wege fuhren. Wettkampfteilnehmenden
ist es erlaubt, ihr Fahrrad Uber die Strecke zu schieben oder zu tragen.

Skilanglauf beim Wintertriathlon

Das Testen der Ausrlstung ist vor dem Wettkampf und wahrend des Wettkampfs auf speziell mar-
kierten Strecken erlaubt. Dies gilt auch fir die Rennstrecke, sofern dies von Veranstaltenden zusam-
men mit dem Wettkampfgericht angekindigt wurde. Es ist verboten, die Ski in der Wechselzone an-
zuschnallen.

Die Paragrafen 7.7 und 7.8 zum Verbot der Annahme fremder Hilfe und dem Verbot von Beglei-
tung/Schrittmacherdiensten gelten vollumfénglich.

Bis auf speziell gekennzeichnete Bereiche ist auf der gesamten Wettkampfstrecke Freistil erlaubt.
Dies beinhaltet alle bekannten Techniken. Speziell gekennzeichnete Bereiche kdnnen auf den klassi-
schen Stil oder auf den Doppelstockeinsatz beschrankt sein.

Uberholende Wettkampfteilnehmende machen durch Zuruf auf sich aufmerksam. Uberholte Wett-
kampfteilnehmende haben daraufhin die Spur freizumachen.

Unmittelbar vor dem Zieleinlauf kann ein Bereich gekennzeichnet sein, in dem nur klassischer Stil mit
Doppelstockeinsatz gestattet ist. Dort vorbereitete Spuren missen benutzt werden.
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Bei Meisterschaften: Wettkampfteilnehmende dirfen ihre Ski erst 10 m hinter der Ziellinie abschnal-
len, sobald die letzte Skikontrolle stattgefunden hat. Mitglieder des Wettkampfgerichts oder offiziell
beauftragte Personen des Veranstaltenden Uberprifen dort die Verwendung des regelgerechten Ma-
terials (Vergleich der Nummern auf den Ski mit der Startnummer der Wettkampfteilnehmenden).

Der Beginn der letzten Disziplin ist deutlich gekennzeichnet. Unmittelbar davor ist ein Bereich mar-
kiert, in dem die Skier angeschnallt werden dirfen. Bis zu dieser Zone ist die Ausriistung zu tragen.

Bei allen Wettkampfen dirfen Stécke und ein Ski einmal ausgewechselt werden, wenn der Ski oder
die Bindung gebrochen oder beschadigt ist.

Der Wechsel zwischen den Disziplinen beim Wintertriathlon

Wettkampfteilnehmende dirfen nur den ihnen seitens der Organisation zugestandenen Bereich in-
nerhalb der Wechselzone benutzen.

Radfahren oder Skilaufen innerhalb der Wechselzone ist nicht gestattet.

Hilfestellung innerhalb der Wechselzone kann von Veranstaltenden gewahrt werden. In diesem Fall
muss diese jedoch allen Wettkampfteilnehmenden in gleichem MaBe zukommen.

Fdr Elite, Jugend A und Junioren sowie bei Qualifikationswettkdmpfen ist ein Schuhwechsel nach
dem Radfahren zwingend vorgeschrieben.

Wertungen beim Wintertriathlon

Wettkampfteilnehmende werden - in Abweichung von den in § 10.3 genannten Altersklassen - in der
mannlichen oder weiblichen Wertungsklasse nach folgender Unterteilung gewertet:

16 - 19 Jahre: Junioren

19 - 23 Jahre: U23 (M+W)

Elite - Alle ab18 Jahre (M+W), in der Ausschreibung extra benannten Startgruppe fiir Preisgeld
Die Altersklassen in 10 Jahresabschnitten, beginnend mit AK 20. Ab AK 60 kdnnen Altersklassen
in b Jahresabschnitten gebildet werden.

Lizenzpflicht beim Wintertriathlon

Bei Winter-Triathlon Veranstaltungen, die nicht Deutsche Meisterschaft, Landesmeisterschaften
oder Cup-Wettkdmpfe sind, entfallt die Startpass- oder Tageslizenzpflicht.

Teamwettkampfe beim Wintertriathlon

Bei einem Teamwettkampf besteht ein Team aus 3 Wettkampfteilnehmenden. Jeder der 3 Wett-
kampfteilnehmenden muss den Teilwettkampf komplett absolvieren (z.B. 2 bis 3 km Laufen, 4 bis 5
km Rad und 3 bis 4 km Skilanglauf). In einer vorher festgelegten Zone wird zum nachsten Wettkampf-
teilnehmenden gewechselt (Ski - Lauf).

Zieleinlauf beim Wintertriathlon

Bei so genannten ,Wimpernschlageinlaufen” gelten diejenigen Wettkampfteilnehmenden als vordere
Platzierte, deren Schuhspitze vor der Schuhspitze von nachsten Wettkampfteilnehmenden die Zielli-
nie Uberqueren. Elektronische Hilfsmittel zur Ermittlung sind hierbei erlaubt.

Strafen und MaBnahmen des Wettkampfgerichtes

Sanktionierungen gelten grundsatzlich analog der SpO fiir Einzeldisziplinen.
Zusatzlich gilt fir Verwarnungen:
Verwarnt wird, wer die Ski in der Wechselzone anziehen will.
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Zusatzliche Grinde fir eine Disqualifikation sind:

a.
b.

Das Tragen von Laufschuhen mit Spikes trotz Verbot.
Beim Skilanglauf:

Nicht gestatteter Laufstil,

Skifahren im Wechselbereich,

Nicht erlaubter Ausriistungstausch,

Teilnahme mit einem anderen Paar Ski als angegeben,

Blockieren um nicht tiberholt zu werden. (Ausnahme: Im Bereich 200 m vor dem Ziel).




Anhang
Anlage 1(zu § 11.4)

Diese Anlage enthalt eine Zusammenstellung der haufigsten RegelverstoBe und der zugehdrigen Strafen. Im
Falle einer anderen Interpretation der in der Liste gemachten Aussagen im Vergleich zum Haupttext, qgilt der

Haupttext.
Insgesamt bedeutet ,Wenn nicht abgestellt” auch wenn nicht mehr abgestellt werden kann erfolgt die weitere
MaBnahme.
Allgemein giiltig
Paragraf Text MaBnahme
Sp0 2025
6.7und VerstoB gegen allg. gliltige Umweltschutzbe- Wenn unbeabsichtigt:
7.10und stimmungen. Beinhaltet das unbeabsichtigte Verwarnung,
80.2 oder beabsichtigte Entsorgen von Gegenstan- wenn nicht abgestellt:
den/persodnlichen Hinterlassenschaften, an den Disqualifikation
nicht dafiir vorgesehenen Stellen, auf allen Wett- Wenn beabsichtigt:
kampfstrecken oder zum Wettkampf gehérenden Disqualifikation
Arealen.
7.3 Ablenkung vom Wettkampfgeschehen aufgrund Disqualifikation
Nutzung technischer Gerate.
7.4,102.5 und Behinderung oder Gefahrdung von anderen Wett- Disqualifikation
13.2 kampfteilnehmenden. Hierzu zahlt auch das Trai-
nieren, Aufwarmen oder Auslaufen auf den Wett-
kampfstrecken wahrend eines stattfindenden
Wettkampfs.
7.5 Dem vorgegebenen Streckenverlauf nicht gefolgt Disqualifikation
bzw. WK nicht an derselben Stelle nach Verlas-
sen der Strecke fortgesetzt.
7.7 und Annahme fremder Hilfe Disqualifikation
80.1und (gilt abgewandelt fiir Parawettkdmpfe, SWIM-
97 ff RUN, sowie tlw. flr Liga und Mannschaftswett-
kdmpfe).
7.8 und Begleitung, Schrittmacherdienste auf den Stre- Disqualifikation
97 ff cken(gilt abgewandelt fiir Parawettkdmpfe).
7.8 Personliche Verpflegung bei Sprint- oder Kurz- Disqualifikation
distanz bzw. bei Mittel- oder Langdistanz an den
nicht daflir vorgesehenen Stellen.
7.9und Unsportliches Verhalten gegeniiber Wettkampf- Disqualifikation
16.1 teilnehmenden, Zuschauenden, Offiziellen. bei Tétlichkeiten/Beleidi-
gungen/ sexualisierter Be-
zug: sofortiger Ausschluss
vom WK
7.1 Fehlende oder manipulierte Startnummer bei Disqualifikation
Meisterschaften, Ligawettkdmpfen sowie bei
Kurz-, Mittel- und Langdistanzwettkampfen.
Bei allen anderen Distanzen insbesondere bei Zeitstrafe sofern anderwei-
Wettkdmpfen mit Breitensportcharakter. tige Identifizierung(z.B.
Zeitnahmechip, Radnum-
mer) mdglich.
71 Fehlender Eintrag im Streckenprotokoll. Disqualifikation
7.12 und Uberschreiten gesetzter Zeitlimits. DNF

100.5




Allgemein giiltig

Paragraf Text MaBnahme
Sp0 2025

7.3 Ungenehmigte Nutzung auBergewdhnlicher Aus- Disqualifikation
(Anlage 2 ist ristung.

hierzu eine Hilfe-

stellung, hat

aber keinen An-
spruch auf Voll-
sténdigkeit)

14.5 Nichtabsitzen der Zeitstrafe bei vorgegebener Disqualifikation
Penaltybox.
15.1 Bei schwerwiegendem Regelversto3 oder Disqualifikation

bei Mittel und Langdistanz

e flir mehr als zwei Zeitstrafen (gelbe und blaue

Karten)
bei Supersprint-, Sprint- und Kurzdistanz

e flr mehr als zwei Zeitstrafen fir sonstige Ver-
gehen oder,

e flr mehr als zwei Zeitstrafen mit einem Winds-
chattenversto3 und einem sonstigen Vergehen
oder,

e flr mehr als einer Zeitstrafe fiir Windschatten-

verstoB

15.4
45.11Vm 45.3

Kenntniserlangung Sachverhalt mit Disqualifika-
tionsmoglichkeit ohne vorheriges zeigen der ro-
ten Karte und Start unter falschem Namen oder
unter sonstigen falschen Angaben bei der Anmel-
dung.

Disqualifikation
ggf. Sperre

41.3

Verhalten entgegen der gesonderten Wett-
kampfbestimmungen von Veranstaltenden.

Verwarnung
wenn nicht abgestellt:
Disqualifikation

42.7und 96 ff

Nicht Einhalten der in der Wettkampfbespre-
chung ausgegebenen besonderen Anweisungen.

Verwarnung
wenn nicht abgestellt:
Disqualifikation

43.1

Bei lizenzpflichtigen Wettkampfen Start ohne
Startpass oder Tageslizenz.

Disqualifikation

50 ff und 92 ff

Nicht berechtigter Start bei Meisterschaften.

Disqualifikation
(nur fir Meisterschaft)

51 ff Bei Mannschaftswertung, nicht korrekte Zusam- Disqualifikation
mensetzung der Mannschaft. (nur fiir Mannschaftswertung)
53 ff Nicht korrekte Zusammensetzung einer Staffel, Disqualifikation

bei Staffelwettkdmpfen.




Schwimmen (giiltig fiir alle DTU Sportarten mit Schwimmanteil auBer SWIMRUN)

Paragraf Text MaBnahme

Sp0 2025

7.4 Uberschwimmen anderer Wettkampfteilnehmen- Disqualifikation
der.

7.5 Boje nicht von der richtigen Seite oder nicht um- Disqualifikation
schwommen.

18.2 Fortsetzen des Wettkampfes nach Inanspruch- Disqualifikation
nahme von Rettungspersonal, Wettkampfrichten-
den oder Helfenden.

18.4 Nicht Tragen der gestellten Schwimmmutze. Disqualifikation

18.5 Tragen der gedruckten ausgegebenen Startnum- Verwarnung

mer beim Schwimmen.

wenn nicht abgestellt oder
nicht mehr erkennbar:
Disqualifikation

18.7und 100.3

Tragen verbotener Hilfsmittel wie z.B. Flossen,
Handschuhe, Socken/Striimpfe, Paddles, Schnor-
chel. Prothesen, Orthesen

Disqualifikation

18.8 Tragen von Schmuck, der andere Wettkampfteil- Verwarnung
nehmende gefahrden oder verletzen kann. wenn nicht abgestellt:
Disqualifikation
18.9 Fortsetzen des Wettkampfs mit ausgeldster Ret- Disqualifikation
tungsboje.
18.10 Nicht Berlihren der Beckenwand bei der Wende Disqualifikation
bei Schwimmen im Schwimmbad.
18.1 Einschwimmen vor dem Start bei weniger als 3 Mi- Verwarnung
nuten bis zum Start. wenn nicht abgestellt:
Disqualifikation
18.12 Sperren anderer Wettkampfteilnehmenden beim Zeitstrafe
Schwimmen. bei unfairem oder unsportli-
chem Verhalten:
Disqualifikation
19.2 Startin einer friheren Startgruppe oder Startwelle | Disqualifikation
beim Schwimmen.
19.3 Fehlstart beim Schwimmen. Zeitstrafe
20.1 Mindestbekleidung beim Schwimmen nicht getra- Verwarnung
gen. wenn nicht abgestelit:
Disqualifikation
20.2 Nicht zugelassener Kalteschutzanzug. Disqualifikation
20.3 Schwimmanzug bei Deutschen Meisterschaften Disqualifikation
der Elite / U23, Junioren, Jugend A und B, Qualifi-
kationswettkampfen fir internationale Meister-
schaften sowie fiir die Wettkdmpfe der Triathlon-
Bundesliga (1. und die 2. Bundesligen) getragen.
20.3 Schwimmanzug nach dem Schwimmen nicht aus- Disqualifikation
gezogen.
20.4 Schwimm- und Kalteanzug Gbereinander getra- Disqualifikation

gen.




Schwimmen (giiltig fiir alle DTU Sportarten mit Schwimmanteil auBer SWIMRUN)

Paragraf Text MaBnahme

Sp0 2025

20.5 Bei Verbot von Kalteschutzanziigen, bedeckt die Disqualifikation
Schwimmbekleidung Kérperstellen unterhalb der
Knie und an den Armen unterhalb der Ellenbogen.
Gilt z.B. fur Calfs.

20.6 Bei Verbot von Kalteschutzanziigen, Schwimmbe- Disqualifikation
kleidung mit Auftrieb getragen.

20.7 Bei Kalteschutzanzug-Pflicht, bedeckt der Kalte- Disqualifikation
schutzanzug nicht den Rumpf.

21.2 Bei vorgegebener Kalteanzug-Pflicht keinen Kalte- | Disqualifikation

anzug getragen.

Radfahren
(giiltig fiir alle DTU Sportarten mit Radanteil auBer Cross-Triathlon, Cross Duathlon und Wintertriath-
lon)
Paragraf Text MaBnahme
Sp0 2025
22.2 Gemeldete VerstdBe gegen die StVO0. Disqualifikation
22.3 Mindestbekleidung beim Radfahren nicht getra- Verwarnung
gen. wenn nicht abgestelit:
Disqualifikation
22.4und Startnummer beim Radfahren wird nicht hinten Verwarnung
101.3 getragen. wenn nicht abgestellt:
Bei Meisterschaften, Ligawettkampfen, Kurz-, Mit- | Disqualifikation
tel-, Langdistanzwettkdmpfen.
Bei allen anderen Distanzen insbesondere bei Brei- | Zeitstrafe
tensportwettkdmpfen.
22.6 Rechts Uberholen bei Windschattenverbot Disqualifikation

23.1,23.11 und
101.4

Antriebshilfe jeglicher Art oder nicht zugelassene
Antriebsart am Fahrrad verwendet.

Disqualifikation

23.2,23.3,23.4,
23.6 und 101.6

Bestimmungen zu Anbauten, Verkleidungen
und/oder Mitflihren von Gegenstanden etc. nicht
beachtet.

Disqualifikation

23.6 Aufliegen von Teilen des Kdrpers auf dem Oberrohr, | Disqualifikation
den am Oberrohr angebrachten Gegenstanden oder
auf angebrachten Gegenstanden am Lenker.
101.6 Nutzung starrer Befestigungen die Wettkampfteil- Disqualifikation
nehmende an das Fahrrad binden.
23.5 Auswechseln von Rahmen oder Laufradern ohne Disqualifikation
Genehmigung.
23.6 MitfUhren von zerbrechlichen Behaltern. Verwarnung
wenn nicht abgestelit:
Disqualifikation
23.7 Ungenehmigte Nutzung einer Kamera. Verwarnung
wenn nicht abgestellt:
Disqualifikation
23.12 Nutzung von Scheibenradern, trotz Verbot. Disqualifikation




Radfahren

(giiltig fiir alle DTU Sportarten mit Radanteil auBer Cross-Triathlon, Cross Duathlon und Wintertriath-

lon)
Paragraf Text MaBnahme
Sp0 2025
23.14 Nutzung von Spiegeln. Verwarnung
wenn nicht abgestelit:
Disqualifikation
23.16-23.18 Nicht korrekte Sitzposition auf dem Rad Zeitstrafe
241 Start mit nicht konformem oder defektem Helm. Disqualifikation
24.1und Fahren mit offenem Kinnriemen oder nicht Check- Verwarnung
102.4 In konformer Trageweise des Helms, auch in der wenn nicht abgestellt:
Wechselzone ab Radaufnahme bis Radabstellung. Disqualifikation
25.1und Windschattenfahren hinter oder neben anderen Zeitstrafe
101.7und Wettkampfteilnehmenden.
102.3
25.2 und Wer nicht zu Erkennen gibt das Windschattenver- Zeitstrafe
101.7und bot einzuhalten. wenn klare Absicht:
102.3 Disqualifikation wegen Un-
sportlichkeit
26.3 und Fahren in der Windschattenzone von Rennbegleit-, | Zeitstrafe
101.7und Medien-, oder sonstigen Fahrzeugen. wenn klare Absicht:
102.3 Disqualifikation
28.4 Mehrfach hintereinander abgebrochener Uberhol- Zeitstrafe
versuch
29.Tund Blocking Zeitstrafe
102.5
30.2 Bei Windschattenfreigabe, Gebot zum Windschat- Disqualifikation
tenfahren nur innerhalb der mannlichen oder weib-
lichen Wertungsklasse nicht eingehalten.
38.1 Im Schiler- und Jugendbereich mit falscher Maxi- Disqualifikation
mallbersetzung gestartet.
Laufen (giiltig fiir alle DTU Sportarten mit Laufanteil auBer Wintertriathlon)
Paragraf Text MaBnahme
Sp0 2025
32.1 Mit Radhelm auf der Laufstrecke (gilt teilweise Verwarnung
nicht fir Parawettkdmpfe). wenn nicht abgestellt:
Disqualifikation
33.1 Unerlaubte Benutzung von Spikes beim Laufen. Disqualifikation
33.2 Mindestbekleidung beim Laufen nicht getragen. Verwarnung
wenn nicht abgestelit:
Disqualifikation
33.3 Startnummer beim Laufen nicht auf der Vorder- Verwarnung

seite getragen.

Bei Meisterschaften, Ligawettkampfen, Kurz-,
Mittel-, Langdistanzwettkdmpfen.

Bei allen anderen Distanzen insbesondere bei
Breitensportwettkdmpfen.

wenn nicht abgestellt:
Disqualifikation

Zeitstrafe




Laufen (giiltig fiir alle DTU Sportarten mit Laufanteil auBer Wintertriathlon)

Paragraf Text MaBnahme
Sp0 2025
33.4 Nutzung von den Vortrieb beim Laufen unterstut- Disqualifikation
zenden Hilfsmitteln, z.B. Stocke (qilt teilweise
nicht fir Para Wettkampfteilnehmende)
39.1 Im Schiler- und Jugendbereich bis einschl. Ju- Disqualifikation
gend A barfuB gelaufen.
Wechselzone (giiltig fiir alle DTU Sportarten)
Paragraf Text MaBnahme
Sp0 2025
6.1 Verrichtung der Notdurft in der Wechselzone. Disqualifikation
34.2 Helm mit geschlossenem Kinnriemen am Rad. Verwarnung
ggf. Zeitstrafe
34.3 und Falsches Deponieren oder Abstellen der Ausris- Verwarnung
34.4 und tung in der Wechselzone. ggf. Zeitstrafe
34.7und wenn nicht abgestelit:
34.1Mund Disqualifikation
108.1
34.4 Benutzte Ausristung nicht in der Wechselbox, Zeitstrafe
wenn bereitgestellt.
34.5 Ubersteigen von Absperrungen in der Wechsel- Disqualifikation
zone.
34.8 Nicht Nutzung eines Umkleidebereichs, falls ein- Verwarnung
gerichtet. ggf. Zeitstrafe
wenn nicht abgestelit:
Disqualifikation
34.9 Ausziehen des Kalteschutzanzugs/Schwimman- Disqualifikation
zugs auBerhalb des dafiir vorgesehenen Bereichs
bzw. der Wechselzone.
34.10 und Radfahren in der Wechselzone. Verwarnung
108.2 ggf. Zeitstrafe
wenn nicht abgestellt:
Disqualifikation
34.12 Aufstieg aufs Rad vor der Aufstiegslinie/-zone Verwarnung ggf.
oder Abstieg vom Rad nach der Aufstiegslinie/- Zeitstrafe
zone (qgilt teilweise nicht fir Parawettkdmpfe).
34.13 Markierung des Wechselplatzes Entfernung durch WKG oder
Verwarnung
wenn nicht abgestelit:
Disqualifikation
34.14 Nichtbeachten der Check-In Zeiten Zeitstrafe




Zusatzlich bei Teamwettkampfen (giiltig fiir alle DTU Sportarten auBer SWIMRUN)

Paragraf Text MaBnahme
Sp0 2025
55 ff Bei Teamwettkampfen, nicht korrekte Zusammen- | Disqualifikation
setzung des Teams.
56.2 Bei Teamwettkédmpfen, gegenseitige Hilfe im Disqualifikation
Team, obwohl nicht mehr alle Teammitglieder in
derselben Runde sind.
56.3 Bei Teamwettkampfen, das Nichttragen einheitli- Disqualifikation
cher Teambekleidung.
56.4 Bei Teamwettké@mpfen, das Nichtverlassen der Disqualifikation
Wettkampfstrecke disqualifizierter Teammitglie-
der.
57.1 Bei Teamwettkdmpfen, das Nichteinhalten der Zeit | Zeitstrafe
im Vorstartbereich.
58.1 Bei Teamwettk@mpfen, nicht geschlossener Disqualifikation nicht ange-
Schwimmstart des Teams. tretener Teammitglieder
59.1 Bei Teamwettkampfen, nicht geschlossenes Ver- Disqualifikation verspateter
lassen der Wechselzone des Teams zum Radfah- Teammitglieder
ren.
60 ff Bei Teamwettkdmpfen, nicht einhalten der Wind- Zeitstrafe

schattenregelungen.

wenn klare Absicht:
Disqualifikation

Zusatzlich bei Parawettkampfen (giiltig fiir alle DTU Sportarten auBer SWIMRUN)
Paragraf Text MaBnahme
Sp0 2025
97 ff und Bei Parawettkdmpfen, nicht berechtigte oder Disqualifikation
98.2 nicht abgestimmte Hilfe.
98.5 Bei Parawettkdmpfen nicht erlaubte Fortbewe- Disqualifikation
gungsmittel zwischen Schwimmausstieg und
Wechselzone genutzt.
99.2 Bei Parawettkampfen, nicht angepasste Ge- Verwarnung ggf.
schwindigkeit in der Wechselzone und nicht an- Zeitstrafe
halten an der Auf-/Abstiegslinie beim Wechsel wenn nicht abgestellt:
auf/vom Rad Disqualifikation
99.4 und Bei Parawettkdmpfen, unerlaubter Einsatz von Verwarnung
101.7 und Blindenhunden in der Wechselzone/auf der Rad- wenn nicht abgestelit:
102.8 strecke/auf der Laufstrecke Disqualifikation
102.1 Bei Parawettkdmpfen, Nutzung von Prothesen und Verwarnung
Kriicken zur gleichen Zeit. wenn nicht abgestellt:
Disqualifikation
SWIMRUN
Paragraf Text MaBnahme
Sp0 2025
80.3 Beim SwimRun Nichteinhaltung des maximal guilti- Disqualifikation
gen Abstands der Teammitglieder
81.1 Beim SwimRun nicht mitfihren aller erlaubten Disqualifikation

Hilfsmittel bis ins Ziel




Radfahren (giiltig Cross-Triathlon, Cross Duathlon und Wintertriathlon)

Paragraf Text MaBnahme

Sp0 2025

22.2 Gemeldete VerstdBe gegen die StVO. Disqualifikation

22.3 Mindestbekleidung beim Radfahren nicht getra- Verwarnung
gen. wenn nicht abgestelit:

Disqualifikation

22.4 Startnummer beim Radfahren wird nicht hinten Verwarnung
getragen.
Bei Meisterschaften, Ligawettkdmpfen, Kurz-, Mit- | wenn nicht abgestelit:
tel-, Langdistanzwettk&mpfen. Disqualifikation
Bei allen anderen Distanzen insbesondere bei Zeitstrafe
Breitensportwettkampfen.

23.1 Antriebshilfe jeglicher Art oder nicht zugelassene Disqualifikation
Antriebsart am Fahrrad verwendet.

23.2,23.3,23.4, Bestimmungen zu Anbauten, Verkleidungen Disqualifikation

23.6 und 101.6

und/oder Mitflihren von Gegenstanden etc. nicht
beachtet.

23.5 Auswechseln von Rahmen. Disqualifikation
23.6 Mitflhren von zerbrechlichen Behaltern. Verwarnung
wenn nicht abgestellt:
Disqualifikation
23.7 Ungenehmigte Nutzung einer Kamera. Verwarnung
wenn nicht abgestelit:
Disqualifikation
23.14 Nutzung von Spiegeln. Verwarnung
wenn nicht abgestellt:
Disqualifikation
241 Start mit defektem Helm. Disqualifikation
241 Fahren mit offenem Kinnriemen oder nicht Check- Verwarnung
In konformer Trageweise des Helms, auch in der wenn nicht abgestelit:
Wechselzone ab Radaufnahme bis Radabstellung.. Disqualifikation
29.1 Blocking Zeitstrafe




Zusatzlich bei Wintertriathlon

Paragraf Text MaBnahme
Sp0 2025
103.3 Bei Wintertriathlon Wettkdmpfen, nicht korrektes Verwarnung
Tragen der Startnummer wenn nicht abgestellt:
Disqualifikation
103.4 und Bei Wintertriathlon Wettkdmpfen, nicht korrekte Disqualifikation
107.3 und Technik (klassisch, Freistil) auch in Teilabschnitten
107.5
105.2 Bei Wintertriathlon, nicht durchgefiihrter Schuh- Disqualifikation
108.4 wechsel nach dem Laufen und nach dem Radfahren
bei Elite, Jugend A und Junioren, sowie bei Qualifi-
kationswettkampfen.
107.1 Bei Wintertriathlon, Skier in der Wechselzone ange- | Verwarnung
108.2 schnallt wenn nicht abgestelit:
Disqualifikation
107.6 Bei Wintertriathlon, Verwendung nicht zu Wett- Disqualifikation
kampfteilnehmenden registrierte Skier
107.7 Bei Wintertriathlon, Skier vor dem gekennzeichne- | Verwarnung
ten Bereich angeschnallt wenn nicht abgestelit:
Disqualifikation
107.8 Bei Wintertriathlon, zu haufiger oder falscher Mate- | Disqualifikation

rialtausch

Kartenkombinationen gem. § 15.1 SpO

alle Distanzen

alle Distanzen

Mittel- und Langdistanz

Mittel- und Langdistanz

Supersprint, Sprint (Volksdistanz), Kurzdistanz
(Olympisch), Jugend- und Schulerwettkampf

alle Distanzen




Anlage 2 - Liste zugelassener bzw. verbotener Gegenstdnde/Handlungsweisen fiir Wettkdmpfe* im Bereich
der DTU in Erganzung und Erlduterung zur Sportordnung.
*gilt nicht fir SwimRun

Folgende Auflistung soll einen Anhalt fiir die Zulassung oder das Verbot von Gegenstanden und/oder Hand-
lungsweisen fir Wettkampfe im Geltungsbereich der DTU SpO bieten. Sie ist nicht abschlieBend und kann mit
entsprechender Ankilindigung und Veroffentlichung jederzeit erganzt werden.

Die Auflistung ersetzt nicht die abschlieBende Entscheidung von Einsatzleitenden oder des Wettkampfge-
richts am Wettkampftag. Festlegungen von Veranstaltenden und Technischen Delegierten gem. den Ordnun-
gen der DTU und/oder gem. von Durchfihrungsbestimmungen der DTU oder der Landesverbande, kdénnen
Abweichung von den hier gemachten Aussagen enthalten.

Regelungen flr Para Wettkampfteilnehmende gelten bei deren Teilnahme auch auBerhalb der eigentlichen
Para Wettkampfe.

Im Falle einer anderen Interpretation der in der Liste gemachten Aussagen im Vergleich zum Haupttext, gilt
der Haupttext.

Allgemeine Ausriistung

Gegenstand/ Zulassung | Ausnahme | Begriindung/Ausnahmen Spo
Handlungsweise
Kopfhorer nein nein Begriindung: §7.3

Gem. Sp0 § 7.3 sind Kommunikationsgerate
die geeignet sind vom Wettkampfgeschehen
abzulenken nicht erlaubt. Hierzu zahlt fir
alle Disziplinen die Benutzung von Kopfho-
rern/InEarPlugs und dergleichen.

Mobiltelefon/ Smart- nein ja Begriindung: §7.3
phone Eine generelle Zulassung im Sinne eines Te-
lefons/Smartphone ist nicht erlaubt, da
gem. Sp0 § 7.3 wahrend des Wettkampfes
keine Kommunikationsgerate wie Mobiltele-
fone, Smart Watches oder Funkgerate in ei-
ner Art und Weise benutzt werden dirfen,
die vom Wettkampfgeschehen ablenken.
~Nom Wettkampfgeschehen ablenken” bein-
haltet - ist jedoch nicht begrenzt auf - Tele-
fonieren, Senden und Empfangen von Text-
nachrichten, Abspielen von Musik, Verwen-
dung sozialer Medien sowie Fotografie-
ren/Filmen.

Ausnahmen:

- Die Mitnahme ist erlaubt soweit keine
Nutzung im Sinne einer Ablenkung er-
folgt.

- Die Nutzung als Tacho ist erlaubt.




Allgemeine Ausriistung

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Smartwatch

ja

ja

Begriindung:

Eine generelle Zulassung im Sinne einer Uhr
inkl. der Anzeige eigener Leistungsinforma-
tionen ist erlaubt, da gem. Sp0 § 7.3 wahrend
des Wettkampfes Kommunikationsgerate
wie Mobiltelefone, Smart Watches oder
Funkgerate nur nicht in einer Art und Weise
benutzt werden dirfen, die vom Wettkampf-
geschehen ablenken.

Ausnahmen:

- Nutzung zum Telefonieren, Senden und
Empfangen von Textnachrichten, Ab-
spielen von Musik, Verwendung sozialer
Medien etc. ist untersagt.

§7.3

Kamera

nein

ja

Begriindung:

Gem. Sp0 § 7.3 ist die Nutzung von Kommu-
nikationsgeraten untersagt. Hierzu zahlt
auch das Fotografieren oder Filmen. Gem.
Sp0 §23.7ist die Nutzung einer Helmkamera
oder einer am Fahrrad angebrachten Ka-
mera erst nach Genehmigung durch Einsatz-
leitende erlaubt.

Ausnahmen:

- Nach Freigabe durch Einsatzleitende
gem. Sp0 § 23.7 moglich.

- Hierist durch Einsatzleitende grundsatz-
lich restriktiv vorzugehen und Zulassun-
gen nurin Abstimmung mit Veranstal-
tenden und ggf. den Verbandsoffiziellen
zuzulassen.

- Die Befestigung und Positionierung der
Kamera muss dabei sicher und ohne Ge-
fahrdung von Dritten sein.

§7.3
§7.4
§23.7

Trinkrucksack

ja

ja

Begriindung:

Die Sportordnung begriindet keine Nichtnut-
zung. Ein Trinkrucksack kann verwendet
werden, solange er durch seine Beschaffen-
heit insbesondere beim Radfahren keinen
aerodynamischen Effekt verursachen kann.
Ein Trinkrucksack gilt nicht als Behaltnis
gem. §23.6e.

Ausnahmen:

- Beim Schwimmen ist die Verwendung
jeglicher Trinksysteme aus Sicherheits-
grinden unter Nutzung des § 7.13 zu un-
tersagen.

- Formund Funktion im Sinne des § 23.2
mit aerodynamischem Effekt sind verbo-
ten. Das bedeutet die Form eines Ruck-
sacks muss gewahrt sein.

- Hartschalenrucksacke sind verboten.

§7.13
§23.2
§23.6




Allgemeine Ausriistung

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Blutzuckermessgerat

ja

nein

Begriindung:

Die Sportordnung begriindet keine Nichtnut-
zung. Die Art- und Weise der Anzeige hat da-
bei maximal in Form der Nutzung eines Ta-
chos zu erfolgen.

§7.13

Glasflaschen/-behal-
ter

nein

nein

Begriindung:

Gem. Sp0 § 7.4 ist die Gefahrdung anderer
Wettkampfteilnehmender auszuschlieBen.
Glas in jeglicher Form ist somit auf allen Teil-
abschnitten der Wettkdmpfe verboten. Die-
ses gilt insbesondere fiir Glasflaschen in
Verbindung mit § 23.6.

§7.4
§23.6

Allgemeine Bekleidung

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Kompressions-
bekleidung

ja

ja

Begriindung:

Kompressionsbekleidung ist fir alle Teildis-
ziplinen zugelassen, sofern sie den jeweils
glltigen Paragrafen der SpO mit den hier
aufgeflihrten Erlauterungen entspricht.

Ausnahme:

Im Rahmen der Triathlon - Bundesligen gel-
ten gesonderte Bestimmungen, die in den
jeweiligen Durchfiihrungsbestimmungen ge-
regelt sind.

Kein

Verkleidungen/
Windabweiser am
Korper

nein

ja

Begriindung:

Verkleidungen und zusatzlich angebrachte
Windabweiser am Kérper sind gem. Sp0 23.2
und 23.6 nicht erlaubt.

Hierzu zahlen auch unter z.B. Tri-
kot/Hose/Socken/Strimpfe/Calfs/Armlin-
gen eingefiihrte Gegenstande (z.B. Radfla-
schen, Kiihlbeutel, Verpflegung etc.) oder
z.B. Trikots/Hosen/So-
cken/Strimpfe/Calfs/Armlinge, die durch
Ihre Machart zusatzliche Erh6hungen zum
Korper aufweisen.

Ausnahmen:

- Die Mitnahme von z.B. Verpfle-
gung/Schlauchen etc. in den Rickenta-
schen der Trikots/Wettkampfanziige ist
erlaubt.

- Aerohelme oder aerodynamisch ge-
formte Helme zahlen nicht zu 0.a. Rege-

lung.

- Brustgurte und Messgeréate (z.B. Blutzu-
cker, Puls etc.) zur Kérperdatenmessung
sind unter dem Wettkampfanzug/Trikot
erlaubt.

§23.2
§23.6




Allgemeine Bekleidung

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Kihlweste

ja

ja

Begriindung:

Die Sportordnung begriindet keine Nichtnut-
zung. Eine Kihlweste ist wie ein Beklei-
dungsoberteil zu sehen, solange diese keine
aerodynamischen Effekte erzielen kann.
Eine Kihlweste gilt nicht als Behaltnis gem.
23.6e.

Ausnahmen:

- Bei Teamwettkampfen, insbesondere
bei den Bundesligen und Ligen der LV ist
gem. Sp0 § 56.3 einheitliche Teambe-
kleidung vorgeschrieben.

- Gem. Sp0 § 23.2 sind des weiteren
Windabweiser und Verkleidungen am
Korper des Wettkédmpfers nicht erlaubt.

§23.2
§23.6
§56.3

Einteiler, Trageweise
Offnung ReiBver-
schluss,

ja

ja

Begriindung:

Die Offnung von ReiBverschliissen ist in der
SpO0 anders als in den World Triathlon Com-
petition Rules nicht geregelt. Grundsatzlich
gelten somit die allgemeinen Regelungen
nach § 22.3 und 33.2.

Dain beiden Paragrafen sowohl von einem
Oberteil und einem Unterteil gesprochen
wird, ist beim Tragen des Einteilers dieser
auch in einem Tragezustand nach dem Ver-
standnis eines Oberteils (liber beide Schul-
tern)zu tragen.

Ausnahmen:

Ausnahmen kénnen in den Durchflhrungs-
bestimmungen zu Ligen und/oder in den
Ausschreibungen zu einzelnen Veranstaltun-
gen z.B. Deutschen Meisterschaften gere-
gelt werden.

§22.3
§33.2




Allgemeine Handlungsweisen

Gegenstand/ Zulassung | Ausnahme | Begriindung/Ausnahmen Spo

Handlungsweise

Annahme fremder nein ja Begriindung: §7.7

Hilfe Die Annahme fremder Hilfe, einschlieBlich Ab-
durch andere Wettkampfteilnehmende, ist schnitt
verboten, soweit die Sp0O keine Ausnahmen 23

vorsieht. Eine Annahme fremder Hilfe ist
auch, das nicht aktive Ablehnen ungewollter
fremder Hilfe.

Ausnahmen:

- Hilfen durch hierfiir von Veranstaltenden
eingesetzte Personen, die allen Wett-
kampfteilnehmenden gleichermaBen ge-
wahrt werden

- Dasreine Weiterreichen von Getranken
und/oder Verpflegung zwischen Wett-
kampfteilnehmenden gilt nicht als die
Annahme fremder Hilfe insofern betei-
ligte Wettkampfteilnehmende den Wett-
kampf weiter fortsetzen.

- Dasreine Weiterreichen von Werkzeug
und/oder Ersatzteilen zwischen Wett-
kampfteilnehmenden gilt nicht als An-
nahme fremder Hilfe insofern hilfeleis-
tende Wettkampfteilnehmende den
Wettkampf weiter fortsetzen konnen.

- Weitere Ausnahmen sind im Abschnitt
23 zum Para Triathlon geregelt.




Schwimmen

Gegenstand/ Zulassung | Ausnahme | Begriindung/Ausnahmen Spo
Handlungsweise
Kalteschutzanzug ja ja Begriindung: §20.2
Fir Kalteschutzanzlge gelten die nach SpO § | § 20.4
21.3 und 21.4 vorgegeben Bestimmungen §20.7
entweder als, §21.3
- Muss = K3lteschutzanzug ist vorge- §21.4
schrieben §34.9

- Kann =Wettkampfteilnehmende ent-
scheiden selbst Gber das Tragen eines
Kélteschutzanzuges (nicht Einsatzlei-
tende oder Veranstaltende bestimmen)

- Nein=Verbot zum Tragen eines Kalte-
schutzanzuges

Sp0 §20.2 regelt die Art des Kalteschutzan-

zuges.

Nach §34.9 ist der Kalteschutzanzug oder

Teile davon nach dem Schwimmen komplett

auszuziehen.

Ausnahmen:

- Gem. Sp0 § 20.4 dirfen Kalteschutzan-
zlige und Schwimmanzlige nicht Uberei-
nander getragen werden.

- Gem. Sp0 § 20.7 muss der Kalteschutz-
anzug wenn vorgeschrieben (muss), den
Rumpf bedecken.

- Teile eines Kalteschutzanzuges kdnnen
im Falle einer "Kann" Regelung getragen
werden.




Schwimmen

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Schwimmanzug

ja

ja

Begriindung:
Gem. Sp0 sind Schwimmanziige sind beim
Schwimmen erlaubt.

Ausnahmen:

- Sofern keine Kalteschutzanzlige vorge-
schrieben sind (muss gemaB §21.4).

- Schwimmanzlige sind nach dem
Schwimmen auszuziehen.

- Schwimmanzilge dirfen, wenn Kalte-
schutzanzug verboten ist, keine Kérper-
stellen unterhalb der Ellbogen und unter-
halb der Knie bedecken. Das bedeutet,
bei Kalteschutzanzug ,kann” ist dieses
maglich.

- Schwimmanziige diirfen, wenn Kalte-
schutzanzug verboten ist, keinen Auf-
trieb erzeugen. Das bedeutet, bei Kalte-
schutzanzug ,kann” ist dieses maglich.

- Kaélteschutzanziige (auch Teile davon)
und Schwimmanziige dirfen nicht tGber-
einander getragen werden.

- Schwimmanzlige sind bei Deutschen
Meisterschaften der Elite / U23, Junio-
ren, Jugend A und B, Qualifikationswett-
kampfen flr internationale Meister-
schaften sowie fir die Wettkdmpfe der
Triathlon-Bundesliga (1. und die 2. Bun-
desligen) verboten.

§20.3
§20.4
§20.5
§20.6
§21.4
§34.9

Bikini

ja

ja

Begriindung:

Gem. §20.1ist die Mindestbekleidung eine
geschlechterspezifische Badebekleidung in
Form einer Badehose oder eines Badeanzu-
ges.

Ein Bikini ist einem Badeanzug gleich ge-
setzt, da die Sp0 keinen ein- oder zweiteili-
gen Badeanzug vorgibt.

Ausnahmen:

In Durchflihrungsbestimmungen und/oder
Ausschreibungen insbesondere fiir Ligen
und fir Meisterschaften kann ein einteiliger
Badeanzug festgelegt werden.

§20.1




Schwimmen

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Neoprenbadehose

ja

ja

Begriindung:

Das Tragen nur einer Neoprenbadehose
(Kalteschutz)ist erlaubt, sofern die Benut-
zung eines Kalteschutzanzugs als "kann" frei-
gegebenist.

Ausnahmen:

- Ist das Schwimmen mit Kalteschutzan-
zug verboten, darf die Schwimmbeklei-
dung keinen Auftrieb erzeugen. Somit
darf dann auch keine Neoprenbadehose
getragen werden.

- Ist die Benutzung von Kalteschutzanz(-
gen vorgeschrieben (muss), muss der
Kalteschutzanzug den Rumpf bedecken
und aus bis zu drei Teilen bestehen.

- Eine Neoprenbadehose ist Teil eines Kal-
teschutzes und nach dem Schwimmen
auszuziehen.

- Eine Neoprenbadehose ist verboten, so-
fern das Material, auch an Teilstellen
mehr als 5bmm dick ist.

§20.2
§20.6
§20.7
§34.9

Neoprenhandschuhe
oder
Neoprenschuhe

nein

ja

Begriindung:
Neoprenhandschuhe und Neoprenschuhe
sind gem. SpO0 § 18.7 verboten.

Ausnahmen:

- Missen Wettkampfteilnehmende aus
gesundheitlichen Griinden Neopren-
handschuhe oder Neoprenschuhe tra-
gen, so kann ein Start nur unter Abstim-
mung mit Einsatzleitenden und Veran-
staltenden

- und nurunter Ausschluss aus der Wer-
tung erfolgen.

§18.7

Kompressions-
strimpfe mit Zehen-
teil

nein

ja

Begriindung:

Strimpfe und Socken sind gem. Sp0 § 18.7

verboten.

Ausnahmen:

- Missen Wettkampfteilnehmende aus
gesundheitlichen Griinden Kompressi-
onsstrimpfe mit Zehenteil tragen, so
kann ein Start nur unter Abstimmung mit
Einsatzleitenden und Veranstaltenden

- und nur unter Ausschluss aus der Wer-
tung erfolgen.

§18.7




Schwimmen

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Kompressions-
strimpfe ohne Fer-
sen und Zehenan-
teil/Calf

ja

ja

Begriindung:

Kompressionsstriimpfe ohne Fersen und Ze-
henanteil/Calfs sind erlaubt, sofern entwe-
der die Nutzung eines Kalteschutzanzuges
vorgeschrieben ist (muss), oder der "Kann"-
Bestimmung unterliegt. Sie fallen nicht un-
ter den Begriff Strimpfe und Socken gem.
Sp0 §18.7.

Ausnahme:

Ist die Nutzung eines Kalteschutzanzuges
verboten, darf die Schwimmbekleidung
keine Korperstellen unterhalb der Ellbogen
und der Knie bedecken. Somit sind auch
Kompressionsstriimpfe ohne Fersen und Ze-
henanteil/Calfs verboten.

§18.7
§20.5

FuBbandagen

ja

ja

Begriindung:

FuBbandagen kénnen unter folgenden Vo-

raussetzungen zugelassen werden:

- Esliegt ein arztliches Attest vor.

- Der FuBballen und die Zehen mussen frei
sein.

Eine Zulassung erfolgt nur nach Freigabe

durch den Einsatzleiter.

Liegen die Voraussetzungen vor gilt dieses

auch bei Schwimmen mit Kalteschutzverbot.

Ausnahme:

Muss aus gesundheitlichen Griinden eine
FuBbandage getragen werden, die den FuB-
ballen und die Zehen bedeckt, so kann ein
Start nur unter Abstimmung mit Einsatzlei-
tenden und Veranstaltenden und nur unter
Ausschluss aus der Wertung erfolgen.

§18.7

Handbandagen

nein

ja

Begriindung:

Eine Handbandage wird grundsatzlich, eqal
welcher Art, mit Handschuhen/Paddles
gleichgesetzt und gem. Sp0 18.7 verboten.

Ausnahmen:

- Missen Wettkampfteilnehmende aus
gesundheitlichen Griinden Handbanda-
gen tragen, so kann ein Start nur unter
Abstimmung mit Einsatzleitenden und
Veranstaltenden

- und nurunter Ausschluss aus der Wer-
tung erfolgen.

§18.7




Schwimmen

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Schwimm-
metronom

ja

ja

Begriindung:

Die Sp0 begrindet keine Nichtnutzung. Ein
Schwimmmetronom ist auch nicht als
Schrittmacherdienst zu werten. Vielmehr ist
es ahnlich wie eine Trittfrequenzanzeige
beim Tacho als Information zu sehen.

Ausnahmen:

- Andere Wettkampfteilnehmende diirfen
nicht gestort (z.B. durch zu lautes Ein-
stellen des Metronoms) oder behindert
werden (z.B. durch nicht ordnungsge-
maBe Befestigung).

- Ebenso dirfen Wettkampfteilnehmende
selbst nicht abgelenkt sein.

In beiden Féllen kann dieses zu einer Dis-

qualifikation gem. § 7.3 oder § 7.4 der Sp0

flhren.

§7.3
§7.4

Schnorchel

nein

nein

Begriindung:
Schnorchel jeglicher Art sind gem. § 18.7 ver-
boten.

§18.7

Schwimmbrille mit
Datenanzeige

ja

nein

Begriindung:

Die Sp0 begrindet keine Nichtnutzung. Eine
Schwimmbrille mit Datenanzeige ist auch
nicht als Kommunikationsgerat zu werten.
Vielmehr ist es ahnlich wie ein Tacho als In-
formationsgerat zu verstehen.

§7.3
§18.6

Rettungsboje

ja

nein

Begriindung:

Gem. SpO0 § 18.9 sind aufblasbare Rettungs-
bojen erlaubt, sofern sie nicht ausgeldst
sind. Nach Ausldsung ist der Wettkampf so-
fort zu beenden.

§18.9

Schwimmboje

nein

nein

Begriindung:

Schwimmbojen dienen nicht der Rettung,
sondern kdnnen nur aufblasbar genutzt wer-
den. Sie sind somit ausnahmslos verboten.
Auch die Nutzung aus medizinischen Griin-
den(z.B. bei Gleichgewichtsstérungen)ist
ausgeschlossen.

§18.9

Paddles

nein

nein

Begriindung:

Paddles sind gem. Sp0 § 18.7 verboten.
Hierzu zahlen auch Plastiktlten oder sons-
tige Gegenstande, die eine vortreibende
Wirkung entfalten kénnen.

§18.7

Flossen

nein

nein

Begriindung:

Flossen sind gem. SpO § 18.7 verboten.
Hierzu zahlen auch Badeschuhe, Schuhe
oder sonstige Gegenstande, die eine vortrei-
bende Wirkung entfalten kénnen.

§18.7




Schwimmen

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Prothese(n)

nein

nein

Begriindung:

Gem. §100.3 sind Hilfsmittel, die einen Wett-
bewerbsvorteil verschaffen kdnnen, beim
Schwimmen verboten; Prothesen und/oder
Orthesen sind Hilfsmittel im Sinne dieser
Ordnung; ihre Verwendung fihrt zur Disqua-
lifikation. Erlaubt sind nur von WT freigege-
bene Schwimmhilfsmittel zur Fixierung der
Beine von PTWCT1 Para Athlet/in gemaB des
WT Para triathlon approved kneebraces.

§100.3

Schwimmbhilfsmittel
fur Para PTWC 1 Wett-
kampfteilnehmende

ja

ja

Begriindung:

Erlaubt sind nur von WT freigegebene
Schwimmbhilfsmittel zur Fixierung der Beine
von PTWC1 Para Athlet/in gemaR des WT
Para triathlon approved kneebraces.

§100.3




Rad

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Fahrrader, auBerge-
wohnliche Form

ja

ja

Begriindung:

AuBergewohnliche Fahrrader fir Triath-
lon/Duathlon Rennen mit Windschattenver-
bot sind in der WT Bikelist aufgefiihrt und
dann auch zugelassen.
https://cms.triathlon.org/assets/f134c073-
273d-48c5-9860-83d6ac73aebb/World_Tri-
athlon_Sport_Nontraditional_unusual_bi-
kes_approved._to_be_used_in_World_Tri-
athlon_draft_illegal_competiti-
ons_20230831.pdf

Ausnahmen:

- AuBergewohnliche Fahrrader, die nicht
in 0.a. Liste aufgeflihrt sind und diesen
auch nicht in Form und Funktionen ent-
sprechen, sowie nicht durch die Sp0 an
sich abgedeckt sind, bleiben bis zur Frei-
gabe durch Einsatzleitende nicht zuge-
lassen.

- Bei Rennen mit Windschattenfreigabe
sind gem. Sp0 § 31.1 nur Fahrrader mit
geschlossenem Dreiecksrahmen zuge-
lassen.

WT CR
§
5.2.d.iii
§1.4
§7.13
§31.1

Fahrrader, E-Antrieb

nein

Begriindung:

Fahrrader dirfen gem. Sp0 23.1ausschlieB-
lich durch menschliche Muskelkraft vorwarts
bewegt werden.

Ausnahme:

Ist sichergestellt, z.B. durch Entnahme des
Akku's/ des E-Antriebes dass das Fahrrad
nur durch Muskelkraft bewegt werden kann,
ist die Verwendung eines ansonsten E-Bikes
zulassig. Kontrollen sind jederzeit zulassig
und durch organisatorische MaBnahmen
durch das Wettkampfgericht sicherzustel-
len.

§23.1

Fahrrader ohne
Freilauf

nein

nein

Begriindung:

Gem. Sp0 § 22.5 sind ausschlieBlich Fahrra-
der mit Freilauf zugelassen. Somit sind so-
genannte Fixies ohne Freilauf verboten.

§22.5

Liegerad

nein

nein

Begriindung:
Liegerader sind gem. § 22.5 ausnahmslos
verboten.

§22.5



https://cms.triathlon.org/assets/f134c073-273d-48c5-9860-83d6ac73ae6b/World_Triathlon_Sport_Nontraditional_unusual_bikes_approved_to_be_used_in_World_Triathlon_draft_illegal_competitions_20230831.pdf
https://cms.triathlon.org/assets/f134c073-273d-48c5-9860-83d6ac73ae6b/World_Triathlon_Sport_Nontraditional_unusual_bikes_approved_to_be_used_in_World_Triathlon_draft_illegal_competitions_20230831.pdf
https://cms.triathlon.org/assets/f134c073-273d-48c5-9860-83d6ac73ae6b/World_Triathlon_Sport_Nontraditional_unusual_bikes_approved_to_be_used_in_World_Triathlon_draft_illegal_competitions_20230831.pdf
https://cms.triathlon.org/assets/f134c073-273d-48c5-9860-83d6ac73ae6b/World_Triathlon_Sport_Nontraditional_unusual_bikes_approved_to_be_used_in_World_Triathlon_draft_illegal_competitions_20230831.pdf
https://cms.triathlon.org/assets/f134c073-273d-48c5-9860-83d6ac73ae6b/World_Triathlon_Sport_Nontraditional_unusual_bikes_approved_to_be_used_in_World_Triathlon_draft_illegal_competitions_20230831.pdf
https://cms.triathlon.org/assets/f134c073-273d-48c5-9860-83d6ac73ae6b/World_Triathlon_Sport_Nontraditional_unusual_bikes_approved_to_be_used_in_World_Triathlon_draft_illegal_competitions_20230831.pdf

Rad

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Dreirad

nein

ja

Begriindung:

Dreirader mit Antrieb Gber die Beine sind
grundsatzlich verboten. Dreirader/Hand-
bikes insgesamt werden in der SpO im Be-
reich Para-Triathlon behandelt. Somit ist die
Nutzung auBerhalb Para-Regelungen auto-
matisch ausgeschlossen.

Ausnahme:

Gem. § 101.2 der SpO muss es sich bei Dreira-
der um Handbikes in Liegeposition handeln.
Diese sind somit erlaubt, sofern sie die Spe-
zifikationen gem. der SpO im Bereich Para-
Triathlon entsprechen.

§101.2 -
101.6

Tandem

nein

Begriindung:

Grundsatzlich sind alle Disziplinen, somit
auch das Radfahren alleine und ohne die An-
nahme fremder Hilfe durchzufiihren. Die
Nutzung eines Tandems ohne die entspre-
chende Klassifizierung/korperliche Ein-
schrankung gem. Abschnitt 23 der SpO ist
somit verboten.

Ausnahme:

Far Para Wettkampfteilnehmende gelten
grundsatzlich die Ausnahmen und Vorgaben
des Abschnitts 23.

§7.7
A. 23

Gravelbike

ja

Begriindung:

Solange ein Gravelbike die Spezifikationen
gem. SpO0 erfillt ist dieses grundsatzlich
auch zugelassen.

Ausnahmen:

- BeiCrosstriathlon/-duathlonveranstal-
tungen darf die minimale Reifenbreite
gem. Sp0 § 69.2 nur 1,5 Zoll sein, dieses
muss somit ein Gravelbike erfillen.

- Zusatzlich sind beim Crosstriathlon/-du-
athlon fir alle Meisterschaften klassi-
sche Rennradlenker gem. Sp0 70.1ver-
boten. Darunter fallen auch Gravelbike-
lenker mit Doppelquerstrebe und/oder
anderer Form der Lenker sofern sie die
grundsatzliche Form eines Rennradlen-
kers erfllen.

- Beim Wintertriathlon sind ausschlieBlich
Mountainbikes gem. § 106 erlaubt.

§22
§ 23

§69.2
§70.1
§74.1
§ 106




Rad

Gegenstand/ Zulassung | Ausnahme | Begriindung/Ausnahmen Spo
Handlungsweise
Holzrad ja ja Begriindung: §22
Die SpO regelt nicht die Art des Materials, §23
aus dem ein Fahrrad bestehen muss. Somit 8§ 31
sind auch Konstruktionen aus Holz zugelas- | § 69
sen, sofern alle sonstigen Anforderungenan | §70
ein Fahrrad gem. SpO erfullt werden. §101
Ausnahmen: §106
Fahrrader die nicht den Spezifikationen
gem.
- Sp0§22und§?23,
- beiWindschattenfreigabe § 31 bzw.
- beiCrossveranstaltungen den §69 und §
70
- beiPara-Veranstaltungen dem § 101 oder
- bei Wintertriathlon dem § 106 entspre-
chen sind nicht zugelassen.
Twicycle nein nein Begriindung: §7.13
Fahrrader mit Arm-und Beinantrieb werden
zwar mit Muskelkraft angetrieben, werden
aber aufgrund der Gesamtkonstruktion fur
Wettkdmpfe ausnahmslos nach § 7.13 als au-
Bergewohnliche Ausriistung nicht zugelas-
sen.
Verkleidungen am nein ja Begriindung: §23.2
Rahmen, an der Jegliche Formen von Verkleidungen die zu- §23.6
Gabel, am Lenker, am satzlich an die Struktur des kompletten §23.9
Lenkervorbau, am Fahrrads (inkl. Lenker, Sattelstltze usw.)an- | §23.12
Sattel oder an der gebracht werden und die geeignet sind die §101.5

Sattelstlitze

Aerodynamik zu beeinflussen sind, gem.

§ 23.2, verboten. Hierunter fallen auch alle
Behaltnisse und deren Befestigungen/Posi-
tion am Fahrrad, insofern sie nicht im Fol-
genden beschrieben werden und somit von
einer Ausnahme betroffen sind.

Ausnahmen:

- Scheibenrader

- Getrankebehalter

- Nahrungsbehalter

- Ersatzteilbehalter

- Aufbewahrungsbehalter

- Lenkervorbau und Armauflagen




Rad

Gegenstand/ Zulassung | Ausnahme | Begriindung/Ausnahmen Spo
Handlungsweise
Klebebander nein ja Begriindung: §23.2

Die Nutzung von Klebeband an allen Teilen
des Fahrrads ist gem. § 23.2 verboten. Dabei
sind die folgenden Ausnahmen zur Nutzung
zulassig, insofern sich die Struktur des Fahr-
rads dabei nicht vergroBert.

Ausnahmen:

- Abkleben der Ventiléffnung bei Schei-
benradern.

- Verschluss von Behaltnissen z.B. Werk-
zeugbox/-tasche.

- Verschluss von Schraubenéffnungen
und/oder Schutz von Verschraubungen
oder scharfen Kanten aus Sicherheits-
griinden, soweit daraus keine VergroBe-
rung der Struktur des kompletten Fahr-
rades entsteht.

- Sicherungund/oder Verschluss der
Lenkerenden.

- Anbringen von Verpflegung auf dem
Oberrohr sofern dabei die Hohe von 10
cm gemessen ab der Oberkante des
Oberrohres nicht Gberschritten wird.

- Anbringen oder sichern der Startnum-
mer.




Rad

Gegenstand/ Zulassung | Ausnahme | Begriindung/Ausnahmen Spo

Handlungsweise

Laufrader/Speichen ja ja Begriindung: §23.12
Laufrader missen die Spezifikationen gem. | §23.13
§ 23.15 Sp0 entsprechen. Das Hinterrad darf | § 23.15
grundsatzlich aus einer Scheibenkonstruk- §31.2
tion bestehen. Bei speichenarmen Konstruk- | § 31.3
tionen wird die Anzahl der Speichen nicht §101

geregelt.

Ausnahmen:

- Messerartige Speichen sind gem SpO
23.15 nicht zugelassen. Messerartig be-
deutet die Speichen sind in Tropfen-
form/Messerform mit einer sehr schma-
len und einer etwas breiteren Seite in
Fahrtrichtung mit der schmalen Seite
(Messer) verbaut. Flachspeichen sind da-
bei analog messerartigen Speichen zu
sehen.

- Messerartige Speichen/Flachspeichen
mit mehr als 12 Speichen pro Laufrad
sind immer zugelassen.

- Gem. § 23.15 dirfen Vorderrader nicht
aus Scheibenradern bestehen.

Bei Rennen mit Windschattenverbot
kann gem. Sp0 § 23.12 die Nutzung von
Scheibenradern aufgrund von Witte-
rungsbedingungen verboten werden.

- Zudem durfen Laufrader gem. § 23.11der
SpO0 nicht mit einem Mechanismus ver-
sehen sein, der es beschleunigen kann.

- BeiRennen mit Windschattenfreigabe
sind gem. Sp0 § 31.3 Scheibenrader ver-
boten und gem. § 31.2 missen beide
Laufrader aus Speichenkonstruktionen
bestehen. Dabei ist es grundsatzlich un-
erheblich, ob die Speichenkonstruktion
speichenarm ist oder nicht. Allerdings
gilt hier fir Deutsche Meisterschaften,
Qualifikationswettkdmpfe zu internatio-
nalen Wettkdmpfen und fir die 1. und 2.
Triathlon - Bundesliga und Regionalligen
die Regelung der WT gem. 5.2 e)in Ver-
bindung mit § 1.4 der SpO.

- Hierzu sind Sonderregelungen fur Ligen
grundsatzlich moglich und in den jeweili-
gen Durchflihrungsbestimmungen zur
Liga geregelt.

- BeiCrossveranstaltungen sind nur Spei-
chenrader erlaubt, da gem. Sp0 § 69.1
das Windschattenverbot aufgehoben ist
und somit auch dort der § 31.2 der Sp0
gilt.

- Die Regelungen gelten erganzend zu § 101
der Sp0 auch flr Para-Wettkampfe.




Rad

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Bremsen
Ricktrittbremse
Scheibenbremse

ja

ja

Begriindung:

Jedes Rad muss eine funktionsfahige Vor-
der- und Hinterradbremse haben. Dabei sind
alle Arten von Bremsen erlaubt.

Far die Funktionsfahigkeit sind Wettkampf-
teilnehmende selbst verantwortlich.

Ausnahme:

Vorder- und Hinterradbremsen die nicht ge-
trennt voneinander bedienbar sind, sind
gem. § 23.4 verboten (gilt nicht flr Para).

§7.2
§22.1
§23.4
§23.13

Bremshebel

ja

Begriindung:

Alle Arten von Bremshebeln sind zugelassen,
sofern sie nicht nach vorne ragen. Bremshe-
bel dirfen dabei "eingeklappt" sein, da tber
den Winkel keine Aussage getroffen wird,
sofern sie nicht nach vorne ragen.

Ausnahme:

Durchflihrungsbestimmungen und/oder
Wettkampfausschreibungen konnen Rege-
lungen zur Anbringung von Bremshebeln in
besonderem Winkel analog zu den WT Com-
petition Rules, insbesondere fiir Rennen mit
Windschattenfreigabe enthalten.

§23.4
WT CR
5.2 f)i.

Lenker

ja

Begriindung:

Grundsatzlich sind alle Lenkerformen inso-
fern sie dabei der Sp0 § 22.1und § 101.6ent-
sprechen und sofern sie nicht fir spezifi-
sche Wettkampfformen eingeschrankt wer-
den erlaubt.

Ausnahmen:

- Gem. § 23.10 sind Lenker deren Rohren-
den nicht verschlossen nicht zugelassen.

- Fur Rennen mit Windschattenfreigabe
sind gem. Sp0 § 31.4 nur klassische
Rennradlenker mit einer maximalen
Breite von 50 cm erlaubt. Lenker mit
Doppelstrebe gelten nicht als klassische
Rennradlenker.

- Gem. § 70 Sp0 sind bei allen Meister-
schaften bei Crossveranstaltungen klas-
sische Rennradlenker verboten. Entge-
gen der Regelung bei Windschattenfrei-
gabe fallen hierunter auch Rennradlen-
ker mit Doppelstrebe. Diese sind somit
verboten.

- BeiPara-Wettkampfen sind Halterungen
fir Prothesen am Lenker gem. § 101.6 der
SpO erlaubt, sofern sie keine fixe Verbin-
dung zwischen Lenker und Prothese her-
stellen.

§22.1
§23.10
§31.4
§70
§101.6




Rad

Gegenstand/ Zulassung | Ausnahme | Begriindung/Ausnahmen Spo
Handlungsweise
Clip-Ons ja ja Begriindung: §23.17
Clip-Ons sind bei Rennen mit Windschatten- | § 31.b
verbot erlaubt. Dieses regelt § 23.17 der Sp0. | §69.2
Da die zulassige Sitzposition so wie abgebil-
det ausdricklich nur fir Rennen mit Winds-
chattenverbot gilt.
Ausnahme:
- Bei Rennen mit Windschattenfreigabe
gem. § 31.5und
- beiCrossveranstaltungen gem. § 69.2
sind Clip-Ons verboten.
Lenkeranbau, Auflie- ja ja Begriindung: §22.1
ger und Armauflagen Lenkeranbauten, Auflieger und Armauflagen | § 23.6
sind gem. §23.9 in Verbindung mit §23.9
§ 23.17 erlaubt, §23.10
- solange alle Enden/Rohrenden gem. §23.17
§ 23.10 verschlossen sind und § 31.5
- die Anbringung sowie das Material dem §69.2

§ 22.1entspricht und

- Einschrankungen gem. der SpO beachtet
werden.

Uber die Form und Ausfiihrung macht die

SpO keine Vorgaben.

- Dabeiist es unerheblich, ob der Anbau/
Auflieger aus einem oder zwei tragenden
Elementen ausgehend von der Lenker-
grundkonstruktion besteht, solange
diese nicht zuséatzlich verkleidet sind.

- Beizweitragenden Elementen(Rohren)
dirfen diese nach vorne hin offen oder
gebrickt sein.

- Auch koénnen Lenker und Vorbau aus ei-
ner Konstruktion bestehen.

- Die Hohe der Anbringung ist ohne Vor-
gabe.

- Armauflagen/Auflieger dirfen klappbar
sein.

- Anteile des Armaufliegers diirfen Uber
die festgelegten MaBe gem. Sp0 § 23.6
hinausragen.

Ausnahmen:

- Gem. § 23.9 durfen die Arme von oben
nicht Uberdeckt werden.

- Lenkeranbauten/- Auflieger dirfen nicht
Uber die Vorderkante des Vorderrades
hinausragen. (§ 23.9)

- Bei Rennen mit Windschattenfreigabe
gem. § 31.5und

- beiCrossveranstaltungen gem. § 69.2
sind Lenkeranbauten (Auflieger) und
Armauflagen verboten.




Rad

Gegenstand/ Zulassung | Ausnahme | Begriindung/Ausnahmen Spo
Handlungsweise
Radflaschenhalter ja ja Begriindung: §22.1

und Position der Be-
festigung

Radflaschenhalter fir klassische Radfla-
schen missen die Voraussetzungen nach
§22.1erflllen und entsprechend befestigt
werden. Eine Befestigung an unterschiedli-
chen Stellen ist gemaB der Vorgaben nach
§23.2,§23.3und §23.6 in Verbindung mit
den u.a. Aussagen zur Mitnahme von Radfla-
schen erlaubt.

Radflaschenhalter fir aerodynamische Rad-
flaschen (keine Trinksysteme) unterliegen
den gleichen hier gemachten Bestimmun-
gen.

Zusatzliche Adapter zur Befestigung der
Radflaschenhalter sind erlaubt, sofern sie
nicht der u.a. Ausnahme unterliegen.

Heck:

Alle angebrachten Halterungen, Behalter, Flaschenhalter etc.
missen komplettin einen imaginér gesetzten Rahmen von
30x30cm passen.

Flaschen durfen dariiber hinausstehen.

Maximal sind 2 Flaschen mit jeweils einem Liter Inhalt erlaubt.

Beispielgrafilk
Ohne MaBstab

Lenler:
Gemessen von der untersten Kante der Ellbogen-/Armauflage missen sich alle angebracht
Gegenstande auf dem Lenker oder Armauflisger (Flaschen, Halterungen, Behalter, etc.)
innerhalb von
«  maximal 25 cm in Richtung des Sattels und
maximal 20 em in der Hohe und
maximal bis zum vardersten Punkt des Lenkers oder des Armaufliegers und
- maximalbis 0,5 cm zum hdchsten Punkt des Vorderrades
befinden.
Kein Kérperteil darf auf den angebrachten Gegenstanden, Flaschen, Halterungen, Behalter
etc. aufgelegt werden.
Die Arme dirfen von oben nicht iberdeckt werden. a6cm
Insgesamt sind 2 Liter an Volumen erlaubt.

QO MeRpunkt

Beispielgrafik
Ohne MaRstab

§23.2
§23.3
§23.6
§31.6
§69.1




Generell:

Die Regelung filr das Oberrohr gilt ab dem Ansatz des beweglichen Anteils des
Lenklcopfes bis zur Sattelstitze.

Die Regelung fiir den Lenker und alle Lenkeranbauten gilt ab dem beweglichen Teil
des Lenk-kopfes in Fahrtrichtung.

Oberrohr:

Alles, was am Oberrohr befestigt wird, darf die komplette Lange nutzen, aber nur
maximal 10 cm ab Oberkante Dberrohr gemessen hoch und nicht breiter als das
Oberrohr selbst sein. Bei Kombination mit angebauten, beweglichen Teilen am
Lenker muss ein Gelenk vorhanden sein. Kein Korperteil darf auf Teilen der

R uktion oder der ile aufgelegt werden.

Beispielgrafik
Ohne MaRstab

Ausnahmen:

- Heck:
Gem. § 23.6 dirfen Adapter und Radfla-
schenhalter etc. nicht in ihren Gesamt-
maBen Uber einen imaginaren Rahmen
von 30 x 30 cm hinausragen.

- Oberrohr:
Radflaschenhalter auf dem Oberrohr
dirfen nicht breiter sein als das Oberrohr
selbst und eine Hohe von 10 cm gemes-
sen ab der Oberkante des Oberrohres
nicht Gberschreiten.

- Lenker:
Gemessen von der untersten Kante der
Ellbogen-/Armauflage in Richtung des
Sattels dirfen alle angebrachten Gegen-
stande nicht mehr als 25 cm hinausra-
gen.
Als MeBreferenz dient hierbei eine 0,75
Liter Radflasche bei Standardflaschen-
haltern.
Gleichzeitig darf ab der untersten Kante
der Ellbogen-/Armauflage eine Héhe flr
alle angebrachten Gegenstande von
20cm nicht Gberschritten werden. (Aus-
nahme: Fahrradcomputer, Fahrradcom-
puterhalterung, Handgriffe und Schalt-
hebel)

Bei Rennen mit Windschattenfreigabe und
Crossveranstaltungen gelten die Vorgaben
nach § 31.6 und § 69.1.




Rad

Gegenstand/ Zulassung | Ausnahme | Begriindung/Ausnahmen Spo

Handlungsweise

Radflaschen ja ja Begriindung: §22.1
Radflaschen (klassisch/aerodynamisch)sind | § 23.2
erlaubt, sofern sie aus unzerbrechlichem §23.3
Material (§ 23.6) sind und eine Befestigung §23.6
entsprechend § 22.1gegeben ist. Vorgaben § 31.6
in Bezug auf das Volumen regelt der § 23.6. §69.1

Danach sind auf dem Lenker/Lenkeran-
bau/Armauflieger maximal 2 Liter an Ge-
samtvolumen aller Behaltnisse erlaubt.

Bei einer Anbringung am Heck gilt ein Volu-
men von maximal 1 Liter pro Radflasche und
eine maximale Anzahl von 2 Radflaschen.
Fir Radflaschen innerhalb des Rahmens gilt
keine Vorgabe hinsichtlich des Volumens.

Die Grafiken im Abschnitt ,Radflaschenhal-
ter und Position der Befestigung” sind zu be-
achten.

Ausnahmen:

- Bei Rennen mit Windschattenfreigabe
und Crossveranstaltungen gelten die
Vorgaben nach § 31.6 und § 69.1.

- Radflaschen auf dem Oberrohr dirfen
nicht breiter als das Oberrohr sein.

- Im Falle eines am Heck angebrachten
und Uber den Rahmen integrierten Ge-
trankesystems dirfen keine zusatzlichen
Radflaschen angebracht werden. (Aus-
nahmeregelung Heck)




Rad

Gegenstand/ Zulassung | Ausnahme | Begriindung/Ausnahmen Spo

Handlungsweise

Aero Trinksysteme ja ja Begriindung: §7.2

am Lenker oder Arm- Aero Trinksysteme die am Lenker bzw. dem | §23.2

auflieger Armauflieger verbaut werden sind zugelas- §23.3
sen, sofern sie Uber eine geeignete Befesti- | §23.6
gung verfliigen. § 31.6

Eine Grafik befindet sich im Abschnitt ,Rad-
flaschenhalte und Position der Befestigung.”

Ausnahmen:

- Die Befestigung mit Klebemitteln aller
Art ist untersagt.

- Insgesamt darf der befestigte Trinkbe-
halter dabei nicht breiter sein als der Ab-
stand der Armauflieger (AuBenmaB) und
die Arme von oben nicht iberdecken. Die
Arme Uberdecken bedeutet, dass diese
in der Lange von Ellbogen bis zur Hand
jeweils nicht mehr als die Halfte Uber-
deckt werden durfen. Die Nutzung einer
Standardradflasche zwischen und ober-
halb der Arme ist somit grundsatzlich un-
kritisch.

- Scharfkantige Behalter/Befestigungen
sind gem. Sp0 §23.3 nicht zugelassen.

- Des Weiteren mussen alle Behalter etc.
gem. Sp0 § 23.6 aus unzerbrechlichem
Material sein.

- Das Volumen aller Behalter darf dabei ein
Gesamtvolumen am Lenker oder Lenker-
vorbau von 2 Liter nicht Gbersteigen.

- Dieinder Grafik gezeigte Trennlinie re-
gelt die Trennung zwischen Oberrohr und
Lenker. Somit gelten fiir die Anteile ei-
nes Getrankebehalters der in Kombina-
tion mit einem Anteil auf dem Oberrohr
steht, ab der Trennlinie die Regelungen
flr das Oberrohr. Zudem ist ein Gelenk
vorgeschrieben.

- Bei Rennen mit Windschattenfreigabe
ist das Anbringen jeglicher Behalter am
Lenker verboten.




Rad

Gegenstand/ Zulassung | Ausnahme | Begriindung/Ausnahmen Spo
Handlungsweise
Aero Aufbewahrungs- ja ja Begriindung: §7.2
boxen oder Taschen Aero Aufbewahrungsboxen oder Taschen die | §23.2
innerhalb des Fahr- innerhalb des Fahrradrahmens verbaut wer- | §23.3
radrahmens den oder angebracht sind, sind zugelassen, §23.6
sofern sie Uber eine geeignete Befestigung
verfligen.
Des Weiteren missen alle Teile gem. SpO §
23.6 aus unzerbrechlichem Material sein.
Ausnahmen:
- Umdie Geféahrdung Dritter auszuschlie-
Ben sind Scharfkantige Behalter/Befes-
tigungen nicht zugelassen.
- Das Anbringen mit Klebebandern oder
-mitteln ist gem. §23.2 untersagt.
Aero Verpflegungs- ja ja Begriindung: §7.2
box/Getréankebehalter Aero Verpflegungs-/Trinkboxen und Rah- §7.13
oder Taschen auf mentaschen die auf dem Oberrohr verbaut §23.3
dem Oberrohr werden sind zugelassen, sofern sie Uber eine | §23.6

geeignete Befestigung verfiigen und eine
Hbhe gemessen ab der Oberkante des Obe-
rohres von 10cm nicht Uberschreiten.

Eine Abbildung dazu befindet sich im Ab-
schnitt Radflaschenhalter und Position der
Befestigung.

Ausnahmen:

- Die Befestigung mit Klebemitteln aller
Artist untersagt.

- Scharfkantige Behalter/Befestigungen
sind gem. Sp0 §23.3 nicht zugelassen.

- Des Weiteren mussen alle Teile gem.
Sp0 § 23.6 aus unzerbrechlichem Mate-
rial sein.

- Dieinder Grafik gezeigte Trennlinie re-
gelt die Trennung zwischen Oberrohr und
Lenker. Somit gelten fiir die Anteile ei-
nes Getrankebehalters der in Kombina-
tion mit einem Anteil auf dem Lenker-
steht, ab der Trennlinie die Regelungen
fir den Lenker. Zudem ist ein Gelenk
vorgeschrieben.

- Alle Behalter auf dem Oberrohr dirfen
nicht breiter als das Oberrohr sein.




Rad

Gegenstand/ Zulassung | Ausnahme | Begriindung/Ausnahmen Spo

Handlungsweise

Aero Aufbewahrungs- ja ja Begriindung: §7.2

box/Getrankebehal- Solange sich alle Halterungen, Behaltnisse, §7.13

ter/Aufbewahrungs- Flaschenhalter etc. innerhalb eines imagina- | § 23.3

taschen am Heck ren Rahmens von 30 x 30 cm befinden, sind §23.6
diese erlaubt. Lediglich Radflaschen selbst § 31.6

darfen dariber hinausragen.

Das bedeutet:

Jegliche Getrankebehélter (auBer Standard-
Radflaschen) gelten hinsichtlich ihres Volu-
mens als Radflasche und werden entspre-
chend dieser Regelung behandelt.
Hinsichtlich der MaBe qilt fiir Getrankebehal-
ter (auBer Standard-Radflaschen) das MaRB
innerhalb der 30 x 30 cm.

Zusatzlich gilt:

Im Rahmen integrierte Getrankesysteme
durfen insgesamt nicht mehr als 2 Liter ent-
halten. Sie dirfen gréBer als 30 x 30 cm sein
aber die vertikale Linie durch die Hinter-
achse nicht Uberragen. Zusatzliche Anbau-
ten(z.B. Radflaschen)gem. der Heckrege-
lung sind nicht erlaubt.

Eine Abbildung dazu befindet sich im Ab-
schnitt ,Radflaschenhalter und Position der
Befestigung”.

Ausnahme Heck:

Im Rahmen integrierte Getrankesysteme, dirfen

« insgesamt nichtmehr als 2 Liter enthalten,

« griferals 30 x 30 cm sein,

« aber die vertikale Linie durch die Hinterachse nicht Gberragen.
Zusatzlich darfen keine Anbauten entsprechend der Heck-Regelung
angebracht werden.

Beispielgrafik
Ohne MafRstab

Ausnahmen:

- Die Befestigung mit Klebemitteln aller
Artist untersagt.

- Scharfkantige Behalter/Befestigungen
sind gem. Sp0 §23.3 nicht zugelassen.

- Des Weiteren missen alle Teile gem.
Sp0 § 23.6 aus unzerbrechlichem Mate-
rial sein.

- Bei Rennen mit Windschattenfreigabe
gelten die Vorgaben nach § 31.6




Rad

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Fahrradklingel

ja

Nein

Begriindung:

Die SpO begrindet kein Verbot. Fahrradklin-
geln sind somit erlaubt, sofern sie tber eine
geeignete Befestigung verfligen und keine
scharfkantigen Strukturen aufweisen.

§7.2

Tacho

ja

Begriindung:

Die Sp0 begrindet kein Verbot, soweit eine
geeignete Befestigung genutzt wird. Smart-
phones als Tacho sind dabei erlaubt.

Ausnahme:

Wird der Tacho oder das Smartphone als
Kommunikationsgerat im Sinne des § 7.3 ge-
nutzt ist dieses verboten.

§7.2
§7.3

Beleuchtung

ja

ja

Begriindung:

Beleuchtung am Fahrrad, die der StVO ent-
spricht ist auch im Wettkampf zugelassen.
Die Sp0 schlieBt die Nutzung nicht aus.
Kombinierte Beleuchtung und Abstandswar-
ner sind zugelassen. Dabei hat jegliche Art
von Beleuchtung Gber eine geeignete Befes-
tigung zu verfligen. Die Beleuchtung darf
eingeschaltet sein, insofern dieses nicht
durch die Ausschreibung oder Durchfih-
rungsbestimmungen ausgeschlossen wird.

Ausnahmen:

- Die Befestigung mit Klebemitteln jegli-
cher Artist untersagt.

- Beleuchtungsmittel diirfen Gber keine
Kamera verfligen.

§7.2
§ 23
§23.7

Radar, Abstandsmes-
ser

ja

Begriindung:

Radar-Abstandsmesser sind erlaubt, da die
SpO0 keine Nutzungseinschrankung vorgibt
solange eine Befestigung nach den Bestim-
mungen der SpO erfolgt. Dabei sind Systeme
mit und ohne integrierte Beleuchtung zuge-
lassen. Die Beleuchtung darf eingeschaltet
sein, insofern dieses nicht durch die Aus-
schreibung oder Durchfiihrungsbestimmun-
gen ausgeschlossen wird.

Folgende Ausnahmen gelten.

Ausnahmen:

- Die Form des Radargerats und/oder die
Form der Anbringung darf keine zusatzli-
chen aerodynamischen Effekte erzeu-
gen.(§23.2)

- Systeme mitintegrierten Kameras sind
nicht zugelassen bzw. unterliegen dem §
23.7 in der Nutzung.

§7.2
§22.1
§23.2
§23.7




Rad

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Race Ranger

ja

nein

Begriindung:

Die Nutzung des Systems Race-Ranger zur
Windschattenkontrolle kann durch Veran-
staltende eingesetzt werden. Dieses ist in
der Ausschreibung anzukindigen und zu be-
schreiben. Der Race Ranger fallt nicht unter
die Regelung gem. § 23.6 und kann somit au-
Berhalb des 30x30 cm Rahmens liegen.

kein

Spiegel

nein

Begriindung:
Alle Arten von Spiegeln sind gem. § 23.14
verboten.

Ausnahme:

Bei Para Wettkampfteilnehmenden mit
Handbikes ist die Nutzung eines Spiegels
gem. UCI(§101.2 der SpO)und der WT Com-
petition Rules § 17.11.b.iv vorgeschrieben.

§23.14
§101.2
WT CR
§17.11.b.i
Vv

Schutzbleche/ Spritz-
schutz

ja

Begriindung:

Die Sp0 begriindet keine Nichtnutzung, so-
mit sind Schutzbleche und Spritzschutz
grundsatzlich zugelassen, wenn fiir eine aus-
reichende Befestigung gesorgt ist. Schutz-
bleche und Spritzschutz gelten nicht als Ver-
kleidung gem. § 23.2 wenn sie dem eigentli-
chen Zweck entsprechen und keine zusatzli-
chen aerodynamischen Effekte erzeugen.

Ausnahme:

Bei Rennen mit Windschattenfreigabe sind
Schutzbleche und Spritzschutz nicht zuge-
lassen.

§7.2
§7.13
§22.1
§23.2

Schaltung,
Elektronische Schal-
tung,
Fliehkraftschaltung

ja

nein

Begriindung:

Die Sportordnung macht keine Vorgaben
hinsichtlich der Schaltung. Somit sind alle
Schaltungen zugelassen.

keine

Seitenstander

ja

ja

Begriindung:

Seitenstander sind grundsatzlich erlaubt, da
die SpO keine Vorgaben hierzu vorsieht, so-
lange diese ausreichend befestigt sind und
eine Gefahrdung von anderen Wettkampf-
teilnehmenden ausgeschlossenist. Eine be-
sondere Sicherung ist nicht erforderlich.

Ausnahme:
Bei Rennen mit Windschattenfreigabe sind
Seitenstander nicht zugelassen.

§7.2
§7.13
§22.1




Rad

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Helm,
Aerohelm

ja

ja

Begriindung:

Helme sind zugelassen, solange sie gem.

24.1

- radsportspezifisch sind,

- den Bestimmungen eines anerkannten
Prifinstitutes entsprechen,

- korrekten Sitz auf dem Kopf bieten

- unbeschadigte und

- nicht dehnbare Halteriemen aufweisen,

- die an mindestens drei Stellen mit der
Schale verbunden sind und

- die mittels eines Sicherheitssystems
verschlieBbar sind.

Aerohelme die die 0.a. Punkte einhalten sind

zugelassen und gelten nicht als Verkleidung

am Korper der Wettkampfteilnehmenden.

Ausnahmen:

- Helme die die 0.a. Bestimmungen zwar
erflllen, aber deren Kinnriemen sich
gem. § 34.2 nicht 6ffnen lasst, um den
Helm in der Wechselzone am Rad abzule-
gen, sind nicht zugelassen.

§23.2
§24.1
§34.2

Airbagweste/
-rucksack

ja

Begriindung:

Airbagwesten oder Airbagrucksacke sind zu-
gelassen, sofern sie die Vorgaben analog zu
Trinkrucksacken oder Kiihlwesten einhalten.

Ausnahmen:

- Bei Teamwettkampfen, insbesondere
bei den Bundesligen und Ligen der LV ist
gem. Sp0 § 56.3 einheitliche Teambeklei-
dung vorgeschrieben.

- Gem. Sp0 § 23.2 sind desweiteren
Windabweiser und Verkleidungen am
Korper des Wettkédmpfers nicht erlaubt.

§7.13
§23.2
§23.6
§56.3

Airbag

nein

nein

Begriindung:

Airbags die im Fall eines Sturzes den kom-
pletten Kopf einhdllen und somit keinen
Helm erfordern, sind verboten, da nur rad-
sportspezifische Helme zugelassen sind.

§24.1




Rad

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Faltbarer Helm

ja

ja

Begriindung:

Ein faltbarer Helm ist zugelassen, sofern er
die Spezifikationen gem. SpO § 24.1 erfillt.
Das bedeutet, dass er auch in Form und Ma-
terial einem radsportspezifischem Helm ent-
sprechen muss und den Bestimmungen ei-
nes anerkannten Priifinstitutes unterliegt.

Ausnahme:
Faltbare Helme, die offensichtlich nicht dem
8 24.1entsprechen sind nicht zugelassen.

§24.1

Smarter Helm

ja

Begriindung:
Smarte Helme sind zugelassen, sofern Sie
die Anforderungen gem. Sp0 § 24.1 erflillen.

Ausnahmen:

Smarte Helme sind nicht zugelassen, sofern
sie Kommunikationsgerate oder Mdglichkei-
ten zur Kommunikation enthalten. Die Be-
grindung dazu liefert § 7.3 der Sp0

§7.3
§24.1

Helmumbau aus me-
dizinischen Griinden

nein

nein

Begriindung:

Offensichtliche Umbauten von Helmen z.B.
aus medizinischen Griinden (Aussparungen,
Lécher, Erweiterungen etc.) sind gem. Sp0O
24.1nicht zugelassen, da sie nicht mehr den
Anforderungen eines anerkannten Prifinsti-
tutes entsprechen kénnen und auch ansons-
ten nicht mehr radsportspezifisch sind. Die-
ses gilt sowohl fur die Innen-als auch fiir die
AuBenschale eines Helms.

§24.1

Helmverschluss
Magnetverschluss

ja

ja

Begriindung:

Jeder Helm der dem § 24.1 entspricht und
somit einen Verschluss mit Sicherheitssys-
tem aufweist ist zugelassen. Dieses gilt auch
fir einen Magnetverschluss.

Ausnahmen:

- Verschliusse von Helmen, die offensicht-
lich nur die Helmbander zusammenhal-
ten oder offensichtliche Eigenbauten
sind nicht zugelassen.

- Verschlisse die sich gem. § 34.2 nicht
offnen lassen, um den Helm mit offenem
Verschluss in der Wechselzone am Rad
abzulegen, sind nicht zugelassen.

- Im Zweifel entscheidet der/die EL tber
die Zulassung. Zugelassene Verschlisse
konnen in der Regel Gber die Hersteller
Internetseite eingesehen werden.

§7.13
§24.1
§34,2




Rad

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Head-Up Display

ja

ja

Begriindung:

Die SpO trifft hierzu keine Regelung. Somit
sind Head-Up Displays, die den Fahrer mit
Informationen zur Fahrt, &hnlich Tacho ver-
sorgen, zugelassen.

Ausnahme:

Gem. Sp0 § 7.3 dirfen dabei keine Kommuni-
kationsgerate genutzt werden und somit
dariber verfligbare Informationen ber das
Head-Up Display abgerufen werden.

§7.3

Prothese(n)

ja

Begriindung:

Prothesen sind beim Radfahren grundsatz-
lich erlaubt, sofern die Vorgaben an die ver-
wendeten Rader den § 101 fir Para Wett-
kampfteilnehmende entsprechen.

Ausnahme:

Starre Befestigungen, die Wettkampfteil-
nehmende im Falle eines Sturzes an das Rad
binden, sind verboten.

§101
§101.6

Schuhhaltegummi

ja

nein

Begriindung:

Die Sp0 begriindet keine Ausnahme zur Nut-
zung. Wettkampfteilnehmende haben aller-
dings gem. § 7.10 daflir sorge zu tragen das
keine Gegenstande auBerhalb der Weg-
werfzonen entsorgt werden. Veranstaltende
tragen dafiir Sorge, dass der Bereich nach
dem Radaufstieg als Wegwerfzone gilt und
entsprechend gereinigt wird.

§7.10
Va0




Laufen

Gegenstand/
Handlungsweise

Zulassung

Ausnahme

Begriindung/Ausnahmen

Spo

Stocke

nein

ja

Begriindung:

Jegliche Mittel, die das Vorankommen beim
Laufen durch ziehen oder schieben unter-
stlitzen sind gem. § 33.4 untersagt.

Ausnahme:

Para Wettkampfteilnehmende dirfen gem.
§102.1 auf der Laufstrecke Kriicken und Ge-
hilfen verwenden. Dazu zahlen auch Stocke.
Die Gleichzeitige Nutzung von Prothesen und
Stocken ist jedoch nicht erlaubt.

§33.4
§102.1

Laufschuhe

ja

Begriindung:

Grundsatzlich regelt der Abschnitt 6 der SpO
das Laufen. Dort wird die Verwendung von
der Art der Laufschuhe nur insofern gere-
gelt, als dass gem. § 33.1der Gebrauch von
Spikes untersagt ist, wenn auch nur ein Teil
der Strecke Uber ungeschiitzten Waldboden
flhrt. Somit sind grundsatzlich alle Lauf-
schuhe zugelassen, da nicht geregelt.

Ausnahme:

Gem. § 1.4 istin Fallen, in denen die Sp0
keine Regelung trifft, fir Deutschen Meister-
schaften, Qualifikationswettkampfen flr in-
ternationale Meisterschaften sowie fur die
Wettkdmpfe der Triathlon-Bundesliga (1. und
die 2. Bundesligen) ergénzend die Regelung-
von WT heranzuziehen.

Somit gelten flr diese Rennen die Vorgaben
flr Laufschuhe gem. den WT Competition
Rules 6.4.e. Es gilt die jeweils aktuelle Shoes
approved list von World Athletics.
https://certcheck.worldathletics.org/Full-
List

§ 1.4
§33.1
WT CR
6.4 e.

BarfuB

ja

Begriindung:
Da die Sp0 keine Regelung trifft, ist BarfuBB-
laufen grundsatzlich erlaubt.

Ausnahme:

Gem. § 39.1missen Kinder und Jugenliche
bis einschlieBlich Jugend A mit Schuhen lau-
fen.

§33
§39.1

Unterstiitzung Lauf-
haltung

ja

ja

Begriindung:

Die SpO trifft hierzu keine Regelung.
Mittel/Gegenstande zur Unterstitzung der
Laufhaltung die dabei keine Vortrieb erzeu-
gen sind somit grundsatzlich erlaubt.

Ausnahmen:
Durchflihrungsbestimmungen zu Ligen
und/oder Ausschreibungen kénnen dieses
einschranken.

§33.4



https://certcheck.worldathletics.org/FullList
https://certcheck.worldathletics.org/FullList

Laufen

Gegenstand/ Zulassung | Ausnahme | Begriindung/Ausnahmen Spo
Handlungsweise
Prothese(n) ja ja Begriindung: §102.1
Orthese(n) Die Nutzung von Prothesen, Orthesen oder
Exoskelette Exoskeletten ist fir Para Wettkampfteilneh-
mende grundsatzlich erlaubt.
Ausnahme:
Die gleichzeitige Nutzung von Prothesen und
Kriicken ist gem. § 102.1 nicht erlaubt.
Rollator/Gehhilfen ja ja Begriindung: §102.1
Die Nutzung von Rollatoren oder Gehhilfen
ist fUr Para Wettkampfteilnehmende grund-
satzlich erlaubt.
Ausnahme:
Gem. §102.1sind motorisierte Rollatoren
oder Gehilfen verboten.
Rennrollstuhl ja ja Begriindung: § 93.1
Rennrollstihle sind fir Para Wettkampfteil- | §93.2
nehmende auf der Laufstrecke erlaubt, so- §102.3
weit sie unter die Kategorie PTWC fallen. Da- | §102.4
bei gilt nach § 102.4 die Helmpflicht und nach | §102.5

§ 102.3 Windschattenverbot. Nach § 102.5
durfen PTWC Para Wettkampfteilnehmende
andere Wettkampfteilnehmende falls sie
Gberholt werden nicht behindern (§ 102.5)

Ausnahme:

Far alle Para Wettkampfteilnehmenden au-
Berhalb der Kategorie PTWC gilt diese Rege-
lung nicht.




	Inhalt
	Inhalt 3
	Abschnitt 1: Grundlegendes zur Sportordnung 7
	Präambel 7
	§ 1 Grundlage und Einordnung 7
	§ 2 Beschluss und Geltungsbereich 7
	§ 3 Zweck 8

	Abschnitt 2: Grundlagen des Sports 8
	§ 4 Gesundheit 8
	§ 5 Anti-Doping 8
	§ 6 Umweltschutz 8
	§ 7 Grundlagen 9
	§ 8 DTU-Sportarten 10
	§ 9 Distanzen 11
	§ 10 Altersklassen 11

	Abschnitt 3: Sanktionierung bei Regelverstößen 12
	§ 11 Sanktionen bei Verstößen gegen die Regeln der DTU 12
	§ 12 Wettkampfgericht 12
	§ 13 Verwarnung 12
	§ 14 Zeitstrafe 13
	§ 15 Disqualifikation 14
	§ 16 Sofortiger Ausschluss vom laufenden Wettkampf 14
	§ 17 Sperre 14

	Abschnitt 4: Schwimmen 15
	§ 18 Allgemeines 15
	§ 19 Start beim Schwimmen 16
	§ 20 Bekleidung beim Schwimmen 16
	§ 21 Wassertemperatur, Lufttemperatur und Kälteschutz 17

	Abschnitt 5: Radfahren 18
	§ 22 Allgemeines 18
	§ 23 Ausrüstung und Sitzposition beim Radfahren 19
	§ 24 Radhelm 22
	§ 25 Windschattenverbot 22
	§ 26 Windschattenzone 23
	§ 27 Einfahren und Passieren der Windschattenzone 23
	§ 28 Definition von „Überholt“ beim Radfahren 23
	§ 29 Blockieren 23
	§ 30 Windschattenfreigabe 23
	§ 31 Ausrüstung bei Rennen mit Windschattenfreigabe 24

	Abschnitt 6: Laufen 24
	§ 32 Allgemeines 24
	§ 33 Ausrüstung beim Laufen 24

	Abschnitt 7: Wechselzone 24
	§ 34 Verhalten in der Wechselzone 24

	Abschnitt 8: Ziel 25
	§ 35 Zieleinlauf 25

	Abschnitt 9: Besondere Regelungen für Jugendliche und Schüler 26
	§ 36 Begrenzung der Wettkampfdistanzen 26
	§ 37 Schwimmen 26
	§ 38 Radfahren 27
	§ 39 Laufen 27

	Abschnitt 10: Grundlagen zur Teilnahme an Wettkämpfen 27
	§ 40 Allgemeine Teilnahmevoraussetzungen 27
	§ 41 Wettkampfanmeldung 27
	§ 42 Wettkampfbesprechung 28
	§ 43 DTU-Wettkampflizenz (DTU-Tageslizenz, DTU-Startpass) 28
	§ 44 Bestimmungen zum Vereinswechsel 28

	Abschnitt 11: Rechtsmittel 29
	§ 45 Protest zum Schiedsgericht 29
	§ 46 Zusammensetzung des Schiedsgerichts 30
	§ 47 Ablauf der schiedsgerichtlichen Verhandlung 31
	§ 48 Verbandsgericht 32
	§ 49 Sperre – Zuständigkeit und Verfahren 32

	Abschnitt 12: Wettkampfformen 33
	§ 50 Meisterschaften 33
	§ 51 Mannschaftswertungen 34
	§ 52 Ligawettkämpfe 35
	§ 53 Staffelwettkämpfe 35

	Abschnitt 13: Teamwettkämpfe 35
	§ 54 Definition 35
	§ 55 Zusammensetzung des Teams 36
	§ 56 Allgemeines 36
	§ 57 Start und Zeitnahme 36
	§ 58 Schwimmen 36
	§ 59 Wechselzone 36
	§ 60 Radfahren 36
	§ 61 Zieleinlauf 36

	Abschnitt 14: Team Relay 37
	§ 62 Formen des Wettkampfes 37
	§ 63 Definitionen 37
	§ 64 Startberechtigungen 37
	§ 65 Meisterschaften 37
	§ 66 Ergebnisse 37

	Abschnitt 15: Crosstriathlon 37
	§ 67 Allgemein 37
	§ 68 Distanzen beim Crosstriathlon 38
	§ 69 Besonderheiten im Crosstriathlon 38
	§ 70 Besonderheiten aller Meisterschaften beim Crosstriathlon 38
	§ 71 Lizenzpflicht beim Crosstriathlon 38

	Abschnitt 16: Duathlon 39
	§ 72 Allgemein 39
	§ 73 Distanzen im Duathlon 39

	Abschnitt 17: Crossduathlon 39
	§ 74 Allgemein 39
	§ 75 Distanzen im Crossduathlon 39

	Abschnitt 18: Swim & Run 40
	§ 76 Definition 40
	§ 77 Lizenzpflicht beim Swim & Run 40

	Abschnitt 19: SwimRun 40
	§ 78 Definition 40
	§ 79 Distanzen 40
	§ 80 Verhaltensregeln 40
	§ 81 Ausrüstung / Schutz der Gesundheit 40
	§ 82 Teilnahmeberechtigungen 41
	§ 83 Disqualifikation 41

	Abschnitt 20: Aquathlon 41
	§ 84 Definition 41
	§ 85 Distanzen im Aquathlon 42
	§ 86 Lizenzpflicht beim Aquathlon 42

	Abschnitt 21: Aquabike 42
	§ 87 Definition 42
	§ 88 Lizenzpflicht beim Aquabike 42

	Abschnitt 22: Bike & Run 42
	§ 89 Definition 42
	§ 90 Lizenzpflicht beim Bike & Run 42

	Abschnitt 23: Para Triathlon 43
	§ 91 Wettkämpfe für Wettkampfteilnehmende mit Behinderung 43
	§ 92 Teilnahme an nationalen Meisterschaften und an dem DTU Para Cup 43
	§ 93 Startklassen 43
	§ 94 Distanzen 45
	§ 95 Klassifizierung 46
	§ 96 Wettkampfbesprechung 46
	§ 97 Zugelassene Helfende für Para Wettkampfteilnehmende 46
	§ 98 Schwimmausstieg – Ablegen des Kälteschutzanzugs 47
	§ 99 Wechsel 47
	§ 100 Schwimmen 47
	§ 101 Radfahren 48
	§ 102 Laufen 49

	Abschnitt 24: Wintertriathlon 49
	§ 103 Allgemeines 49
	§ 104 Distanzen beim Wintertriathlon 50
	§ 105 Laufen beim Wintertriathlon 50
	§ 106 Mountainbike beim Wintertriathlon 50
	§ 107 Skilanglauf beim Wintertriathlon 50
	§ 108 Der Wechsel zwischen den Disziplinen beim Wintertriathlon 51
	§ 109 Wertungen beim Wintertriathlon 51
	§ 110 Lizenzpflicht beim Wintertriathlon 51
	§ 111 Teamwettkämpfe beim Wintertriathlon 51
	§ 112 Zieleinlauf beim Wintertriathlon 51
	§ 113 Strafen und Maßnahmen des Wettkampfgerichtes 51

	Anhang 53
	Anlage 1 (zu § 11.4) 53
	Anlage 2 – Liste zugelassener bzw. verbotener Gegenstände/Handlungsweisen für Wettkämpfe* im Bereich der DTU in Ergänzung und Erläuterung zur Sportordnung. 62

	Abschnitt 1: Grundlegendes zur Sportordnung
	Präambel
	§ 1 Grundlage und Einordnung
	§ 2 Beschluss und Geltungsbereich
	§ 3 Zweck

	Abschnitt 2: Grundlagen des Sports
	§ 4 Gesundheit
	§ 5 Anti-Doping
	§ 6 Umweltschutz
	§ 7 Grundlagen
	§ 8 DTU-Sportarten
	§ 9 Distanzen
	§ 10 Altersklassen

	Abschnitt 3: Sanktionierung bei Regelverstößen
	§ 11 Sanktionen bei Verstößen gegen die Regeln der DTU
	§ 12 Wettkampfgericht
	§ 13 Verwarnung
	§ 14 Zeitstrafe
	§ 15 Disqualifikation
	§ 16 Sofortiger Ausschluss vom laufenden Wettkampf
	§ 17 Sperre

	Abschnitt 4: Schwimmen
	§ 18 Allgemeines
	§ 19 Start beim Schwimmen
	§ 20 Bekleidung beim Schwimmen
	§ 21 Wassertemperatur, Lufttemperatur und Kälteschutz

	Abschnitt 5: Radfahren
	§ 22 Allgemeines
	§ 23 Ausrüstung und Sitzposition beim Radfahren
	§ 24 Radhelm
	§ 25 Windschattenverbot
	§ 26 Windschattenzone
	§ 27 Einfahren und Passieren der Windschattenzone
	§ 28 Definition von „Überholt“ beim Radfahren
	§ 29 Blockieren
	§ 30 Windschattenfreigabe
	§ 31 Ausrüstung bei Rennen mit Windschattenfreigabe

	Abschnitt 6: Laufen
	§ 32 Allgemeines
	§ 33 Ausrüstung beim Laufen

	Abschnitt 7: Wechselzone
	§ 34 Verhalten in der Wechselzone

	Abschnitt 8: Ziel
	§ 35 Zieleinlauf

	Abschnitt 9: Besondere Regelungen für Jugendliche und Schüler
	§ 36 Begrenzung der Wettkampfdistanzen
	§ 37 Schwimmen
	§ 38 Radfahren
	§ 39 Laufen

	Abschnitt 10: Grundlagen zur Teilnahme an Wettkämpfen
	§ 40 Allgemeine Teilnahmevoraussetzungen
	§ 41 Wettkampfanmeldung
	§ 42 Wettkampfbesprechung
	§ 43 DTU-Wettkampflizenz (DTU-Tageslizenz, DTU-Startpass)
	§ 44 Bestimmungen zum Vereinswechsel

	Abschnitt 11: Rechtsmittel
	§ 45 Protest zum Schiedsgericht
	§ 46 Zusammensetzung des Schiedsgerichts
	§ 47 Ablauf der schiedsgerichtlichen Verhandlung
	§ 48 Verbandsgericht
	§ 49 Sperre – Zuständigkeit und Verfahren

	Abschnitt 12: Wettkampfformen
	§ 50 Meisterschaften
	§ 51 Mannschaftswertungen
	§ 52 Ligawettkämpfe
	§ 53 Staffelwettkämpfe

	Abschnitt 13: Teamwettkämpfe
	§ 54 Definition
	§ 55 Zusammensetzung des Teams
	§ 56 Allgemeines
	§ 57 Start und Zeitnahme
	§ 58 Schwimmen
	§ 59 Wechselzone
	§ 60 Radfahren
	§ 61 Zieleinlauf

	Abschnitt 14: Team Relay
	§ 62 Formen des Wettkampfes
	§ 63 Definitionen
	§ 64 Startberechtigungen
	§ 65 Meisterschaften
	§ 66 Ergebnisse

	Abschnitt 15: Crosstriathlon
	§ 67 Allgemein
	§ 68 Distanzen beim Crosstriathlon
	§ 69 Besonderheiten im Crosstriathlon
	§ 70 Besonderheiten aller Meisterschaften beim Crosstriathlon
	§ 71 Lizenzpflicht beim Crosstriathlon

	Abschnitt 16: Duathlon
	§ 72 Allgemein
	§ 73 Distanzen im Duathlon

	Abschnitt 17: Crossduathlon
	§ 74 Allgemein
	§ 75 Distanzen im Crossduathlon

	Abschnitt 18: Swim & Run
	§ 76 Definition
	§ 77 Lizenzpflicht beim Swim & Run

	Abschnitt 19: SwimRun
	§ 78 Definition
	§ 79 Distanzen
	§ 80 Verhaltensregeln
	§ 81 Ausrüstung / Schutz der Gesundheit
	§ 82 Teilnahmeberechtigungen
	§ 83 Disqualifikation

	Abschnitt 20: Aquathlon
	§ 84 Definition
	§ 85 Distanzen im Aquathlon
	§ 86 Lizenzpflicht beim Aquathlon

	Abschnitt 21: Aquabike
	§ 87 Definition
	§ 88 Lizenzpflicht beim Aquabike

	Abschnitt 22: Bike & Run
	§ 89 Definition
	§ 90 Lizenzpflicht beim Bike & Run

	Abschnitt 23: Para Triathlon
	§ 91 Wettkämpfe für Wettkampfteilnehmende mit Behinderung
	§ 92 Teilnahme an nationalen Meisterschaften und an dem DTU Para Cup
	§ 93 Startklassen
	§ 94 Distanzen
	§ 95 Klassifizierung
	§ 96 Wettkampfbesprechung
	§ 97 Zugelassene Helfende für Para Wettkampfteilnehmende
	§ 98 Schwimmausstieg – Ablegen des Kälteschutzanzugs
	§ 99 Wechsel
	§ 100 Schwimmen
	§ 101 Radfahren
	§ 102 Laufen

	Abschnitt 24: Wintertriathlon
	§ 103 Allgemeines
	§ 104 Distanzen beim Wintertriathlon
	§ 105 Laufen beim Wintertriathlon
	§ 106 Mountainbike beim Wintertriathlon
	§ 107 Skilanglauf beim Wintertriathlon
	§ 108 Der Wechsel zwischen den Disziplinen beim Wintertriathlon
	§ 109 Wertungen beim Wintertriathlon
	§ 110 Lizenzpflicht beim Wintertriathlon
	§ 111 Teamwettkämpfe beim Wintertriathlon
	§ 112 Zieleinlauf beim Wintertriathlon
	§ 113 Strafen und Maßnahmen des Wettkampfgerichtes

	Anhang
	Anlage 1 (zu § 11.4)
	Anlage 2 – Liste zugelassener bzw. verbotener Gegenstände/Handlungsweisen für Wettkämpfe* im Bereich der DTU in Ergänzung und Erläuterung zur Sportordnung.


